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Rückblick 
in die thurgauiſche Regenerationszeit 

Von Dr. Albert Leutenegger + 

3Zweiter Teil: Das thurgauiſche Regenerationswerk" 

Wenn revolutionäre Vorgänge zum Abſchluß gelangt ſind, geht im 

allgemeinen das JIntereſſe für die weitere Entwiklung der Dinge ver- 

loren. Und ſelbſt die Geſchichtsſ<reibung hat bei der Darſtellung von 

Ereigniſſen nac< überſchrittenen Höhepunkten des Geſchehens gegen 

Luſtloſigkeit anzukämpfen. So verhält es ſich im allgemeinen au< mit 

der Zeit nac; dem Umſturz von 1830. Aber wer zu einem Urteil über 

den Sinn geſchichtlicher Ereigniſſe gelangen will, muß au<h einer nach- 

revolutionären Zeit Aufmerkſamkeit ſchenken. Der allfällige Wert 

einer Revolution liegt nicht in ihr ſelbſt, ſondern in ihren Auswirkungen. 

Aus dieſem Grunde iſt auc) das thurgauiſche Regenerationswerk einer 

eingehenden Betrachtung zu unterziehen. 

1. Die Regenerationsverfaſſung 

Über die Beratungen in der Verfaſſungsfkommiſſion und im Großen 

Rate gibt J. P. Mörikofer Auskunft. Die Verfaſſungskommiſſion ver- 

ſammelte ſi< am 17. Januar, wählte Bornhauſer zum Präſidenten, 

Eder zum Vizepräſidenten und Mörikofer zum Scriftführer. Die erſte 

Aufgabe war, die eingegangenen Volkswünſc<e zu prüfen. Dieſe be- 

trafen namentliH die Volksrehte, dann das Gerichtsweſen, deſſen 

Verbeſſerung als dringlich angeſehen wurde, und endli die Verminde- 

rung der Abgaben und Laſten. Jn 31 Sißungen wurde die Verfaſſung 
beraten und am 18. Februar angenommen. Leider teilt Mörikofer über 

die Kommiſſionsverhandlungen nicht viel mit. So iſt bis heute nicht 
klar, wer der eigentliche Sh<öpfer der Verfaſſung geweſen iſt, ob Eder 

oder Bornhauſer. Ebenſowenig wird geſagt, was für Verfaſſungswerke 

als Grundlagen gedient haben; ſpäter erſt hieß es, der Entwurf des 

1 Der erſte Teil: „Probleme und Perſönlichkeiten“, iſt in Heft 67 der 

„Thurgauiſchen Beiträge“ erſchienen. 
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Zürchers Snell ſei in weitgehendem Maße benußt worden. Mörikofer 

ſagt nur: „Wurde au<h mitunter in der Kommiſſion heftig und hißig 

gefämpft und geſtritten, ſo wurde doh das gute Einvernehmen unter 

den Mitgliedern, ſo ſehr auc<h ihre politiſMen Anſichten voneinander 

abwichen, nie beſonders geſtört.“ 

Eingehender ſc<ildert Mörikofer die Großratsverhandlungen. Über 
dieſe ſind wir außerdem unterrichtet dur<) den gedruten Bericht, den 

Stäheli nach ſeinen ſtenographiſc<en Aufzeichnungen herausgab. Der 

Große Rat, der zugleiH Berfaſſungsrat war, verſammelte ſic) am 

21. März. Anderwert eröffnete die Sizung mit kurzer Anſpracße. Cs 

folgte alsdann die Wahl des Präſidenten. Bei einem abſoluten Mehr 

von 47 wurde im erſten Wahlgange mit 54 Stimmen Anderwert er- 

nannt, Morell erhielt 31 Stimmen, Bornhauſer 5. Mörikofer ſchreibt: 

„Das Präſidium wurde Landammann Anderwert übertragen, und ihm 

ward der ungeteilte Ruhm, daß er dasſelbe meiſterhaft geführt habe. 

Anfänglich ſeiner politiſMen Geſinnung wegen, aus der er kein Hehl 

madte, mit Mißtrauen beobachtet, ſtieg er in der A<htung des Großen 

Rates von Tag zu Tag mehr.“ 

Nic<ht ohne Intereſſe iſt in Mörikofers Darſtellung die Einteilung 

des Großen Rates in Parteien: 

„Sogenannte Ariſtokraten im engern Sinne des Wortes hat es im 

Thurgau keine gegeben, und wenn wir denno< einen Verſu<h wagen, 

ſo klaſſifizieren wir die Mitglieder des Verfaſſungsrates, die an den 

BVerhandlungen beſonders tätigen Anteil genommen haben, in Radikale, 

Liberale und gemäßigt Konſervative.“ 

Zu den Radikalen re<hnet Mörikofer: Eder, Bornhauſer, Ddr. Keller, 

Bachmann von Wängi, Keſſelring von Boltshauſen (wenigſtens im An- 

fange), Kreiszamtmann Rauch, bdr Merk (der indeſſen während der 

ganzen Zeit als Tagſaßungsgeſandter in Luzern weilte; Morell da- 

gegen war zu den Berhandlungen des Verfaſſungsrates zurükgerufen 

worden). 

Liberal waren: Amtsrihter Ammann von Ermatingen, Dr. Haffter 

von Weinſelden, Haag von Hüttwilen, Stadtammann Wägelin, Kreis 

von Zihlſ<la<t, Morell, BaHmann von Thundorf, Wüeſt, Mörikofer. 

Als gemäßigte Konſervative galten Anderwert, Dr. Lenz, 

Kreisamtmann Reiffer, Dr Sulzberger, Greuter von Jslikon. 

Der Große Rat entledigte ſich ſeiner Aufgabe in 18 Sitzungen, von 

denen die erſte am 25. März, die lete am 14. April ſtattfand. Die erſte 

Sißung brachte ein unerwartetes Geſhäft: der in Tobel inhaftierte 

Häberlin hatte den Kleinen Rat gegen eine Kaution von 800 fl. um
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Freilaſſung erſucht. Da aber die Berhaftung Häberlins ſeinerzeit durd) 

den Großen Rat verfügt worden war, entſ<hied der Regierungsrat 

nicht von ſich aus, ſondern legte Häberlins Geſu<) dem Großen Rate vor, 

der es entgegennahm und die Aufhebung der Haft ausſprad. Die letzte 

Sitzung brachte die gereizte Ausſprache über die Frage, ob die Geiſt- 

lichen in den Großen Rat wählbar feien. Es wird hierüber an anderer 

Stelle no<h zu ſprechen ſein. Die Abſtimmung über die Verfaſſung 

erfolgte unter Namenszaufruf. Alle 91 Anweſenden ſprachen ſich für 

Annahme aus. Die Verfaſſung wurde gedru>t und in aller Eile an die 

Bürger verteilt. Shon am 26. April fand die Volksabſtimmung ſtatt. 

Stimmberechtigt waren alle Kantonsbürger. Das Ergebnis war, 

daß ſich von 18 888 ſtimmberedtigten Bürgern 10 502 beteiligten, 8386 

fernblieben, 10 044 mit Ja und nur 432 mit Nein ſtimmten. Die An- 

nahme war alſo glänzend, dagegen fiel ſHon damals und ſpäter die 

hohe Zahl der Nichtſtimmenden auf. Verglihen mit einigen an- 

dern Kantonen ſtand indeſſen der Thurgau aud in dieſer Hinſicht nicht 
jchleHht da. 57 % der Stimmberedtigten hatten immerhin die Verfaſ- 

ſung gutgeheißen. In St. Gallen ſtimmten 9000 mit Ja, 11 000 mit 

Nein, und man mußte daher, wie es einmal in helvetiſ<her Zeit bei einer 

eidgenöſſiſMen Abſtimmung geſc<ehen war, die Abweſenden den Ja- 

ſagern beizählen, um eine Mehrheit zu bekommen. Luzern brachte 

7162 Ja gegen 3490 Rein auf. Die Zahl der Ja betrug nur etwa den 

vierten Teil der Stimmberedhtigten. Ein einziger Kanton wies eine 

beſſere Beteiligung auf als der Thurgau, nämli Zürich mit 40 501 

Ja und 1725 Nein. 

Im Thurgau war die Beteiligung prozentual am ſtärkſten im Kreis 

Üßlingen mit 92,5 "/,, am geringſten im Kreis Märſtetten mit 37 */,. 
Die größte Zahl der Anweſenden hatte Bußnang mit 641, die kleinſte 

Ermatingen mit 125. In der Zahl der Abweſenden hatte Eſchenz die 

Führung mit 442, weitaus am wenigſten Stimmberecdtigte fehlten im 

Kreis Üßlingen, nämlich nur 76. Am meiſten Ja lieferte Bußnang mit 

641, am wenigſten Ja Ermatingen mit 119. In bezug auf die Zahl der 

Nein ſteht Müllheim an der Spiße mit 58, in Berg und Bürglen 

fehlten die Nein ganz. Frauenfeld hatte 742 Stimmberedtigte, 500 

Anweſende, 242 Abweſende, 457 Ja und 43 Nein, Weinfelden 535 

Stimmberechtigte, 392 Anweſende, 143 Abweſende, 390 Ja, 2 Nein.* 

1 Nicht beweiskräftig, aber heute, alſo nach) 100 Jahren, von einigem Interefſe ſind 

die Geſamtſtimmenzahlen verſchiedener Kreiſe. Die Reihenfolge der fechs größten Kreiſe 

iſt folgende : Eſchenz mit 832 Stimmberechtigten, Bußnang (823), Sirnach (755), Frauen- 

feld (742), Egnad) (707), Bürglen (692). Die fechs lezten waren: Arbon und Berg (489),



Ein prüfender Gang dur< die Verfaſſung vom 14. April 1831 (oder 

wenn man das Datum der Inkraftſekung annehmen will, vom 2. Mai 

1831) erfordert einige Zeit; denn das BVerfaſſungswerk bildet mit 

ſeinen 223 Paragraphen auf 32 Drudſeiten ein kleines Buch. In 

bezug auf den Umfang ſteht denn au< die thurgauiſc<e Kantons5- 

verfaſſung von 1831 an der Spitße der ſ<weizeriſchen Regenerations- 

verfaſſungen. Im übrigen kann man ſie weder als vorbildlich, noh als 

verunglüct bezeichnen. Chriſtinger meint, es habe ſic< bald gezeigt, daß 

mehr Schüler als Meiſter der demokratiſc<en Staatsweisheit daran 

gearbeitet hatten. SHopenhauer behauptete zwar einmal, alles Große 

ſei von Dilettanten ausgegangen; aber ſo ganz vorbehaltlos werden 

wir dieſer Annahme do<h wohl nicht zuſtimmen.? 

Die „Staatsverfaſſung für den EidgenöſſiſMen Stand Thurgau“ 

von 1831 iſt in nicht ungeſchi>ter Anwendung in zehn Abſchnitte 

gebract. 

Der erſte Abſchnitt ſtellt die Allgemeinen Grundſäße auf. 81 

ſagt: „Der Thurgau iſt ein Freiſtaat und bildet einen Teil der Shwei- 

zeriſc<en Eidgenoſſenſc<haft.“ 

Im weitern begegnet man im erſten Abſchnitt den von der fran- 

zöſiſMen Revolution gebrachten Volksrehten wie Gleichheit vor dem 

Geſetz, Petitionsre<ht, Preßfreiheit, Shuß des Eigentums u. a. Ver- 

ſchiedene Beſtimmungen klingen fremdartig. Wie aus Montesquieu 

herübergenommen erſcheint 8 7: „Alle bürgerlihen Beamtungen 

ſind Aufträge der Geſellſc<aft für eine beſtimmte Zeit.“ 

Anſtoß genommen wurde ſc<on im BVerfaſſungsrate an der Faſſung 

von 8 14: „Das Eigentum iſt heilig“*; aber erſt 1849 wurde der Aus- 

dru>F heilig durF; unverleßlic erſett. 

Berlingen (475), Biſchof8zell (468), Alter8wilen (467), Üßlingen (416), Ermatingen (331). 

Man iſt in höchſtem Grade erſtaunt, Eſchenz an dex Spitze, Arbon in der Reihe der 

Kleinen zu finden. 

E3 iſt ſchon damals vermutet worden, da und dort könnten Fehler unterlaufen fein. 

Sicher iſt, daß die Zahl der Stimmberechtigten nicht recht im Einklang ſtehen wollte mit 

den Einwohnerzahlen, die man zuvor ermittelt und in die Verfaſſung aufgenommen hatte. 

Aber ſtimmberechtigt waren ja nur Kantonsbürger, und es liegt durchaus im Bereid) 

der Möglichkeit, daß der eine Kreis verhältniSmäßig mehr Nichtbürger hatte als der 

andere. Auch ſcheint es, daß von verſchiedenen Orten auch abweſende Orts8bewohner 

' mitgezählt worven ſind. Die Volk3abſtimmung vom 30. Heumonat 1837 ergab übrigens8, 

daß die 1831 angegebenen Zahlen für die Stimmberechtigten nicht weit von der Wahrheit 

entfernt geweſen fein können. Eſchenz erſcheint zwar im zweiten Range, und Bußnang 

im erſten; aber vie beiden Kreiſe ſtanden ja auch 1831 einander ſchon ſehr nahe. 

? Als Muſter einer Regenerationsverfaſſung bezeichnet Schollenberger die des 

Kantons Zürich, als deren eigentlicher Schöpfer der Savigny-Schüler dr. Keller gilt. 

3 Dieſer Paragraph iſt auch Schollenberger aufgefallen.
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Beachtenswert ſind die Beſtimmungen über Niederlaſſung und 

Glaubensfreiheit. 8 18 ſagt: „Der Kantonsbürger kann ſich überall 

im Kanton haushäblich niederlaſſen.“ =- Shweizern aus andern Kan- 

tonen aber wurde dies nur zugeſtanden, falls Gegenreht zugeſi<ert war. 

Glaubens- und Gewiſſensfreiheit galt na< 8 21 nur für die <riſt- 

liHhen Konfeſſionen, von denen die evangeliſcch-reformierte und die 

katholiſMe unter dem beſondern Schuße des Staates ſtanden. 

Dem erſten Abſchnitt einverleibt wurden ferner die Beſtimmungen, 

daß der Staat für die Vervollkommnung des öffentlichen Unterrichtes 

verpflichtet ſei, und daß allgemeine Militärpflict beſiehe. 

Zum eigentlichen Rumpfparagraphen von Abſchnitt 1 erhob ſich 

8 12 mit der Shlußbeſtimmung: „Es gibt keine Ehehaſten mehr.“ Bei 

Beratung der Ehehaften kam es zum erſten Zuſammenſtoß zwiſchen 

den Radikalen und den Anhängern der frühern Ordnung. Für ſofortige 

AbſchHaffung der Ehehaften ſpra<hen Eder, Dr Keller und Bornhauſer, 

der jie als einen Lappen aus dem Mittelalter bezeichnete. Anderwert, 

Morell und Mörikofer warnten umſonſt vor dem übereilten Scritte; 

mit 68 Stimmen erfolgte die Beſeitigung aller Ehehaften. Die 22 

Unterlegenen aber gaben ihre Namen zu Protokoll. 

Der zweite Abſchnitt umfaßte die Gebietseinteilung, den 

politiſ<men Zuſtand der Bürger, die Kreisverſamm- 

lungen und die Bezirksverſammlungen. 

Zu reden gab 8 22: „Der Kanton Thurgau bleibt einſtweilen 

wie bisanhin in 8 Bezirke, dieſe in 32 Kreiſe und die Kreiſe in Munizipal- 

gemeinden eingeteilt.“ Regierungsrat Wägelin wünſchte, geſtüßt auf 
eine Dießenhofer Eingabe, Zuteilung von Eſchenz an Dießenhofen, 

fand aber keine Zuſtimmung. 
Auc ſonſt war niemand re<ht mit der vorhandenen Gebietzeinteilung 

zufrieden, und in der folgenden Zeit ſprad< man ſtets von der Notwendig- 

keit einer Änderung. Aber der Große Rat, der nach der Verfaſſung zu- 

ſtändig geweſen wäre, ließ alles beim alten, und es hat ſich denn auc<h 

die ſ<Hwerfällige thurgauiſc<e Gebietsgliederung erhalten bis auf den 

heutigen Tag. 

Viel zu reden gaben die Paragraphen 24---32 betreffend das Stimm- 

re<t, die Einſtellung im Aktivbürgerre<t, die Wahlfähigkeit. Die 
Stimmberehtigung wurde auf die Kantonsbürger beſchränkt, für 

einzelne Fälle, wie Wahl der Ortsvorſteher und Gemeinderäte, be- 

kamen aud) die ſeit einem Jahr geſeßzlih angeſeſſenen Steuerbaren 

Stimmrecht. Annahme eines öffentlichen Amtes ſetßzte Berzichtleiſtung 

auf Penſionen, Orden und Adels5titel voraus.



Die Artikel 33, 34 und 35 befaßten ſich mit den Kreisverſammlungen ; 

zwei weitere Paragraphen ordneten das BVerfahren bei Bezirkswahl- 

verſammlungen, für welhe jede Munizipalgemeinde auf 100 Aktiv- 

bürger 10 Vertreter abordnete. 

Eine unerwartete Diskuſſion brachte 8 34, der die Befugniſſe der 

Kreisverſammlungen feſtſezte. Kantonsrat Nagel beantragte nämlich, 

die Bürger ſollten nicht bloß über die Verfaſſung, ſondern auc<h über 

die Geſeße abſtimmen. 

Bornhauſer bekämpfte den Antrag mit großer Scärfe. „Wo dem 

Volke ein Veto über Geſetße zuſteht, iſt keine repräſentative Verfaſſung 

mehr, -- ein ſol<er Staat iſt niht einmal eine Demokratie, ſondern 

ein in ſich zerriſſener Föderativſtaat. Die Lähmung, die in der Tag- 

ſaßung herrſ<t, würde durd) das Veto in unſern Kanton übertragen. .. 

Wird das Veto eingeführt, ſjo wird der Verfaſſung ni<t bloß Bein, 

ſondern Bein und Arm unterſ<lagen. J< wollte lieber eine Lands- 

gemeinde als 32 Landsgemeinden; ein folh<es Veto würde die 

Bildung im Kanton um Jahrhunderte zurü>kdrängen.“ 

Morell erklärte, die Tagſatzung habe es beſonders gebilligt, daſß der 

Thurgau in bezug auf das Veto nicht St. Gallen nachgeäfft habe. Unter 

der Wirkung von Bornhauſers Ausführungen erhielt Nagels Antrag 

nur zwei Stimmen. 

Der dritte Abſchnitt iſt überſc<rieben mit Öffentliche Gewalten, 

als welc<he galten: A. Geſeßgebende und aufſehende Gewalt; B. Voll- 

ziehende Gewalt; C. Richterliche Gewalt. 

S 38 ſagt: „Ein Großer Rat von 100 Mitgliedern übt, im Namen 

und als Stellvertreter des Volkes, die geſeßgebende und aufſehende 

Gewalt aus.“ 

Von den hundert Mitgliedern waren nac< 8 39 im ganzen 77 

Evangeliſ<He und 23 Katholiken. Die Zahl der von den Kreiſen zu 

wählenden Vertreter beider Konfeſſionen war dur< die Verfaſſung 
feſtgelegt. 14 Kreiſe wählten nur Proteſtanten, dagegen gab es keinen 

Kreis ohne einen proteſtantiſchen Abgeordneten in den Großen Rat. Gar 

keine katholiſMen Einwohner hatte Märſtetten, nur 13 Bürglen. 

Die Verteilungs-Skala wies im erſten Entwurfe eine Reihe von 

Unſtimmigkeiten auf, die in der Folge korrigiert wurden, aber nicht 

ganz zum Verſ<hwinden zu bringen waren, weil eben jedes Shema 

ſeine Lü>en hat. So bekamen Frauenfeld mit 3532 Einwohnern und 

Dießenhofen mit 2877 gleich viel Vertreter, nämlich vier. Egna<h war 

Frauenfeld nur um 190 Stimmen voraus, wählte aber fünf Großrats5- 

mitglieder. Tobel mit 1199 Katholiken bekam einen katholiſc<;en Ver-
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treter, Maßingen mit 1173 katholiſchen Einwohnern aber zwei uſw. 

Es gab Proteſte von verſchiedenen Seiten. Mehreren Anregungen, 

man möge nad) der Seelenzahl wählen und nicht an der Zahl 100 feſt- 

halten, wurde keine Folge gegeben. 

Eine beſondere Geſchite hat 8 40. Zur Wählbarkeit wird nebſt 

den im 26. Artikel vorgeſ<hriebenen Eigenſchaften nod) das 25. Alters5- 

jahr, und für einen Geiſtlihen die Bedingnis erfordert, daß er nicht 

von demjenigen Kreiſe gewählt werde, in welchem er auf 

einer Pfründe angeſtellt iſt. 

Lieutenant Keſſelring, früher zu den Radikalen gezählt, hatte 

ſc<on in der Verfaſſungskommiſſion beantragt, es ſeien die Geiſtlichen 

von der Wählbarkeit in den Großen Rat auszuſhließen. Er wiederholte 

dieſen Antrag in der dritten Sizung des Großen Rates, der den Ver- 

faſſungsentwurf zu beraten hatte. Keſſelring wurde unterſtütt von 

Kreiszamtmann Bachmann, der meinte, die Geiſtlihen würden dem 

Großen Rat durd) ihre Beredſamkeit zu viel Zeit wegnehmen; wenn 

man von gleichen politiſmen Rechten ſprehe, dann müßten auch die 

Pflichten gleich ſein, und die Pfarrer hätten den Militärdienſt 311 leiſten 

wie andere Bürger. Eder trat für die Wählbarkeit der Pfarrer ein, 

weil auf andere Art deren Kaſtengeiſt eher verſtärkt als vermindert 

werde. Bornhauſer ſpra<h gegen den Antrag, der ebenſo ungereht als 

unklug ſei. „Haben die Geiſtlichen weniger Kenntniſſe als der Gaſtwirt 

und der Kaufmann? Wie Sieyts in der Nationalverſammlung rufe ich 

den Menſc<en, die Sie zu ſolHem Unre<ht verleiten wollen, zu: Dieſe 

Menſc<en wollen frei ſein, aber ſie verſtehen nic<t, gere<t zu ſein.“ 

Und in bezug auf den Militärdienſt meinte er: „Iſt es doh, als ob man 

in Sparta oder unter den Vandalen lebte, wo man dem Staat nur 

dur<H Dreinſ<lagen nüßen zu können glaubt.“ -- „Beſchließen Sie, was 

Sie wollen, ich habe keine Ämter geſucht, nict einmal das eines Kan- 
tonsrates.“ Keſſelring unterlag, nahm aber in der Schlußſizung des 

Großen Rates vom 14. April 1831 ſeinen Antrag wieder auf, und der 

Rat beſhloß unerwarteterweiſe mit 55 Stimmen, auf 8 40 zurüczu- 

kommen. Die Verhandlung wurde no< gereizter als die erſte. Wieder 

ſprach zuerſt Kreizamtmann Bachmann für den Antrag von Lieutenant 

Keſſelring: „GeiſtliHe, die ihre Verrichtungen erfüllen wollen, haben 

vollauf zu Hauſe zu tun. Ein politiſHer Geiſtliher iſt nicht würdig, in 

dem geiſtlihen Stande zu ſien. Wir wollen do< nicht von der Ariſto- 

kratie in die Hierar<hie fallen.“ 

Bornhaufer brac<hte es diezmal nicht fertig, ſeimen Unwillen zu 

verbergen. „Daß man michH bei dem Arme nehmen und zum Saal
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hinausführen werde, habe ich nicht geglaubt. Im Kanton Teſſin haben 

freiſinnige Geiſtliche eine Reviſion der Verfaſſung bewerkſtelligt, als 

man bei uns noFH gar nicht daran denken konnte. Zſchokke, ein Geiſt- 

liher, hat im Kanton Aargau die freiſinnigen Ideen verfo<hten, und 

war es nicht Monnard, ein Geiſtliher, welher ſiH< im Waadtland 

hervortat? IH will keinen Dank, wenn man die GeiſtliHen aus- 

ſ<ließen will.“ Im Eifer der Verteidigung gelangte er dann zum ſc<on 

erwähnten Selbſtlob, das Kind auf der Gaſſe wiſſe, was er für den 

Thurgau und die Freiheit getan habe. Es ſiegte dann, na< Unter- 

ſtüßung durd) Staatsſ<reiber Mörikofer, der Vermittlungsantrag von 

Dr Keller, wonad) ein Geiſtliher nur von einem fremden Kreiſe 

gewählt werden konnte, mit 62 Stimmen gegen 24, die für gänzlichen 

Ausſ<luß der Geiſtlichen eintraten. 

Auf Antrag von Färber Keller und Hauptmann Brunſchweiler 

wurde vom Großen Rate Bornhauſer für die geleiſteten Dienſte der 

öffentlihe Dank ausgeſprochen. 

Der 8 41, der die Amtsdauer der Großratsmitglieder auf bloß zwei 

Jahre beſtimmte und zugleic feſtſetzte, daß jährlich die Hälfte der Nats- 

mitglieder erneuert werden müſſe, konnte nur gegen ſtarken Widerſtand 

dur<geſezt werden; Bornhauſer hatte ſi< namentlic< dafür gewehrt. 

Eine gereizte Ausſprache erfolgte wegen 8 42, weil durd dieſen die 

Sommer- oder Brahmonatsſikungen des Rates na< Weinfelden 

verlegt wurden. Stadtammann Labhart erklärte, daß in dieſem Falle 

au< Ste>born einen Teil der Großratsverſammlungen beanſpruce: 

„Ste&born hat 1700 Seelen, iſt eine Munizipalſtadt, zahlt den 20. Teil 

an die Staatzausgaben und hat ebenſo gute Anſprüche als Wein- 

felden.“ Kreiszamtmann Bachmann erklärte, der Große Rat dürfe 

keine wandernde Muſikgeſellſ[Maft werden. Mörikofer und Anderwert 

warnten vor Anſetzung verſchiedener Sikungsorte, weil man mit dem 

Archiv nicht wandern könne. Für Weinfelden ſprahen Bornhauſer, 

PDr Haffter und Dr Keller, welc<h letßzterer die Erklärung abgab, daß 

Weinfelden auf eigene Koſten ein Rathaus bauen werde, falls die 

Hälfte der Großratsſizungen dorthin verlegt werde. 

Zwei Abſtimmungen ergaben kein ſiheres Mehr; da wurde der 

Namensaufruf verlangt und mit 50 gegen 40 Stimmen entſ<hied der 

Rat für Weinfelden. Nac<h längerem Hin und Her wurde Weinfelden 

auc no<h verpflichtet, die nötigen Mobilien (Stühle) auf eigene Koſten 
anzuſc<haffen. 

Umſtritten waren ferner die Paragraphen, die ſih mit der Ein- 

berufung des Großen Rates zu außerordentlichen Sitßungen be-
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faßten, bis ſchließlich beſ<loſſen wurde, der Kleine Rat, der Großs= 

ratspräſident und 25 Mann des Großen Rates5 ſeien befugt, den 

Großen Rat außerordentlich einzuberufen. 

Namentlic Bornhauſer und Eder kämpften dafür, daß ein Viertel 

des Großen NRates das Recht bekommen ſolle, den Rat zuſammenzu- 

rufen; dies ſei ein Schuß gegen geplante StaatsſtreiHe. Mißtrauen 

ſei im Staatsleben dur<aus geboten. Kreiszamtmann NRauc<h meinte 

ſ<ließliH: „Wir gleihen einem Manne, der ſic) vor Furcht ſo ſ<wer 

bepanzert, daß er ſiHg ni<t mehr bewegen kann.“ Dem nämlichen 

Mißtrauen entſprang ferner 8 44, wona<g an Verſammlungsorten 

des Großen Rates ohne ſeine Einwilligung kein Militär zuſammen- 

gezogen werden durfte, ferner der Saß in 8 46, daß jeder Angriff 
gegen Großratsmitglieder während der Sißungsdauer Staatsver- 

bredcen ſei. 

Die Sitzungen des Großen Rates waren nad s8 50 öffentlic<; für 

beſtimmte Zwede (wie Krieg und Frieden) konnten Geheimſißungen 

ſtattfinden. 

In 8 54 der Berfaſſung wird die tägliHhe Entſ<hädigung der Großrats5- 

mitglieder auf 1 fl. 21 kr. feſtgeſezt, zahlbar aus der Staatskaſſe. Ob 

dieſer EntſHädigungsfrage erhob ſi< eine Debatte, die unverhältnis- 

mäßiges Ausmaß annahm. Bornhauſer hatte ſchon in ſeiner Ver- 

faſſungsbroſ<üre Entſ<Hädigung vorgeſhlagen, und Eder meinte, wohl- 

feiler Wein und eine wohlfeile Kuh ſeien erfahrungsgemäß nicht 

immer das beſte. 

Ausgiebig iſt in etwa 20 Paragraphen von den Kompetenzen des 

Großen Rates die Rede; für heutige Verhältniſſe faſt erheiternd wirkt 

8 69: „Der Große Rat ſtimmt im Namen des Kantons über Krieg 

und Frieden, über Bündniſſe und Handelsverträge, ab“; ferner 8 70: 

„Die bewaffnete Mat ſteht unter dem Großen Rate.“ Bei den 

Wahlbefugniſſen überraſc<t, daß der Große Rat nicht bloß die Re- 

gierungsräte, Oberrichter, Erziehungsräte uſw. zu ernennen, ſondern 

ſogar die Wahlen für das Kanzleiperſonal der Beamten zu be- 

ſtätigen hatte. 

Alle dieſe Paragraphen waren indeſſen im Verfaſſungsrate zurüc- 

getreten gegenüber 8 72: „Der Große Rat iſi verpflichtet, bei zu 

befürchtenden oder eingetretenen gefahrvollen Ereigniſſen aus ſeiner 
Mitte einen Ausſ<huß zu beſtellen zur Feſthaltung der Berfaſſung, 
der Freiheit und der Rechte des Volkes.“ 

Es handelt ſi< hier um das angebli< von Snell aufgebrachie
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ſogenannte Tribunat, das nac< allgemeiner Anſicht Eder als erſter 

auh für den Thurgau empfohlen hat. 

Die Verfaſſungskommiſſion hatte unter Führung von Bornhauſer 

und Cder viel weiter gehen und gewiſſermaßen den Regierungsrat 

und den geſamten Staatsbetrieb dieſem Dreierausſ<uß unterſtellen 

wollen, derart, daß Amtsrichter Ammann bemerkte, einen ſfolchen 

Ausſ<huß aufſtellen heiße eigentlich, den Großen Rat und den Kleinen 

Rat zugleich bevogten." Merkwürdigerweiſe meint Chriſtinger, es 

habe niemand Luſt bezeugt, auf den ſonderbaren Gedanken des 

Tribunates einzugehen. Da liegt ein Irrtum vor; über dieſen Ausſ<Guß 

iſt ausgiebig und ſogar erregt geſprocen worden. Da die Beratungen 

bei dieſem Anlaß eine gewiſſe Höhe der Beredſamkeit erreicht haben, 

ſeien einige Anſichten mitgeteilt. 

Eder führte u. a. aus: „Die Jdee einer Aufſichtskommiſſion iſt 

ni<ht neu. Sieyos riet, einen Erhaltungsrat, ZSenat conservateur, 

aufzuſtellen; der Vorſ<lag wurde aus verſhiedenen Abſichten nicht 

angenommen; daher kam der 18. Brumaire (d. h. der Staatsſtreic 

Napoleons). . . Man muß das Neue nic<t deswegen verwerfen, weil 

es neu iſt. .. Der Ausſc<huß kann nie gefährli< werden, und hoffentlich 

werden wir uns niht, wie Kinder vor Geſpenſtern, vor unſerm eigenen 

Shatten für<ten. .. Man behauptet, wir beſizen ſc<hon hinlänglic<e 

Garantie für unſere Verfaſſung und beruft ſiH auf Preßfreiheit und 

Öffentlichkeit; wenn man aber Vögel fangen will, ſ<hlägt man nicht 

an die Bäume, und wenn man Staatsſtreiche ausführen will, ſo macht 

man ſie nicht vorher bekannt.“ 

Bornhauſer meinte: „Die Aufſichtsfommiſſion erleidet An- 

fehtungen, wir haben es vorausgeſehen; der Tadel in Zeitungs- 

blättern der Eidgenoſſenſ<aft und ſelbſt in der Tagſatzung befremdet 

uns fkeineswegs; wir tadeln ſie auch, alſo ſind wir quitt. .. 

Laharpe ſagte im waadtländiſc<en Großen Rate 1825: Es mangelt 

der Waadt eine Behörde, an die der Bürger ſiH wenden könnte, wenn 

der Große Rat nicht verſammelt iſt, um ſic<h gegen die Willkür der 

1 Wenn Mörikofer recht hat, wäre für dieſes Triumvirat anfänglich eine faſt ſinnloſe 

Form vorgeſchlagen worden. Ihm ſollten unterſtehen: Die Handhabung ver öffentlichen 

Ruhe, die Polizei, die öffentliche Macht, die Wahl der Offiziere mit Ausnahme der 

Oberſten, die Korreſpondenz, die Wahl zahlreicher Kreis- und Bezirksbeamten, Wahl- 

vorſchläge für die Geiſtlichen uſw. 

Ein Tribun mußte 40 Jahre alt fein, ferner Recht8gelehrter oder Großrat, ehemaliger 

Regierungsrat oder Oberrichter, und ein Vermögen von 5000 fl. verſteuern. Die lekte 
Beſtimmung verrät deutlich, daß nicht Bornhauſer der Vater ves Tribunatsgedankens 

gewefen ſein kann.
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Regierung zu ſchüßen. Der berühmte Statiſtiker Tranſcini, und Troxler, 

der ausgezeichnete Staatsrehtslehrer, haben die gleihen Grundſäße 

aufgeſtellt, und der Zürcher Entwurf hat ſie auc< aufgenommen. .. 

Allerdings ſind wir ſc<eu und vorſihtig =- die Ariſtokraten liebte 

ic< nie, und die jungen no< weniger als die alten =- und deswegen 

wollen wir getrenes Aufſehen halten. ..“ 

Morell befür<tete, daß ſo ein Staat im Staate entſtehe. Mörikofer 

ſagte gereizt: „Die Flügel und die Mac<ht des ehemaligen Kleinen 

Rates ſind ſo geſtußt, daß er jic kaum vom Boden erheben kann. 

Der Kleine Rat kann fic<h ni<t einmal mehr ſeinen Sekretär 

wählen. .. Wir haben kurze Amtsdauer. Wenn jemand das Zutrauen 

des Bolkes nicht beſißt, fort mit ihm! Man will aber noh Wädter: 

Sollte nicht au< eine Wache geſeßt werden über die 

Wäcdchter, über die niemand wacht?“ 

Sh<ließlich brachte der nie verlegene Eder ſelbſt den angefohtenen 

Paragraphen auf die Faſſung, daß der Ausſ<huß nur in gefahrvollen 

Zeiten zu ernennen ſei. In dieſer abgeſHwächten Form ging das 

Tribunat mit ſtarkem Mehr durd ; 23 Stimmen ergaben ſid immerhin 

no<h für den urſprüngli<en Vorſc<lag. =- Bemerkt ſei hier, daß man 

Formen des Tribunates auc) in den Verfaſſungen von Solothurn 

und Bern begegnet. 

Die Paragraphen 77--100 betreffen den Kleinen Rat. Dieſer, 

vom Großen Rate in oder außer ſeiner Mitte gewählt, zählte merk- 

würdigerweiſe 6 Mitglieder. Erfahrene Mitglieder des Rates, wie 

Anderwert, wieſen daraufhin, daß 7 eine geeignetere Zahl wäre. 

Bornhauſer beharrte auf 6 und ſiegte. 28 Mitglieder, ſozuſagen der 

ganze Stab der Reſtaurationszeit, gaben Protokollerklärungen ab. 

Dagegen unterlag Bornhauſer mit dem Antrag, der Kleine Rat dürfe 

nur aus der Mitte des Großen Rates gewählt werden. 

Scarf und präzis beſtimmt 8 78, der Kleine Rat könne nie einen 

Beſtandteil des Großen Rates ausmachen. 

Im allgemeinen geht eiferſüchtiges Mißtrauen gegen den Kleinen 

Rat durc< die ihn betreffenden Verſaſſungsparagraphen. Auf Ver- 

wendung von Eder und Bornhauſer fiel mit 46 gegen 36 Stimmen 

auc<h der Titel Landammann; ſeit der Verfaſſung von 1831 hat der 

Thurgau Regierungspräſidenten, die freilich zunähſt noF& vom Kleinen 

Rat ſelbſt ernannt wurden. Jroniſ< hatte Eder gefragt, ob man, falls 

man den Präſidenten des Kleinen Rates Landammann nenne, den 

Großratspräſidenten als König anſehen müſſe.
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8 99 der Verfaſſung lautet: Der Kleine Rat hat auf das Gutfinden 

und die Einladung des Großen Rates hin den BVerhandlungen 

desſelben beizuwohnen, und an ſolHen beratungsweiſe, ohne Stimm- 

reht, teilzunehmen. 

Man ſieht, daß dieſer Paragraph nicht gerade ſehr freundli 

lautet. Es hatte jich tatſählich au< um dieſen im Berfaſſungsrate ein 

ernſter Streit erhoben. Verſchiedene Mitglieder, hauptſäc<li< Born- 

hauſer, wollten dem Kleinen Rat die Teilnahme an den Großrats- 

verhandlungen kurzerhand verbieten: „Die bloße Anweſenheit des 

Kleinen Rates kann ſc<hädlich ſein.“ Der gleichen Anſic<t war Hr Kellex. 

Morell und Mörikofer machten darauf aufmerkſam, daß man do<h 

wohl den Kleinen Rat für Erteilung von Aufſchlüſſen nötig habe. 

Sc<ließlich jiegte 8 99 in der oben angegebenen Faſſung. 

Unter C. Richterliche Gewalt werden von 8 101 an das Ober- 

gericht, das Kriminalgericht erſter Jnſtanz und das Verhörrichteramt zu- 

ſammengefaßt. Das Obergeriht zählte 11 Mitglieder, gewählt vom 

Großen Rate ; feine beiden Präſidenten, einen evangeliſ<hen und einen 

katholiſ<en, ernannte das Gericht ſelbſt. Das Kriminalgericht erſter 

Inſtanz für die peinliche Rechtspflege beſtand aus einem Präſidenten 

und 6 Beiſizern. Im fernern hatte der Kanton zwei Verhörrichter, 
aber no< keinen Staatsanwalt. 

Die Abſchnitte IV, V und VI mit den Paragraphen 121---181 be- 

treffen die Bezirke, die Kreiſe und die Gemeinden. In der Sizung 

vom 11. April war vom Großen Rate eine Kommiſſion von 32 Mit- 

gliedern zum Studium dieſer Fragen ernannt worden. Dieſe gab 

am folgenden Tag dur< Regierungsrat Müller ihren Bericht ab, und 

es fand die ſofortige Beratung desſelben ſtatt. 

Der Bezirk hatte nac< der Verfaſſung von 1831 an Stelle des 

frühern Oberamtmanns einen Bezirksſtatthalter, der dur< Wahl- 

verſammlungen ernannt wurde. Wählbar war jeder Kantonsbürger. 

Ferner beſtand in jedem Bezirk ein in gleicher Weiſe gewähltes Gericht 

mit einem Präſidenten, 6 Richtern und einer Bezirkskanzlei. Die 

Bezirksſhreiber, die ſ<on früher eine mächtige Stellung eingenommen 

hatten, wurden, wie die Statthalter, von Wahlverſammlungen er- 

nannt. 

Jeder Kreis wählte einen Friedensrichter (früher Kreis5amtmann), 

der Vermittlung und Rechtsbetrieb beſorgte, ferner beim Fertigungs- 

weſen mitwirkte. Ein Kreisgeri<ht von 5 Mitgliedern hatte beſchränkte 

Zivilprozeß= und Strafkompetenzen.
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Im Gemeindeweſen blieb die Doppelſpurigkeit der Orts- 

gemeinden und Munizipalgemeinden beſtehen. 

Kopfſc<üttelnd ſieht man ſich 8 152 an: „Jede Ortsgemeinde bildet 

einen abgeſonderten Verein der Bürger und Einwohner, wodurd) ſich 

dieſe wedſelſeitige Unterſtüßung in Fällen, wel<he der öffentlichen 

Fürſorge bedürfen, gewährleiſten.“ Wahrſcheinlic konnten auc die 

Thurgauer von 1831 mit dieſer Paragraphenweisheit nicht viel an- 

fangen. Zur Entſ<uldigung der Verfaſſungskommiſſion ſei indeſſen 

geſagt, daß ſi< ſcH<on das Gemeindeorganiſationsgeſeß von 1816 unge- 

fähr ſo ausſpricht. 

Erwähnenswert iſt noh, daß die Munizipalgemeindeverſammlungen 

verfaſſungsmäßig Generalverſammlungen hießen, und daß der 

Vorſ<hlag erhoben wurde, ſtatt Gemeindeammann Munizipal- 

ſtatthalter zu ſagen. 

Im Verfaſſungsrate gab am meiſten zu reden die Wahlart der 

Bezirksbehörden, namentli< des Statthalters. In Betraht fielen: 

Ernennung dur< den Regierungsrat wie früher, oder Wahl durc< das 

Voklk, oder endlich durd) Wahlkollegien. Das letztgenannte Verfahren 

wurde ſchließlih gutgeheißen. Die Verhandlungen über dieſe Frage 

waren gereizt. Staatsſ<hreiber Mörikofer erklärte, das Volk werde 

eben in der Regel Volksſ<hmeichler wählen; man überlaſſe dem Auf- 

traggeber, denjenigen zu bezeichnen, der den Auftrag vollziehen ſolle. 

Anderwert fürchtete, ein vom Volk gewählter Bezirksſtatthalter werde 

Beamter des Bezirks und ni<t Vollziehungsbeamter. Morell ſchlug 

vor, daß entweder die Regierung Vorſ<läge machen und der Bezirk 

wählen ſolle, oder umgekehrt. „Wel<Her Baumeiſter wird ſic die Wahl 

der Geſellen vorſchreiben laſſen?“ 

Bornhauſer und Dr Keller [ſpra<hen für Ernennung der Statthalter 

dur<; Wahlkollegien; Shullehrer Michel trat für die direkte Volkswahl 

ein. Bornhauſer führte aus: „Wenn das Volk wähle, ſagt man, werde 

es bloß Volksſ<meicdler wählen. Die Regierung wird bloß Re- 

gierungsſ<meidler wählen. .. Die Bezirksſtatthalter werden all- 

gewaltige Männer, wie die Präfekten in Frankreic< unter dem 

Kaiſer kleine Kaiſer waren.“ 

Kreizamtmann Raud tadelte, daß in anmaßender Weiſe von den 

Rednern immer geſagt werde: „Das Volk will es.“ 

Mit 60 gegen 25 Stimmen ſiegte die Wahl der Bezirksſtatthalter 

dur<4 Wahlkollegien. 

In abgeſ<wächter Form wiederholte ſiH das Spiel bei den Ver-
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handlungen über die Bezirksſ<hreiber. Auffallend war in dieſer Sache 

das Shweigen von Eder. 

Lange ſprad) man ferner über die Kreisgerichte. 

Die Abſ<nitte V und VI handelnvom S<hul-und vom Kirc<en- 

weſen. Von Wichtigkeit war 8 182: „Die Sorge und Aufſicht über den 

öffentlihen Unterri<t wird einem aus 9 Mitgliedern beider Konfeſ- 

ſionen zuſammengeſeßten Erziehungsrate üÜbertragen, in welc<hen 

4 Geiſtlihe, nämlich 2 aus jeder Konfeſſion, wählbar ſind.“ Der Re- 

gierungsrat befam das Reht zu einem Doppelvorſchlag, der indeſſen 

nicht verbindlich war. Neu war, daß nach 8 189 die Wahl der Lehrer 

den Schulgemeinden übertragen wurde. 

Im Berfaſſungsrate gab beſonders der konfeſſionell gemiſchte 

Erziehungsrat zu reden. Es ergab ſic) mit aller Deutlichkeit, daß 

vielen die konfeſſionelle Shulaufſi<t von früher beſſer zugeſagt hätte. 

Anderwert ſpra<h in der ihn kennzeichnenden Art dafür, daß auch 

bei einem paritätiſ<en Erziehungsrat wenigſtens die Elementarſchulen 

ganz gut getrennt bleiben könnten. 

Keller und Bornhauſer hielten das Vorſhlagsre<ht des Kleinen 

Rates für nicht nötig. 

Der Abſhnitt KirHenweſen umfaßt die Paragraphen 190---198. 

Für jede Konfeſſion wurde ein Kir<henrat vorgeſehen, der die Aufſicht 

über Kir<hen-, Shul- und Armengüter bekam. Jeder Kir<henrat mußte 

aus 7 Mitgliedern beſtehen, die von den konfeſſionellen Großrats- 

kollegien aus vier Weltlihen und drei Geiſtlihen ernannt wurden. 

Dieſe Kollegien waren befugt, das Kirhenweſen dur< Dekrete zu 

regeln. 

Jede Kir<gemeinde beſtellte einen Stillſtand, der auc<h Sitten- 

geri<t genannt wurde. AuF die Kir<Hgemeinden bekamen für die 

Anſtellung der Geiſtlihen das Wahlreht, ſofern nicht Kollaturrehte 

im Wege ſtanden. 

Eine gewiſſe Bewegung brachte im Verfaſſungsrate die Frage, wie 

die Kir<henräte zuſammengeſeßt ſein ſollten. Lieutenant Keſſelring 

erwies ſig no<hmals als nicht gerade pfarrerfreundliH, indem er für 

den KirHenrat nur weltliche Mitglieder ernannt wiſſen wollte. 

Bornhauſer wehrte ſi< mannhaft für die Geiſtlihen. Wenn die 

Weltlihen Hebräiſch und Griehiſc<h verſtünden, könne man ihnen wohl 

die Mehrheit zugeſtehen. 

Der IX. Abſc<hnitt, VBerhältniſſe zwiſc<hen den beiden Konfeſſions- 

teilen, hat einzig den Paragraphen 199. Dieſer ſ<hreibt vor, daß der 

Große Rat 77 evangeliſc<he und 23 katholiſche Vertreter zählen müſſe,
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daß im Kleinen Rat 4 evangeliſ<e und 2 katholiſ<e Mitglieder, im 

Obergericht 8 Proteſtanten und 3 Katholiken ſein müſſen und in den 

übrigen Behörden ein billiges Paritätsverhältnis zu beobachten ſei. 

Die Konſfeſſionen wurden im ganzen auf eigene Füße geſtellt; 

immerhin unterſtanden die Beſhlüſſe der konfeſſionellen Großrats- 

kollegien der Sanktion dur<g den Großen Rat. Für Streitigkeiten zwi= 

ſc<en beiden Konfeſſionen war das ſc<hiedsgerichtlihe Verfahren vor- 

geſehen. 

Der zehnte und letzte Abſchnitt, umfaſſend die Paragraphen 200 

bis 223, enthält Beſtimmungen verſhiedenſter Art, ſo daß ihm die 

Einheitli<keit abgeht. Drei Paragraphen befaſſen ſiH mit der Aufſicht 

des Staates über die Klöſter. 8 203 ſetzt feſt, wel<e Verwandtſchafts- 

grade unter den Mitgliedern der nämlihen Behörde nicht ſtatthaft 

ſeien. 

8 208 ſc<ließt alle vom Kleinen Rat gewählten Beamten vom Großen 

Rat aus. 

Von Bedeutung waren 8 210 und 8211. 

8 210. IJm Kanton wird nur ein Gewi<t und ein Maß eingeführt 

werden, falls nicht von der EidgenöſſiſMen Bundesbehörde ein gleich- 

förmiges aufgeſtellt wird. 

S211. Für die Aufſtellung eines Kriminal-, Zivil- und Polizei- 

geſezbuches, ſowie eines Geſeßes über die bürgerlihe Prozeßform 

wird die Geſetzgebung beförderlic< ſorgen. 

Es ſei hier zum voraus bemerkt, daß das BVerſprehen der Maß- 

und Gewidtsvereinheitlicung in der Regenerationszeit ganz eingelöſt 

worden iſt, das andere aber, die Gerichtsreform betreffend, nur zum 

Teil. 

S 213 hob die ganze adminiſtrative Juſtiz des Kleinen 

Rates auf, und 8 214 erklärte alle Titulaturen für abgeſc<hafft. Mit 

den Titulaturen ging nicht viel verloren; die Abſhaffung der admini- 

ſtrativen Juſtiz aber erwies ſfi< bald als ein Mißgriff. Eine endloſe 

Trölerei war die Folge, zumal au< die Steueranſtände vor den Richter 

gezogen werden mußten. Die erfahrenen Mitglieder des Berfaſſungs- 

rates hatten vergeblich vor dieſem Shritte gewarnt, Morell mit der 

Bemerkung, daß es einem Regierungsrat eigentliHh nur erwünſcht ſein 

könnte, der adminiſtrativen Fälle entledigt zu werden. 8 213, der übri- 

gens, weil dur<g 3 101 bereits dem Obergeri<ht die adminiſtrative 

Juſtiz übertragen worden war, gar ni<t notwendig geweſen wäre, iſt 

als das Werk Eders zu betrahten. „In allen adminiſtrativen Fällen
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handelt es ſih um Mein und Dein, und da iſt ein Richter notwendig, 

und der Kleine Rat iſt keine richterliche Behörde.“ 

Eine Merkwürdigkeit bildete 8 216: Der Kanton erklärti ſic< gegen 

die ſ<weizeriſ<en Mitſtände geneigt: a. für gemeinſ<Haftlihe Auf- 

ſtellung eines oberſten Gerichtshofes; b. für Errichtung gemeinſc<aft- 

liher Korrektions- und Arbeitshäuſer; 6. für Zentraliſierung alles 

politiſ<en Verkehrs mit dem Auslande; 4. der Poſten; e. der Münzen, 

des Gewichtes und des Maßes; f. des Militärweſens; g. der Zölle und 

Weggelder. Die thurgauiſ<e Regenerationsverfaſſung ent- 

hält alſo ein Programm für die Reviſion des Bundes- 

vertrages von 1815. Nun begreift man ohne weiteres, warum 

gerade der Thurgau in der Reviſionsfrage die erſten Schritte getan hat. 

Es muß indeſſen geſagt werden, daß ſchon im Verfaſſungsrat viele 

der Anſi<Ht waren, dieſer Paragraph gehöre überhaupt nic<t in die 

Verfaſſung hinein; es handle ſiH dabei mehr um eine Inſtruktion 

für die Tagſaßungsgeſandten. Unter Führung von Morell und 

Anderwert erklärten ſi< 33 Großratsmitglieder gegen die Aufnahme 

von 38 216. 

Man geht wohl nicht fehl, wenn man Bornhauſer als Schöpfer 

dieſes Paragraphen annimmt; er hat ſich ja, wie bereits geſagt worden 

iſt, bei jeder Gelegenheit für dieſen gemeinſ<Hweizeriſ;en Gedanken 

eingeſeßt. 

Die lezten Paragraphen beſ<lagen die Garantie, die Reviſion und 

die Annahme der Verfaſſung. 8219 lautet: Nac<h ſe<hs Jahren, und 

ſpäter alle zwölf Jahre, findet eine Reviſion der Berfaſſung ſtatt, wenn 

eine ſolHe von der Mehrheit der ſtimmfähigen Bürger des Kantons 

gefordert wird, wobei jedo<h die der Berfaſſung vorange- 

ſtellten Grundfäße unverändert bleiben. 

Beachtenswert iſt der Nachſaß. Dieſer erklärt nämlic< einen Teil 

der Verfaſſung als unverleßlich. 

Über die Reviſionsfrage war es zu einer der letten Kraftmeſſungen 
zwiſchen den Altliberalen und den Radikalen gekommen. Bornhauſer 

wollte der Verfaſſung eine lange Dauer ſichern und ſc<hlug vor, daß 

ſie früheſtens nach zehn Jahren revidiert werden könne, er hätte ſic< 
ſ<ließlich aber auc< mit 8 Jahren zufrieden gegeben. Mit 49 Stimmen 

aber wurde beſchloſſen, daß nach fünf Jahren erſtmals eine Berfaſſungs- 

reviſion ſtattfinden könne. Die Unterlegenen, 33 an der Zahl, gaben 

ihre Namen zu Protokoll. Es waren faſt ausnahmlos die treueſten 

Anhänger Bornhauſers, wie Dr. Keller, Eder, Stäheli, Quartiermeiſter
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Bac<hmann, br. Häberlin, Habisreutinger von Hoſenru>, Shweizer von 

Schönholzerswilen, Lehrer Michel uſw. 

Am folgenden Tage kam der Rat auf 8 219 zurü> und gab ihm die 

vorerwähnte Faſſung. 

Als kennzeichnende Merkmale der thurgauiſ<en Staatsverfaſſung 

hätten wir zuſammenfaſſend etwa folgende zu nennen: 

a. Alle Gewalt übt das Volk aus dur< direkt gewählte Vertreter. 

Der Thurgau bleibt Repräſentativſtaat.! 

b. Die Gewaltentrennung, die trias politica des Ariſtoteles, vertreten 

dur; Montesquieu, wird in aller Strenge durc<geführt. Der 

Große Rat bekommt eine ſehr ſtarke Stellung, der Kleine Rat 

wird zurüägeſetzt, das Obergericht gehoben. Die Ordnung des 

Gerichtszweſens dagegen läßt zu wünſc<en übrig. 

€. Außerordentlihe Aufmerkſamkeit erfahren die Volksrehte, na- 

mentlic die ſogenannten Menſ<enreIte, wie Gleichheit vor 

dem Geſetze, Glaubens- und Gewiſſensfreiheit uſw., während die 

aktiven oder politiſmen Rechte der Bürger, wie das Referendums- 

re<t, noF zurücktreten. 

d. Es herrſht Arbeits-, Erwerb5- und Handelsfreiheit. Die Ehehaften 

ſind abgeſchafft. Der Verkehr im Jnnern ſoll keine Hemmungen 

erfahren. Alle „ewigen“ Laſten werden als ablösbar erklärt. 

e. Die Recte der Konfeſſionen ſind gegenüber dem Staat noh 

ziemlich weitgehend geſhüßt; immerhin wird der öffentliche Unter- 

richt als Aufgabe des Staates erklärt. Die konfeſſionellen Kollegien 

des Großen und des Kleinen Rates beſtehen weiter. 

f. Der Thurgau erklärt ſeine Bereitwilligkeit für eine Stärkung 

der Bunde5gewalt. 

Weitaus am augenfälligſten war die Zurücſezung des Kleinen 

Rates. Eiferſühtiges Mißtrauen gegenüber der vollziehenden Behörde, 

deren einſtige Allmacht ja zum guten Teil die Umſturzbewegung her- 

beigeführt hatte, iſt allen Regenerationsverfaſſungen eigen. In ein- 

zelnen Kantonen, wie Bern, Solothurn und namentlic< im Thurgau 

nahm die feindſelige Einſtellung zur oberſten Behörde einen geradezu 

krankhaften Zug an. Die Folge war, daß dieſe zur Bedeutungsloſigkeit 

verurteilt wurde. Rueß ſc<hreibt ſcharf: „Man kämpfte gegen eine „über- 

mädtige“ Regierung und degradierte dieſelbe zur Magd.“ In der Tat 

erſ<einen von 1831 an die Regierungsräte (die neuen Merk und Stäheli 

t Im Gegenſaßz zu St. Gallen, das auf Betreiben Hennes da3 fakultative Referen- 

dum oder Veto einführte, und wo Diog ſogar das obligatoriſche angeſtrebt hatte. 

2
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nicht ausgenommen) als ſtille Männer. Es konnten Monate verſtreichen, 

bis überhaupt ihre Namen in den beiden Zeitungen au<h nur genannt 

wurden. Rueß ſagt: „Im Thurgau eine ſHwache Regierung -- das 

Grundübel der Bornhauſerſc<en BVerfaſſung =- deren Mitglieder nicht 

einmal Siß und Stimme im Großen Rate hatten, ſondern von denen 

gelegentliH< nur einzelne in die Sißungen berufen wurden, um von 

den hohmögenden Herren der geſeßgebenden Behörde einen Rüffel 

hinzunehmen.“ 

Nicht notwendig, aber do< erlaubt iſt an dieſer Stelle die Frage nah 

den ſpätern Schidſalen der thurgauiſchen Vollziehungsbehörde. S<hließ- 

liM muß eine Regierung vorhanden ſein, da auf die Dauer ein Parla- 

ment zum Regieren unfähig iſt. 

Nac<h 1837 ging die Vorherrſ<haft über an die Juſtizkommiſſion, 

genannt das „Triumvirat“ oder no< weniger ernſt die „heilige Drei- 

einigkeit“, gebildet aus den hohbegabten Juriſten Kern, Streng und 

Gräflein, deren Namen in der vorliegenden Arbeit an verſchiedenen 

Stellen genannt werden müſſen. Dieſe drei Männer hatten zwar ver- 

faſſungsmäßig nur eine Allmachtſtellung im Gerichtsweſen; aber als 

Großratspräſidenten und ſtändige Mitglieder der wichtigeren groß- 

rätlihen Kommiſſionen, als Tagſatzungsgeſandte und endlich als 

Schöpfer und Hüter der Geſetße zogen ſie mühelos die geſamte Macht 

an ſi<h. An Stelle der angeblic<hen Ariſtokratie der Reſtaurationszeit 

trat eine wirkliche, aber eine Ariſtokratie des Geiſtes. Rueß ſc<hreibt: 

„Die Regierung blieb das untergeordnete Element, nur 

daß ſie wußte, an wen ſie ſi<; zu wenden hatte!“ 
Die Juſtizkommiſſion ging 1849 unter; der Regierungsrat (ſo hieß 

es nun ſtatt Kleiner Rat) rüte indeſſen nur wenig vor. Da bildeten ſich 

im Sanitätsrat und viel mehr no<F im Erziehungsrat Nebenregie- 

rungen aus, und in der Folge ſtand der Thurgau geraume Zeit unter 

der perſönlihen Herrſ<aft von Erziehungsratspräſident und 

Staatsanwalt Eduard Häberlin. Dieſer kam durc< die Berfaſſungs- 

reviſion von 1869 zu Fall; ſeither regiert im Thurgau wieder der Re- 

gierungsrat. Erinnerungen an ſeine „babyloniſ<e Knechtſc<aft“ ſind faſt 

fkeine zurügeblieben. VielleiHt wäre hieher zu re<hnen die geringe 

Finanzkompetenz der Regierung für unvorhergeſehene Ausgaben 

(1500 Fr.) und die Tatſa<e ihres zweiten Ranges bei öffentlichen 

Anläſſen. Aber hiefür ſind Bornhauſer und Eder nicht verantwortlich. 

Durc< alle thurgauiſc<en Verfaſſungen ſeit 1803 zieht ſiH der Grundſaßz, 
daß der Große Rat die hö<hſte Behörde des Kantons iſt. Auch 

andere Kantone haben ähnlic< lautende Beſtimmungen.
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Eher gefeſtigt ging das Obergeri<t aus der Verfaſſungsreviſion 

hervor. 8 101 der Verfaſſung ſagt: „Ein Obergericht von 11 Mitgliedern 

ſpricht ſelbſtändig und von jeder andern Gewalt unabhängig in 

letter Inſtanz über zivile, adminiſtrative und peinliche Re<ts- 

fälle ab.“ Es wurde ſo zum Wädter über den geſamten Rechtsgang, 

während nad) der frühern Staatsordnung die Aufſicht über das Juſtiz- 

weſen und die Entſheidung über Streitſacmen im Verwaltungsgebiet 

dem Kleinen Rate zugekommen war und das Obergericht in den Augen 

des Volkes als eine halbwegs der Regierung unterſtellte Behörde ge- 

golten hatte. 

Die Verfaſſung wurde auf 1. Juni 1831 in Kraft geſekt. Seither 

findet der ordnungsgemäße Amtsantritt der thurgau- 

iſMen Beamten auf 1. Juni ſtatt. 

I1. Geſezgebung und Staatshaushalt der Regenerationszeit 

a. Wahl der oberſten Behörden 

Am 8. Mai 1831 fanden die Großratswahlen ſtatt.* Am 20. Juni 

1831 wurde dur< den Großen Rat das Regierungskollegium beſtellt. 

Gewählt wurden aus dem frühern Kleinen Rat Anderwert, Morell, 

Freyenmuth und Müller, neu Dr Stähele und Dr Merk; als Staats- 

ſ<reiber wurde Mörikofer einmütig beſtätigt. Am nämlichen Tage 

fanden die Wahlen der Oberrichter ſtatt: Eder, Wegelin, Wüeſt, Am- 

mann, Labhardt, Brenner, von Merhart, Ba<hmann (Thundorf), 

Meßmer (Erlen), Bridler (Müllheim), Vogler (Frauenſeld). Wegelin 

und Eder wurden Obergerichtspräſidenten. Da Eder zugleich Großrats- 

präſident war, gli< ſeine Stellung auffallend der des mächtigen 

Dr Keller in Zürich, den er freilic) an Beherrſ<hung der Lage do<h nicht 

erreichte. 

Nicht lange im Amte blieb Freyenmuth. Als dur<z Dekret vom 

18. Dezember 1832 die Stelle eines Staatskaſſiers geſ<affen wurde, 

der die Verwaltung aller Kaſſen zu übernehmen hatte,* trat Freyen- 

muth als Regierungsrat zurük, und der Große Rat wählte ihn zum 

Vorſteher des neuen Amtes. Das Einkommen des Kantonskaſſiers 

betrug, wie das der Mitglieder des Kleinen Rates, 1100 fl. 

: Lücke im Text. Vermutlich hatte der Verfaſſer hier noch eine Würdigung der 

Großratswahlen vorgeſehen. Wir bringen als8 Erſaz im Anhang, Seite 59, die in der 

Verfaſſung aufgeſtellte Skala für die Wahl der Volksvertreter. 

? 68 handelte ſich um die Staatskaſſe, die Aſſekuranzkaſſe, den Spitalfonds, die Meer3- 

burger Gefällskaſſe, die Kaſſe der Domäne Tobel und die Pflegkaſſe.
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Nachfolger Freyenmuths im Regierungsrat wurde Dr Keller von 

Weinfelden. 1835 ſtarb Morell; er wurde im Regierungsrat durc< 

I. P. Mörikofer erſeßt. 

Dur< Dekrete vom Juni 1831 erhielten der Große Rat, der Kleine 

Rat und die Staatskanzlei ihre Geſhäftsreglemente. Einiges aus dieſen 

iſt beac<tenswert. Für die Großratsmitglieder wurde vorgeſ<rieben, 

daß ſie in ſHwarzer Kleidung und mit Degen erſ<hienen, und die Amts- 

tracht des Kleinen Rates war | Hhwarze Kleidung mit Degen und 

dreiekigem Hute. 

Dieſe altertümlichen Vorſ<riften fallen um ſo mehr auf, als ſich 

der Liberalismus im Kampf um eine neue Verfaſſung gerne über den 

Zopfſtil der Reſtaurationsherrlichkeit luſtig gemac<t hatte. Wie ſc<on 

die thurgauiſ<e Regenerationsverfaſſung, ſo trägt au< die nach- 
folgende Geſezgebung Merkmale von Umſtändlichkeit und ängſtli<er 

Beaufſichtigung. Im Großratsreglement von 1831 iſt 3. B. zu leſen: 

„Wer einen Hund mit ſich bringt, iſt von den Saalabwärtern um eine 

Buße von 20 Kr. zu belangen, und an deſſen augenblidlihe Entfernung 

zu erinnern.“ 

Nac<h 8 46 erhielten nur diejenigen Redaktoren zu den Großrats- 

verhandlungen Zutritt, welche ſich ſ<hriftli<H verpflichteten, der Wahr- 

heit gemäß Bericht zu erſtatten und Berichtigungen we- 

ſentliHer Irrungen unentgeltliH< in die Bekanntmac<hun- 

gen aufzunehmen. 

Für den Kleinen Rat war die Sißungsdauer vorgeſhrieben: Im 

Sommer von 8-12 Uhr, im Winter, d. h. vom Oktober bis Ende März, 

von 9--1 Uhr. Die Sißungen hatten am Mittwo< und am Samstag 

ſtattzufinden. 

Die ſeHhs Mann des Kleinen Rates mußten 5 Kommiſſionen be- 

ſtellen, nämlic<ß für auswärtige Angelegenheiten, für innere Geſchäfte, 

für Juſtiz und Polizei, für die Finanzverwaltung und endlic<h für kon- 

feſſionelle Angelegenheiten. Den vier erſten waren zwei Sitzungen in 

der Wohe vorgeſ<rieben. Der Kleine Rat wählte ſeinen Präſidenten 

auf die Dauer eines halben Jahres. Die Mitglieder ſetzten ſiH na<h der 

Ordnung, in der ſie gewählt worden waren. 

Als auf der. ganzen Linie die Behörden beſtellt waren, trat eine 

rege geſeßgeberiſche Tätigkeit ein. Zeitungsberichte über die Großrats5- 

verhandlungen und die Herausgabe eines Kantonsblattes bewirkten, 

daß die Bevölkerung des Kantons in viel ſtärferem Maße als vordem 

am ſtaatlichen Leben Unteil nehmen konnte. Von 1832 an amtete ſogar
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ein Stenograph, der die für damalige Berhältniſſe außerordentliche 

Tagesentſ<ädigung von 5 fl. 24 kr. bezog. 

Die eindru&svollſte Großratsſikung der Regenerationszeit war die 

mehrfac< genannte Tagung in Weinfelden am 18. Juni 1832. Man 

bhatte daJelbſt für dieſen Zwe> ein Rathaus gebaut. Da zur Feier viel 

Volk herbeigeſtrömt war, fand die Eröffnung der Sitzung in der Kir<e 
ſtatt. Auf Einladung Weinfeldens hielt Bornhauſer die Begrüßungs- 

anſprache, die einen tiefen Eindru>k hinterließ. 

b. Allgemeine Bemerkungen über die Geſetßgebung der 

Regenerationszeit 

Die Geſeßgebung von 1830--1837 umfaßte Geſetze, Dekrete und 

Beſchlüſſe des Großen Rates, ferner Dekrete, Verordnungen und Be- 

ſ<lüſſe des Kleinen Rates; dazu kamen Erlaſſe ähnliher Art vom 

Erziehungsrat, vom Sanitätsrat, von den beiden Kir<henräten und den 

konfeſſionellen Großratskollegien über kir<lihe Angelegenheiten. 

Im allgemeinen wählte der Große Rat für wichtige Angelegenheiten 

die Bezeihnung Geſeß, während Erlaſſe weniger bedeutender Natur 

Dekrete geheißen wurden. Do iſt es heute ni<ht mehr in allen 

Fällen klar, warum die eine oder die andere Form der Benennung 

gewählt wurde. So heißt 3. B. eine ſehr eingehend gehaltene Ordnung 

des Wahlverfahrens vom 14. April 1832 Dekret und nicht Geſetßt. 

No< auffallender iſt, daß das Straßenweſen, ferner die wichtige Be- 

zirksfkanzlei-, Notariats- und Fertigungsordnung durd) Dekret geregelt 

wurden; ein umfangreicher Erlaß des Evangeliſc<hen Großrats-Kollegii 

vom 22. Januar 1833 hieß Geſeßz und Dekret zuglei<. Die Jagd wurde 

1832 geregelt dur4 Jagdverordnung, am 17. Brahmonat 1833 in 

ungefähr gleicher Weiſe dur< ein Jagdgeſetz. Das Militärorganiſa- 

tionsgeſetz von 1824 wurde dur< ein Dekret revidiert. Es gab ein Geſeß 

über den Verkehr mit Vieh (4. Oktober 1837), aber bloß ein Dekret 

betreffend die Verbeſſerung der Rindviehzu<ht (5. Oktober 1837). 

Es fehlt alſo der Geſezgebung von 1831---1837 die Einfac<hheit und 

Überſichtli<keit der Anlage. 
Aus den 6 Jahren der Regenerationszeit ſtammen etwa 90 Dekrete, 

Geſetßze und Erlaſſe von Bedeutung. Es genügt indeſſen, wenn hier 

die wichtigſten ins Auge gefaßt werden.
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6. Geſeßgebung zum Zwet der Laſtenverminderung 
des Kantons 

Das Kantonsblatt eröffnete den Reigen der Erlaſſe mit Dekreten 

betreffend die Herabſekung des Salzpreiſes, der Handänderungs- 

gebühren und der Militärſteuer. Dies iſt ni<t zufällig, faſt immer 

gelingt es nur dadur<h, das im ganzen ſ<werbewegliche Volk für einen 

Umſturz zu gewinnen, daß man ihm materielle Vorteile in Ausſicht 

ſtellt. Die erwähnten Dekrete ſtammen alle vom 9. April; ſie waren 

aljo noM; vor Vollendung der neuen Berfaſſung erlaſſen 

worden. Geſeßlich ſtand hiefür nic<ts im Wege; denn der Berfaſſungsrat 

von 1831 war ja eigentlich der Große Rat, und dieſer erledigte neben den 

Verfaſſungsberatungen die laufenden Geſchäfte. Dur<g die Dekrete 

vom 9. April wurde der Salzpreis von 4 Kr. auf 3 Kr. das Pfund 

herabgeſeßt, die Handänderungsgebühr, die bisher 1%, % ausgemacht 

hatte, auf 50 Kr. für 100 fl., d. h. auf */s */o angeſeßt und die Militär- 

ſteuer zwar auf den Anſäten von 1815 belaſſen, aber von ſolhen, die 

ihren Dienſt ganz geleiſtet hatten, nicht mehr bezogen. 

Dieſe Maßnahmen hatten im Großen Rate viel zu reden gegeben; 

daß man vor der Abſtimmung über die Verfaſſung materielle Erleich- 

terungen eintreten ließ, blieb natürlig niht ohne Wirkung. Born- 

hauſer hatte zwar erklärt, er lehne es ab, daß man die Verfaſſung mit 

„Salz verſüße“, dieſe habe ſo viele innere Werte, daß ſie eines ſolhen 

Mittels nicht bedürſe; aber er nahm ſi< do< als Berichterſtatter einer 

zuvor eingeſezten Kommiſſion der Herabſezung indirekter Abgaben 

mit außerordentlichem Eifer an. Morell warnte vor ſtarkem Salzpreis- 

abſchlag, der nicht bloß der Staatskaſſe ein Defizit bringe, ſondern auch 

no< die Gefahr eines Schleichhandels heraufbeſchwöre. 

Im übrigen ging der Kampf um die heute no< bekannte Frage: 

direkte oder indirekte Steuern? Und die Diskuſſion geriet, wie immer 
bei ſolH<en Gelegenheiten, ins Gebiet der Demagogie ; ſelbſt die Führer 

des Rates vermodten niht, ſic< davor zu bewahren. Bornhauſer rief: 

„Wir hatten eine himmelſ<hreiende Art der Beſteuerung“, und auch 

der gutſituierte Eder glaubte, für kräftige Beſteuerung der Vermög- 

liHen eintreten zu müſſen. Kantonsrat Nagel erklärte, man ſolle ein- 

fa<h den Beamten ein BViertel ihres Gehaltes weg- 

nehmen, damit werde der Ausfall des Salzregals gede>t. Sicher iſt, 

daß durd) die drei Dekrete vom 8. April der ins Volk hinaustretenden 

Verfaſſung einige Frac<t abgenommen wurde. 

Es dürfte ſi<M re<htfertigen, die Laſtenerleihterungen der Regene- 

rationszeit im Zuſammenhang zu betrachten.
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Am 4. Januar 1832 wurde die Austeilung des Zehrpfennigs, der 

na<H den Dekreten von 1816 und 1818 allen Handwerksburſchen ge- 

geben worden war, auf Angehörige ſ<weizeriſcher Kantone (mit Gegen- 

reht) beſ<hränkt, weil der Zuzug fremder Arbeiter nicht mehr notwendig 

ſei. Die Gemeinden erfuhren auf dieſem Wege eine freilich nicht ſehr 

ſpürbare Entlaſtung. 

Am 16. Januar erfolgte die Freigabe des Fiſchfanges in allen 

Gewäſſern des Kantons Thurgau, während zuvor nac< dem Geſetz von 

1808 die Fiſcherei Staatsregal geweſen war. 

Die Jagd dagegen blieb patentpflichtig; do< waren die Patent- 

gebühren nad) dem Geſeß vom 17. Juni 1833 beſcheiden: 4 Fr. für die 

Shhnepfenjagd im Frühling und 8 Fr. für die Herbſtjagd mit einem 

Hunde. 

Am 26. Januar 1832 wurde beſchloſſen, es ſeien die ausſtehenden 

Ehehaften-Taxen ſamt und ſonders zu erlaſſen, ferner die ſeit 1825 auf 

Grund neuer Bewilligungen entrichteten Chehaftengebühren von der 

Staatskaſſe zurüczuerſtatten. Jnhaber älterer Konzeſſionen dagegen 

erhielten keine Rüdkvergütungen, was da und dort Unwillen erregte. 

Von weit größerer Bedeutung war natürli< das Abgabendekret 

vom 27. Juni 1832. Dieſes ſollte nämlich die im Kampf von 1830 ver- 

ſpro<hene gerehte Steuerordnung bringen. Aber die Änderungen 

waren nicht gerade einſ<neidender Natur. Der Staat brau<hte Geld 

wie zuvor, und au< unter der Herrſ<aft der neuen Verfaſſung drängten 

ſic) die Reichen nicht vor, um höhere Vermögen anzumelden. Na dem 

genannten Dekret waren unverſ<huldete Liegenſ<aften im vollen 

Werte ſteuerpflichtig, verſc<uldete nur zum vierten Teil. Neu war, 

daß die Gebäude nur mit 75 !/, ihres Aſſekuranzwertes der Steuer- 

pfliHt unterlagen. 

Die Einkommensſteuer für Beamte und Angeſtellte des Staates 

und der Kir<he unterſtand einer empfindliHen Progreſſion. Es wurden 

auf eine Anlage gefordert: 

Für 100---200 fl. Einkfommen 2727, , 

- 200--400 - - 5 /60 
- 400-600 - - 81/3 60 

- G600--800 - = 182/3 /p 

- über 800 - = 212/5 %v0 

Die Einkommen der übrigen Kantonseinwohner unterſtanden eben- 

falls der Beſteuerung, aber na< Anſäßen, die weſentli< milder waren, 

Z. B. für die beiden erſten Klaſſen 10 ſtatt 15 Kr., und 20 ſtatt 30 Kr. uſw.
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Endlich fiel die Kopfſteuer weg, eine Errungenſ<aft, auf welche ſidh 

die Radikalen nicht ungerne beriefen. 

Die ſtarke Beſteuerung der Feſtbeſoldeten hatte zur Folge, daß 
der Hauptort mit dem Ertrag der Einkommenſteuer geradezu aus dem 

Bilde heraustrat: Frauenſfeld lieferte 1562 fl. an direkten Staats- 

ſteuern im Jahr 1831 gegen 555 fl. im Jahr 1830, während ſich der 

Poſten in andern Gemeinden höchſtens verdoppelte, oft aber auch 

ungefähr gleich blieb. 

Endlich die erträumte Seiſa<htheia! Shon in der Reſtaurations5zeit 

waren für den Landwirt niht die Steuern die eigentlich drü>ende Laſt 

geweſen, ſondern die Grundzinſe, die Zehnten und die Hypothekarzinſe, 

die an Stelle einſtiger Gefälle getreten waren. Jm Jahr des Umſturzes 

und au<h ſpäter no<h hatten viele Bauern gehofft, dieſe Laſten würden 

ihnen eines Tages abgenommen. Aber dieſe Hoffnung erfüllte ſich nicht. 

Einmal wußten die Einſichtigen gut genug, welc<he fur<tbare volks- 

wirtſ<aftlihe Verwüſtung die helvetiſMe Zeit mit dem Verſuch der 

Abſc<afſfung aller Gefälle herbeigeführt hatte. Dazu kam nun aber no<Y, 

daß der Kanton infolge Aufkaufs der ehemaligen biſ<öflich-konſtanziſchen 

Grundgefälle ſelber zum Grundzins- und Zehntenherrn geworden war. 

So begnügte man ſiH mit einer Maßnahme, die wenigſtens guten 
Willen verriet. 

Am 24. Weinmonat 1804 waren dur< ein Geſetß die Bedingungen 

für den Auskauf der Gefälle feſtgelegt worden. Für die troFenen Früchte 

hatte man als Grundlage der Berehnungen die Durchſ<nittspreiſe 

von 1786---1795 feſtgeſeßt, für den Wein die Konſtanzer Weinrechnung 

von 1785--1789. Der zwanzigfa<he Betrag der durc<ſchnittliH abge- 

lieferten Naturalien galt in der Folge als Loskaufsſumme für die 

Bodenzinſe. (Zürich hatte das fünfundzwanzigfac<he angeſetzt.) Ähnlich 

verhielt es ſich mit den Zehnten; nur war beim Wein der neunzehnfache 

Wert Loskaufskapital. Für die kleinen Zehnten (Hanf, Flac<s, Kartof=- 

feln, Obſt) wurde der fünffa<e Betrag der Jahresleiſtung kapitaliſiert. 

Erſaßforderungen für den in den Jahren 1798, 1799 und 1800 nicht 

bezahlten Zehnten ſielen dahin. IJm ganzen galt das thurgauiſche 

Loskaufsgeſeß von 1804 als wohlwollend für die Sc<uldner. Im Jahre 

1836 wurden nun zwar die Grundlagen des Geſetßes von 1804 nicht 

angetaſtet; aber man gewährte nod) einen Rabatt oder Abzug. Dieſer 

betrug für troene Zehnten und Grundzinſe 5 %, für naſſe 10%. 

Auch auf die bereits in Kapital umgewandelten Gefälle wurde der 

Abzug ausgedehnt. Bis 1. Januar 1838 hatten alle Pflihtigen zu 

erflären, ob ſie Naturalleiſtung oder Verzinſung vorzögen. Die Er-
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tlärung für Umwandlung der Grundzinſe und Zehnten in eine Kapital- 

ſjchuld bedeutete zuglei die Verpflihtung zur allmählihen S<uld- 
abzahlung, die auf 100 fl. jährlich mindeſtens 5 fl. betragen mußte. 

Kleinere Kapitalbeträge mußten ſofort beglichen werden. In Konkurs- 

fällen hatten die kapitaliſierten Gefälle nebſt dem laufenden Zins unter 
allen Umſtänden den Vorrang, was übrigens ſchon durh die Falli- 

mentsordnung von 1807 vorgeſehen war. Vom 1. Januar 1838 an 

wurden in Handänderungskontrakten und S<huldverſ<hreibungen die 

Sduld an Loskaufskapital für Grundgefälle an Zehnten und Boden- 

zins als erſtes Paſſivkapital vermerkt. Für Zehnten- und Grundzins- 

bezirfe beſtand unter den Einzelzinſern Solidarhaft (gefällspflichtige 

größere Grundſtüke oder Zelgen waren nämlich im Laufe der Zeiten 

unter viele Beſißer verteilt worden, ſo daß eigentlihe Shuldkorpora- 

tionen entſtanden.) 

Es iſt klar, daß die Grundzins- und Zehntenvorlage vom 9. März 

1836 in erſter Linie den verſhuldeten Kleinbauern, die ſich an der Be- 

wegung von 1830 lebhaft beteiligt hatten, entgegenkfommen wollte. 

Es kann indeſſen nicht feſtgeſtellt werden, daß ſiH das Volk für dieſes Ge- 

ſ<enk gerade dankbar gezeigt hätte. Es erſchien den meiſten als zu klein. 

Handelt es ſi< in allen den genannten Fällen um Abſchüttelung 

vder um Verminderungen von Verpflihtungen, ſo wurden anderſeits 

verſc<hiedene Abgaben ausdrüclich feſtgehalten. 

Am 17. Januar 1832 erließ der Große Rat ein „Dekret über das 

Ausſ<Henken des Biers“. Dur<h dieſes wurde zum Scuße der 

Wein- und Moſterzeugung verfügt, daß der Bierausſ<Hank je nachH der 

Höhe des Verbrau<hes mit einer Taxe von 10--25 fl. belaſtet werde. 

Im fernern blieben nicht nur die unbeliebten Weg- und Brüdengelder, 

ſondern es wurden ſogar neue eingeführt, 3. B. dur< Verordnung 

von 1835 auf der Stre>e Kreuzlingen - Paradies, ſpäter auch für die 

Straße Kreuzlingen - Biſchofszell. Dieſe Weggelder waren für den 

einzelnen mehr läſtig als gerade drükend. Sie betrugen für Pferde, 

Wagen und Sclitten im ganzen etwa 1 Kr. auf die Wegſtunde; Fußs- 

gänger reiſten frei. Staatsre<Htlih bemerkenswert iſt no<h, daß die 

Kantone für die Einführung neuer Weggelder die Zuſtimmung der 

Tagſaßung einholen mußten. 

d. Die weitere Geſeßgebung der Regenerationszeit. 

Am 28. Januar 1832 wurde das Organiſationsgeſeß vom 11. Ja- 

nuar 1816 revidiert und der neuen Zeit angepaßt. Doh waren die
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Änderungen beſheiden; zu einer dur<greifenden Reform kam es nicht. 

Die vielen Kreiſe, Munizipal- und Ortsgemeinden blieben weiter be- 

ſtehen, und 1832 wurde dur<&g Abtrennung der Gemeinde Salms5ach 

von Hemmerswil ſogar noF& eine neue Munizipalgemeinde ge- 

ſhaffen. Die Ausſ<Heidung der Befugniſſe beider Gemeinden, die im 

Geſeß vom 28. Januar bereits umſc<hrieben war, erfuhr eine genauere 

Faſſung durd) das Dekret vom 25. Juni 1835, das in den Hauptzügen 

jet no< Gültigkeit hat. 

Dem Gemeinde-Organiſationsgeſe3 wurde ein Wahlreglement an- 

geſ<loſſen. Im Sinne der Verfaſſung waren nur die Kantonsbürger 

wahlfähig; do< hatten in den Gemeinden aud) die ſeit Jahresfriſt 

niedergelaſſenen und beſteuerten Fremden (Sc<hweizer und Ausländer) 

das Wahlreht. Die Einbürgerung aber erfuhr keine Erleichterung; wie 

in der Reſtaurationszeit wurde mehreren Gemeinden die Erhöhung 
der Einkaufstaxe zugeſtanden. 

Ein Emolumenten-Tarif vom 14. April 1832 ordnete die Gebühren, 
wel<e die Gemeindebeamten und andere Behörden für ihre amtliHen 

Verrichtungen beziehen durften. (Das ſHhöne Wort Emolument hat ſich 

bis heute zu behaupten vermocht!) 

Im April 1832 wurde das umfangreichſte Geſez der Regenerations- 

zeit erlaſſen (85 Seiten in dem kleinen Dru> des Kantonsblattes). 

Es betraf die Organiſation des Gerichtsweſens mit einer 

Advokaten-Ordnung im Anſc<luß. Das Hauptgeſetß iſt in zwei Ab- 

teilungen gebracht. Die erſte befaßt ſic) mit den Gerichtsbehörden vom 

Friedensrichter bis zum Obergericht, der zweite Abſhnitt wird gebildet 

durd die „Bürgerliche Prozeßordnung“. Das ganze Werk macht für 

ſich keinen ungünſtigen Eindru>, und es wäre nicht unintereſſant, zu 

ermitteln, welHhe Vorbilder hauptſählich zur Verwendung gelangt 

ſind. (In der Regel erfolgte Anlehnung an Zürich.) Aber die Lei- 

ſtung blieb weit hinter dem von der Verfaſſung aufge- 

ſtellten Programm der SHhaffung eines umfaſſenden 

Zivil-, Straf- und Polizeigeſezbuches zurü>. Von einer 

weſentli<en Verbeſſerung des Gericht5sweſens konnte nicht die Rede 

ſein, weil ſchon die Berfaſſung auf dieſem Gebiete nicht gerade glüclich 

ausgefallen war. 

Das Anwaltsdekret unterſchied zwiſc<en Kantonsfürſprehen und 

Prokuratoren." Die leßtern hatten nur vor Bezirksgericht Zutritt. Die 

1 Die Advokatur war bis 1817 ein völlig freie3 Gewerbe, gebräuchlich war für die 

Anwälte die Bezeichnung Prokuratoren. Am 11, Januar 1817 wurde vom Großen Rate 

ein Dekret erlaſſen, wonach im Kanton höchſtens 4 Advokaten patentiert wurden. Die
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Kantonsfürſpreche waren verpflichtet, auf Anſuc<ßen hin die Obliegen- 

heiten eines öffentli<en Anklägers oder Staatsanwaltes zu übernehmen, 

bis zu dieſem Zwede ein beſonderes Amt geſc<haffen wurde mit 400 fl. 

Beſoldung (Dekret vom 8. März 1836). Erſter Staatzanwalt des Kan- 
tons Thurgau war FürſpreH Ludwig. 

Für das Fürſpre<erpatent wurden 66 fl. verlangt; ein Prokurator 

kam mit der Hälfte dieſes Betrages weg. Das Patent wurde jeweilen 

auf 4 Jahre ausgeſtellt. 

Im nämlichen Jahre erließ der Große Rat ein Straßenbau- 

Reglement. Dieſes ſollte in großzügiger Weiſe die durc Freyenmuth 

begonnene Verbeſſerung des thurgauiſ<en Straßenneßes fortſezen. Es 

ließ ſich indeſſen mit ſeinen ho<hgeſpannten Forderungen nicht durch- 

führen. Dazu kam, daß niemand mehr da war, der ſic) mit der Zähig- 

keit von Freyenmuth der Sac<he annahm. Zur Entſ<huldigung des 

genannten Reglementes ſei geſagt, daß ſcHhon das Straßengeſeß von 

1805 unerfüllbare Ziele aufgeſtellt hatte. Unterſc<hieden wurden: 1. Heer- 

oder Hauptſtraßen; 2. Landſtraßen; 3. Kommunikation5- oder Gemeinde- 

ſtraßen ; 4. Bau- und Güterſtraßen. Für die erſte Klaſſe war eine Breite 
von 24 Fuß vorgeſehen, für Landſtraßen 20 Fuß, für Gemeindeſtraßen 

16--18 Fuß. Güterſtraßen ſollten 12 Fuß breit und mit Ausweich- 

pläßen verſehen ſein. Man verglei<e damit die beſheidenen Vorſ<hrif- 

ten unſeres Straßengeſeßes vom 21. Mai 1895: Staatsſtraßen min- 

deſtens 15 Fuß, Gemeindeſtraßen 12 Fuß. 

Als Heerſtraßen galten 1832: Jslikon- Konſtanz, Jslikon- Arbon- 

Nomanshorn- Uttwil, Aadorf-Müncwilen. Zur ShHonung der Straßen 

wurden für die gebräuchlichen Breiten der Radſchienen zuläſſige Hö<ſt- 

ladungen feſtgeſezt. -- Am 21. Dezember 1836 wurde dur< Dekret 

des Großen Rates die Stelle eines kantonalen Straßeninſpektors ge- 

ſ<affen; erſter Inhaber dieſes wichtigen Amtes war Jngenieur Johann 

Oppikofer von Oppikon. 

Beachtenswerte Errungenſ<aften der Geſeßgebung waren ferner 

die Inſtruktion für die Bezirkskanzleien und das Fertigungs- und 

Notariatsweſen überhaupt vom 26. Juni 1832 und das Sanitäts- 

Batente, auf 4 Jahre ausgeſtellt, koſteten 44 fl. Außerdem durften noch an höchſtens8 

8 Prokuratoren Bewilligungen erteilt werven. Die Prokuratoren hatten al8 Vertreter 
von Parteien nur vor Amtsgerichten (d. h. Bezirks8gerichten) Zutritt. Advokaten und 

Prokuratoren waren zu Bürgſchaftsſtellung verpflichtet. In der Vorlage von 1836 war 

vie Zahl der Anwälte nicht mehr beſchränkt, dagegen die Patenttaxe erhöht. Die vier 

Kautvusfürfpreche zu Ende ver Reſtaurations8zeit waren: Rogg von Frauenfeld, Häberlin 

von Bißegg, Mörikofer von Frauenfeld und Eder auf Schloß Wellenberg; Prokura- 

toren werven 14 genannt, die Zahl acht war alſo erheblich überſchritten.
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geſeß vom 1. Oktober 1832. Dieſes erſezte ähnli< lautende 

organiſatoriſMe Vorſchriften vom Jahre 1809. Es enthielt bereits 

Beſtimmungen gegen das Kurpfuſchertum und befaßte ſiM ein- 

gehend mit dem Kampf gegen die Seuchen. Viele dieſer Seuchen- 

vorſhriften muten völlig neuzeitlich an.* In Zuſammenhang zu bringen 

mit dem Sanitätsgeſe von 1832 iſt das Regulativ über die aus der 

Viehſanitätsſc< ein-Kaſſe den dur<g ſeuchenartige Krankheiten be- 

ſ<ädigten Viehbeſitzern zu reichende Unterſtüßung vom 17. Juni 1833. 

Mit unverkennbarer Sorgfalt wurde das Kir<enweſen geſetßzlich 
geordnet. Beide Konfeſſionen hatten ihre Kirchenräte und in den 

Kir<Hgemeinden Sittengerichte oder Stillſtände für die Sittenaufſicht 
und Pflegekommiſſionen für die Verwaltung der Kir<hen-, Pfrund-, 

S<ul- und Armengüter. Die evangeliſ<e Landeskir<e hatte außerdem 

eine Synode, zuſammengeſeßt aus den ſämtlichen Geiſtlihen und eini- 

gen weltlichen Mitgliedern. Die Kirc<he war inſofern dem Staate unter- 

ſtellt, als die konfeſſionellen Großratskollegien (77 evangeliſc<e und 

23 katholiſche Großräte) für die kir<liche Geſezgebung zuſtändig waren 

und die Aufſiht ausübten. Das evangeliſche Kollegium galt geradezu 

als Stellvertreter eines freilic) nirgends vorhandenen proteſtantiſchen 

Biſchofs. Präſident des evangeliſMen Kirhenrates wurde Bornhauſer. 

Den Konfeſſionen kam damals nod) die geſamte Matrimonial- oder 

1 8 30: Bei eintretenven anſtekenden Viehkrankheiten . . . wird ver Sanitätsrat den 

Bezirksarzt und einen legitimierten Tierarzt an Ort und Stelle fenden, . .. er wird im 

Falle der Not die Abſfönderung des kranken vom geſunden Vieh, den Stall- oder Dorf 

bann, die Einſtellung der Viehmärkte des Orts und ver Gegend, das 

Niederſchlagen ves angeſte>ten, over wo es8 dringend iſt, des mit dem 

kranfen Vieh im gleichen Stall geſtandenen geſjunden Viehs und die 

weiteren nüötigen Maßnahmen veranſtalten, -- und iſt die Gefahr groß, ein 

Mitglied zu ſorgfältiger Unterſfuchung und beſchleunigter Vorkehrung an den Ort ab- 

ordnen. 
Jm Dekret betreffend die Viehſanitätsichein-Kaſſe von 1833 iſt zu lejen, daß deren 

ganzer Ertrag zur Unterſtüßung der durch) Seuchen geſchädigten Viehbeſiter zu verwenden 

fei. Die Entſchädigung ſolle zwei Dritteile des ermittelten Verluſtes fein; eine Schadens- 

vergütung aber finde nur ſtatt, wenn die vorgeſchriebenen Maßnahmen erweis 

lichermaßen beobachtet wordvden ſeien. 

Noch überraſchender aber iſt, daß der Thurgau ſchon 1809 unter dem Titel „Or- 

ganiſation eine8 Sanitätsrates“ ein für damalige Verhältniſſe ausgezeichnetes Sanitäts- 

geſeß befommen hatte. Nur geprüfte Ärzte, Wundärzte, Apotheker, Tierärzte und Heb- 

ammen durften im Kanton tätig fein; wer an einer Hochſchule den mediziniſchen Doktor- 

titel erworben hatte, vem konnte die Prüfung erlaſſen werden. Gegen Winkelärzte, 

Marktſchreier, fremde Operatoren, Materialiſten und Theriakkrämer hatte die Polizei 

einzuſchreiten (1813 wurden 3. B. die Blutreinigungspillen des württembergiſchen Apo- 

thefers Mörike verboten). Die PBokenimpfung wurvde möglichſt gefördert, die Apotheken 

mußten von Zeit zu Zeit inſpiziert werden uſw. Über das Ziel hinaus ſchoß man mit der 
Schaffung eines kantonalen Waſenmeiſteramtes, das indeſſen ſpäter wieder auf- 

gehoben wurde.
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Ehegeſetßzgebung zu. Die evangeliſc<e Landeskir<e bewältigte dieſes 

Redtsgebiet durd) das Dekret vom 15. Januar 1833. -- Vaterſ<afts5- 

flagen dagegen wurden nach Artikel 127 der Verfaſſung an die Bezirks- 

gerichte gewieſen (ſiehe Dekret vom 23. Juni 1831). 

Die Zeit von 1831---1837 iſt ferner durc< einige weitere Ver- 

beſſerungen des evangeliſchen Kir<enweſens ausgezeic<net. So wurde 
eine geeignetere Bibelüberſezung eingeführt, und ferner verdrängte das 

neue zür<eriſche Geſangbuch die langweiligen Lobwaſſerſ<en Pſalmen. 

Erwähnenswert iſt ferner, daß -- dem freiſinnigen Zuge der Regenera- 

tion entſpre<end -- au< der Geiſt der Bekenntnisduldung Boden 

gewann. So wurde die 1834 in Hauptwil von der gea<teten Familie 
Brunnſc<weiler gegründete „neue Kir<e“ nicht ernſtlich angefochten. 

Geringere kirhlihe Selbſtändigkeit beſaß natürlich die katholiſche 
LandeskirHe. Synode und Ehegericht fehlten, und in allen übrigen 

Fragen verſtändigte ſich der Kir<henrat erſt mit dem biſchöflihen 

Kommiſſar. 

Von größerer Bedeutung ſollte nun aber na<h allgemeiner Anſicht die 

neue Shulgeſeßgebung werden. Schon am 17. Dezember 1831 hatte 

der Große Rat auf Grund von 8 186 der Verfaſſung ein Geſetß über die 

Organiſation des Erziehungsrates erlaſſen, das in einer Reihe von 

Beſtimmungen bereits einem Schulgeſeße gali<, 3. B. wurde darin 

feſtgeſeßt, daß armen Scülern die Lehrmittel aus den Armengütern 

bezahlt werden ſollten. =- Die Wahlen in den Erziehungs5rat fanden 

am 19. Dezember ſtatt. Präſident wurde Verhörrichter Keſſelring, 

Vizepräſident Dekan Meile in Tobel, Aktuar Diakon Pupikofer, Kaſſier 

Dr. Haffter, Weinfelden. Weitere Mitglieder waren Bornhauſer, Eder, 

Rogg und Oberrichter Ammann. Es war fraglos eine gut zuſammen- 

geſtellte Behörde. Mit Keſſelring beginnt die nicht ſehr 

lange, aber ſtolze Reihe einſichtiger und einflußreicher 

Erziehungsratspräſidenten. 

Mit einer gewiſſen Spannung wurde das Sculgeſetz erwartet, 

weil ja der Kampf gegen die Reſtaurationzära nicht zulezt mit dem 

Vorwurf geführt worden war, daß zu wenig für das Unterrichtsweſen 

getan worden ſei. Die Schulgeſeßgebung von Anfang 1833 iſt um- 

faſſender Art. Sie unterſcheidet die Elementarſ<ule und die Sekundar- 

ſhule. Die Verhältniſſe ſind bis ins einzelne ſorgfältig geordnet. Im 

ganzen fortſhrittlihen Geiſtes, entfernte ſic das Geſeß do<H weniger 

von den beſtehenden Zuſtänden, als namentlich von den Lehrern er- 

wartet worden war. Die vorhandenen konfeſſionellen Sc<ulen 

blieben weiter beſtehen; die Geiſtlichen hatten nach wie vor die nächſte
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Aufſic<t über die Elementarſc<ulen des Kir<ſpiels; dazu kam eine 

Sc<ulvorſteherſ<aft von 5--9 Mitgliedern und darüber hinaus eine 

Art Bezirksſ<ulrat, beſtehend aus 3--5 Mitgliedern, die der Er- 

ziehungsrat aus Geiſtlichen oder Weltlihen ernannte. Jedem Mitglied 

der Kommiſſion wurde eine Anzahl Schulen zur Inſpektion zugeteilt. 

Auf dieſem Wege ſollte dem Mangel an ſac<gemäßer Schulaufſicht, 

der vor 1830 von Bornhauſer und von andern gerügt worden war, 

gründlic< abgeholfen werden.* =- Außerordentli< beſcheiden, aber 

immerhin etwas beſſer als früher, waren die angejetten Beſoldungen: 

Für eine Ganzjahrſ<hule 80 fl. nebſt freier Wohnung oder Wohnungs- 

entſchädigung, dazu von einem Alltagsſ<üler wöhentli< 2 kr. Scul- 

geld, vom Repetierſ<üler jährliM 24 kr. Wo die jährlihe Sculzeit 

nur 32 Wochen betrug, bekam der Lehrer nur 40 fl. Grundgehalt, 

d. h. ni<t mehr, als ſHon im Schulgeſeß von 1823 vorgeſ<hrieben war. 

Große Aufmerkſamkeit ſ<henkte das Unterrichtsgeſeß den Sekundar- 

ſhHulen. Der Kanton ſollte in 16--18 Sekundarſchulkreiſe eingeteilt 

werden und dies ſo, daß kein Shüler einen Shulweg von mehr als 

1% Wegſtunden habe. Geſ<Haffen wurden in der Regenerationszeit 

10 Sekundarſhulkreiſe : 1834 Arbon, Biſc<ofszell, Altnau, Weinfelden, 

Shhönholzerswilen, Frauenfeld, Dießenhofen, Ste>born, 1835 Gott- 

lieben, Tägerwilen und Wängi-Dänikon. Das Jahreseinkommen eines 

Sekundarlehrers wurde auf 400 fl. nebſt freier Wohnung feſtgeſeßt. 

Von ungewöhnlic<er Bedeutung war indeſſen 851 des 

Schulgeſezes: Für die Bildung junger Scullehrer wird 
durF; ein Seminar geſorgt, deſſen Einrictung dem Er- 

ziehungsrate zuſteht. 

Die Ereigniſſe waren indeſſen dieſem Paragraphen vorausgeeilt. 

Der Erziehungsrat hatte ſjh<on im Ernennungsgeſeß den Auftrag 

erhalten, „für die Bildung guter und tüchtiger Schullehrer 

zu arbeiten und auf die geeigneten Mittel ſorgfältig 

BedahHt zu nehmen“. 

Der Erziehungsrat entſc<hied ſi? im Februar 1832 für ein Lehrer- 

ſeminar. Verſchiedene Ortſ<haften des Kantons machten Anerbietungen 

für Aufnahme der Anſtalt. Es wurde beſchloſſen, vorderhand einen 

proviſoriſc;en Lehrerbildungskurs zu veranſtalten. Dieſer konnte am 

13. Juni 1832 in Dießenhofen eröffnet werden. Es nahmen 31 bereits 

angeſtellte Lehrer an dieſem Kurſe teil. Der Erziehungsrat beantragte 

nun die Gründung eines eigentlihen Seminars. Der Große Rat be- 

1 (E5 ſei gleich an dieſer Stelle vermerkt, daß ſich der „Bezirk8ſchulrat“ nicht bewährt 

hat. An deſſen Stelle traten nach dem Schulgeſeß von 1840 wieder einzelne Inſpektoren.
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willigte für 6 Jahre einen Kredit von jeweils 4000 fl. Am 5. März 

1833, no<h bevor der Seminarort beſtimmt war, erfolgte die Wahl des 

Seminardirektors; ſie fiel auf J. J. Wehrli, der in Hofwil angeſtellt 

war. Zum mühſamen Geſchäft geſtaltete ſich die Beſtimmung des 

Seminarortes. Ernſtlich kamen in Betra<ht: Frauenfeld mit der 

„alten Farbe“, die ſjH<on dem Staate gehörte, dann Weinfelden, 

allwo ſich die freilic) vorläufig nod) im Beſize von Zürich befindliche 

„Schwerze“ geeignet hätte; endlih Kreuzlingen mit dem „S<löß- 

Hen“ am See, das klöſterlihes Eigentum war. 

Eine erſte Abſtimmung im Erziehungsrate fiel zugunſten von 

Frauenfeld aus. Der vollbeſezte Rat dagegen entſ<hied mit 5 gegen 

4 Stimmen für Kreiuzlingen. Mit dieſem knappen Mehr wurde Kreuz- 

lingen Seminarort und iſt es geblieben bis auf den heutigen Tag. Am 

12. November 1833 wurde das Seminar eröffnet in Gegenwart 

Keſſelrings und der Seminarkommiſſion (Pupikofer, Meile, des Stifts- 

prälats und des Seminardirektors Wehrli). Die Anſtalt bekam ſofort 

ſtarken Zuzug aus andern Kantonen, namentli< aus St. Gallen. 

Mit der Gründung des Lehrerſeminars in Kreuzlingen 

hat ſiH; die Regenerationsperiode einen Denkſtein ge- 

ſe3t. Dagegen gelangte, wie ſchon an anderer Stelle geſagt worden 

iſt, der unermüdliche Keſſelring mit dem ſchönen Plane der Errichtung 

einer Kantonsſ<Hule nicht ans Ziel; ein früher Tod ſetzte ſeinem Werk 

ein Ende. Und ſelbſt dem Nachfolger Keſſelrings im Vorſitß des Er= 

ziehungsrates, Dr Kern, war es nicht beſ<hieden, im Amte ſelbſt die 

Eröffnung der ſehnli<ſt erſtrebten höhern Shule in Frauenfeld zu 

erleben. 

Die letzten wichtigeren Erlaſſe der thurgauiſ<en Regenerations- 

zeit waren das „Geſetß betreffend den Verkehr mit Vieh“ vom 4. Ok- 

tober 1837, und das „Dekret betreffend die Verbeſſerung der Rindvieh- 

zu<ht“ vom 5. Oktober 1837. =- Das Viehverkehr5geſetz trat an Stelle 

von Verordnungen aus den Jahren 1812 und 1829. Es enthielt Vor- 

ſhriften über Geſundheitsſcheine, die dur<4 gemeinderätlich gewählte 
Sceinausteiler gegen eine Gebühr von 8 Kreuzern ausgeſtellt wurden, 

und über die Kontrolle des Viehverkehrs. In Wiederholung eines 

Dekretes von 1836 wurde das Hauſieren mit Hornvielh gänzlich unter- 

ſagt. Der Handel mit inländiſ<em Vieh war völlig frei; dagegen hatte, 

wer Auslandshandel betrieb, beim Gemeinderat des Wohnortes 1000 fl. 

zu hinterlegen oder für deſſen Betrag Bürgſchaft zu ſtellen; dann erſt 

befam er gegen eine Taxe von 5 fl. vom Gemeinderat ein Patent auf 

4 Jahre.
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Das Dekret über Berbeſſerung der Rindviehzucht war neu. Es 

verpflichtete jede Ortsgemeinde zur Haltung einer genügenden Zahl 

von Zuchtſtieren, die an Schauorten der Prüfung dur< eine Kommiſſion 

zu unterſtellen waren. Als Mindeſtalter für zuchttauglice Tiere wurden 

1% Jahre und als Höcſtalter 4 Jahre feſtgeſezt. Für Prämiierung 

ſhöner Stiere ſtellte das Dekret einen jährli<en Betrag von 600 fl. 

in Ausſicht. Privatzuchtſtiere unterſtanden nicht der Shaupflicht. Bei 

Notſ<la<htungen von Gemeindeſtieren de>te der Staat aus der Vieh- 

ſanitätsſ<Heinkaſſe in der Regel zwei Drittel des S<hadens. -- 

Für den damals nod) ausgeſpro<hen landwirtſhaftlihen Kanton 

Thurgau waren die genannten Erlaſſe kein ſ<hle<hter geſetßgeberiſcher 

Abſchluß einer geſ<ihtlihen Zeitſpanne. 

Von der Kloſtergeſeßgebung und von deren Einfluß auf die 

Entwidlung der thurgauiſc<en Spätregeneration wird an anderer Stelle 

no< die Rede ſein. 

Neben kantonaler Geſetßzgebung beſtand in freilich ſehr beſ<heidenem 

Maße ein Bundesreht. Von den innerpolitiſMen Beſchlüſſen und 

Anregungen derTagſaßung war für den Thurgau das wichtigſte die Ma ß - 

und Gewichtsordnung vom 30. Auguſt 1834, die freiliH nur von 

12 Ständen angenommen worden war, ſo daß es ſchließlich bei einem 
Konkordat ſein Bewenden hatte. =- Der Thurgau erließ im Sinne 

des Tagſatzungsbeſhluſſes am 16. Juni 1836 ein Einführungs- 

geſeß. Als Gewichtszeinheit wurde aufgeſtellt das Pfund. Es war 

die Hälfte eines franzöſiſ<en Kilogramms (500 g) und der 54. Teil 

eines Kubikfußes deſtillierten Waſſers. Der Zentner hatte 100 Pfund. 

Der 32. Teil des Pfundes hieß Lot. Es gab au< no< halbe, Viertels- 

und Adhtels-Lot. Für Münzen, Gold- und Silberwaren wurde bereits 

das franzöſiſHe Gramm angenommen. 

Unverändert blieben zunähſt no<Z die Apothekergewihte. 

Mit großer Sorgfalt wurden dur< Geſeß und Verordnung die 

Formen der Maße beſtimmt (für den Shoppen 3. B. Tiefe und Durc- 

meſſer auf 7:4), ferner die Prüfung, Fic<tung und Stempelung vor- 

geſhrieben. Das Kantonsar<iv erhielt die Muſtermaße, und Nah- 
bildungen derſelben gelangten an die Bezirkshauptörte. 

Man wagte noFH nicht die Einführung des franzöſiſMen Syſtems; 
aber es wurden wenigſtens Längen-, Flächen- und Hohlmaße in genaue 
Beziehungen zur metriſc<en Ordnung gebrac<t (verkapptes Meter- 
ſyſtem). Der Fuß wurde auf ?/ des franzöſiſ;en Meters, alſo auf 

30 cm feſtgeſeßt; bei der vorgeſchriebenen Zehnteilung bekam der Zoll 

demnaH 3 cm und die Linie 3 mm Länge. Die Elle hatte 2 Fuß
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(60 cm), der Stab 4 Fuß (120 cm), das Klafter 6 Fuß (180 cm), die 

Rute 10 Fuß (300 cm) und die Wegſtunde 16000 Fuß (4800 m). 

Dementſprehend gab es nun auch einen genau beſtimmten Quadrat- 

fuß von 100 Quadratzoll, ein Quadratklaſter für tehniſc<e Zwe>e und 

eine Quadratrute als Feldmaß. Von Bedeutung war ferner die Juchart 

mit 400 Quadratruten oder 40 000 Quadratfuß. 

Der Kubikfuß enthielt 1000 Kubikzoll, das Kubikklafter 216 Kubik- 

fuß; ſie gelangten bei der Meſſung von Heu, ferner bei Erdaushub 

und Bauten zur Verwendung. Das Holzklafter hatte 36 Quadratfuß 

Flähe und 3 Fuß Tiefe. 

Bei den Hohlmaßen waren zwei Arten gebräuhli<h. Für troene 

Gegenſtände (wie Getreide) galten das Viertel oder Seſter mit 

15 franzöſiſ<en Litern, und das Immi mit 1% Litern, das no<h in 

halbe geteilt wurde. AuFg beim Biertel unterſ<mied man halbe und 

ſogar Viertels-Viertel. 
Die Maß als Einheit für Flüſſigkeiten wurde auf 3 Liter feſt- 

geſeßt. Der Eimer hatte 25 Maß und der Saum hundert Maß oder 

4 Eimer. Die Maß wurde eingeteilt in Halbe, Viertel (oder ShHoppen) 

und Adctel (Halbſ<hoppen). 

Dieſe Maß- und Gewichtsordnung rief zwar da und dort Unwillen 

wah; ſie wirkte aber dur< Beſeitigung des im Thurgau herrſ<enden 

Wirrwars außerordentlih wobhltätig.“ Dagegen trat man an die 

Shaffung einer einheitlihen Münzwährung no< nicht heran. -- Von 

weitern Spuren dafür, daß immerhin eine Tagſaßung als Bundesorgan 

beſtand, ſei genannt die Durc<hſührung der Volkszählung im Fe- 
bruar 1836. Und da dieſe den Tagſaßungsbeſchlüſſen ni<t vollſtändig 

entſpraH, wurde ſie ein Jahr ſpäter wiederholt. Die Zählung wurde 

den Gemeinderäten überbunden. Vorſchriftsgemäß waren mit Namen 

vorzumerken: a. die anweſenden Kantonsbürger, b. die Shweizer aus 

andern Kantonen, c. die Fremden. 

Eine Prüfung deſſen, was in der kurzen Zeit der Regeneration 

auf dem Gebiete der Geſezgebung geſc<hehen iſt, führt zum unanfe<ht- 

baren Ergebnis, daß ſich die geſamte Leiſtung wohl ſehen laſſen darf. 

1 Als Hinweis für die verwirrende Vielheit der vor 100 Jahren im Thurgau gebräuch- 

ichen Maße ſeien folgende Beiſpiele genannt: 

Die Elle: Die Konſtanzer Wollenelle hatte eine Länge von . . 58,9cm 

Die Konſtanzer Leinwandelle hatte eine Länge von . 69,6 cm 

Die Frauenfelder Krämerelle hatte eine Länge von . 68,4 cm 

Die Frauenfelder Hauselle hatte eine Länge von . . 71,8 cm 

Die Dießenhofer Elle hatte eine Länge von. . . - . 60 cm 

Die Thurgauer Leinwandelle hatte eine Länge von . . 73,5 cm
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Der Große Rat war entſ<hieden bewegliher geworden. Die von 

vielen erwartete große Tat freili< war ausgeblieben. In 

Anſ<hlag zu bringen iſt ferner, daß es ſic<h in der Hauptſache um Reviſion 

ſh<on beſtehender Geſeße und Verordnungen gehandelt hat. Ferner 
iſt noh einmal darauf zu verweiſen, daß die Geſezgebung der 11 Jahre 

dauernden Mediationszeit 10 Bänd<en von je ungefähr 260 Seiten 

füllt, und daß die Erlaſſe der Reſtaurationsperiode in 3 Bände zu- 

ſammengefaßt ſind, von denen wenigſtens zwei anſehnlihen Umfang 

haben. Endlih muß zum Zwede gerehter Bergleihung no<H auf 

folgende Tatſache aufmerkſam gemac<ht werden: Die Aufgaben der 

geſeßgebenden Behörde zu Anfang der Selbſtändigkeit des Kantons, 

wo no< keine andern geſeßlihen Grundlagen vorhanden waren als 

die verunglükten Verſuche der Helvetik, waren ungleich ſHwerer als 

die ſpätern Arbeiten, für die immerhin ſ<hon ein Unterbau beſtand. 

Wer aber anderſeits zu viel von der Regeneration erwartet, der iſt 

dahin zu belehren, daß bisher alle Verſuche, dur<h neue, auf beſtehende 

Verhältniſſe keine RüFſi<t nehmende Geſezgebung Staaten plößlich 
umzuſtellen, gründlich fehlgeſhlagen haben. Die helvetiſche Zeit iſt 

hiefür ein warnendes Beiſpiel. 

e. Der Staatshaushalt na<H 1830 

Wie ſ<on erwähnt, hatte man dem Staat der Reſtaurationszeit 

vorgeworfen, daß er zu ſehr mit indirekten Steuern wirtſ<afte ; dazu 

kam gelegentlich der Vorwurf, er arbeite überhaupt zu teuer. In beiden 

Richtungen erwarteten die Radikalen eine weſentliche Verbeſſerung. 
Einſparungen wurden tatſä<hli< errei<t. Die Zahl der Mitglieder des 
Kleinen Rates erfuhr eine Herabſeßung von 9 auf 6. Da außerdem 

deren Einkommen von 1200 fl. auf 1100 fl., und dasjenige des Staats- 

ſchreibers von 1200 auf 1000 fl. vermindert wurde, konnten auf dieſem 

Konto allein etwa 5000 fl. für den Staat gerettet werden. Ein Teil 

dieſes Betrages ging dann freili) wieder unter in der Form von 

Taggeldern an die Mitglieder des Großen Rates und der großrätlichen 

Kommiſſionen. Dieſe Taggelder erreichten 1832 die hohe Summe von 

6221 fl., fielen dann aber in der Folge auf etwa 3000 fl. 

Die Sparmaßnahmen trafen ferner die oberſten richterlihen Be- 

hörden des Kantons, do< ohne weſentliHe Erfolge. Die Auslagen 

für die Bezirksbeamten dagegen ſtiegen ſtark an. 1834 bezogen 3. B. 

die Bezirksſtatthalter 3800 fl. gegen nicht einmal 1000 fl. vor der Ver- 

faſſungsänderung. Nict ohne Intereſſe ſind die Auslagen für das
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Militärweſen. Bornhauſer und viele ſeiner Parteifreunde hatten die 

Meinung vertreten, auf dieſem Gebiete ließen ſic bedeutende Ein- 

ſparungen machen. Das Gegenteil trat ein: die Auslagen ſtiegen bis 

1837 um mehrere tauſend Gulden an. Ähnlich ging es im Polizeiweſen, 

das vor 1830 aud) als zu koſtſpielig empfunden wurde. Als 1833 ein 

beſonderes Staatskaſſieramt geſchaffen wurde, das 2100 fl. vbeanſpruchte, 

während Regierungsrat Freyenmuth früher das Kaſſaweſen neben 

dem Straßen- und Bauweſen beſorgt hatte, ging von den 5000 fl. 

Einſparungen im Regierungsgebäude wieder nahezu die Hälfte ver- 

loren. Das Ende der Entwiclung zeigte, daß der Staat5haushalt eher 

teurer war als vor 1830. Es iſt ſelbſtverſtändli<, daß die Gegner der 

Regeneration dies nicht für ſich behielten. Aber es muß do<h au< geſagt 

werden, daß die Staatsausgaben au< ohne Syſtemsänderung Neigung 

zu beſtändigem Wacdstum zeigen. 

Was wurde erreicht in bezug auf Herabſezung der indirekten 

Steuern? Aus dem Salzregal hatte man früher den unverhältnis= 

mäßig hohen Betrag von 30 000 fl. gewonnen. Dur<h die Herabſezung 

des Preiſes von 4 kr. auf 3 kr. ſank der Ertrag auf etwa 10 000 fl. 

Als aber der Staat an Stelle der Salzpacht den Salzverkauf auf eigene 

Redchnung übernahm, wurden 3000 fl. gewonnen. Es war dies alſo 

kein ungeſchi>ter Shachzug geweſen. Weniger ſpürbar war die Ver- 

ntinderung der Handänderungsgebühren. Vor 1830 etwa 12000 fl. 

erreichend, ſank der Ertrag ſpäter auf ungefähr 9000 fl., natürlich mit 

nmerklichem Wechſel von Jahr zu Jahr. Alle übrigen indirekten Steuern, 

wie Fertigungs-, Erbſ<hafts- und Stempelgebühren, Siegeltaxen uſw. 

blieben unangetaſtet beſtehen, ſo gut wie die Weg- und Brücengelder. 

Auch die Grenzzölle erfuhren keine Herabſeßzung; ihr Ertrag ſtieg ſogar 

langſam an, mit andern Worten: der Erfolg im Kampfe gegen die 

indirekten Steuern war reht beſcheiden. 

Wie ſ<on erwähnt worden iſt, brac<hte das Jahr 1832 eine neue 

Steuerordnung unter dem unſc<einbaren Namen „Abgaben-Dekret.“ 

Die Hoffnungen, die man in den Tagen des Verfaſſungsſturmes 

nährte, erfüllten ſich indeſſen nicht. Bei unweſentlihen Verſ<iebungen 

gegenüber früher wurden wiederum in den Gemeinden etwas mehr 

als 20 000 fl. Steuern erhoben; die Getränkſteuer, früher etwa 5000 fl. 

betragend, ſtieg 1834 auf 7500 fl. Nicht ungern erinnerten die Radi- 

kalen daran, daß durc<h den Umſturz von 1830 die Kopfſteuer beſeitigt 

worden ſei. 

Im ganzen betrugen die Einnahmen in der Mitte der Regenera- 

tionszeit ohne den Saldo des Vorjahres etwas mehr als 100 000 fl.,
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und ſie wurden in der Regel dur< die Ausgaben ungefähr wettgeſhlagen 

Dagegen wuchſen die Fondationen, wie Spitalfonds, Viebſcheinkaſſe, 

Meersburger Domänenkaſſe, Uniformierungskaſſe langſam an. Nach 

Pupikofer betrug das Staatsvermögen zu Ende der Regenerations- 

zeit etwa 1 Million Gulden, wovon etwa 800 000 fl. zinstragend ange- 

legt waren, während der Reſt von 200 000 fl. durH Gebäude aus- 

gewieſen wurde. 

Bemerkt ſei no<, daß von 1836 die Klöſter unter Staatsverwaltung 

ſtanden; Vorſ<läge, die der Staat für Kirhen-, Shul- und Armen- 

zwede hätte verwenden dürfen, wurden indeſſen nicht erzielt. 

Als ein wirkliher Vorzug des regenerierten Staates wurde mit 

Ret bezeichnet, daß er etwa 6000 fl. für das Shulweſen verwendete, 

während vor 1830 hiefür nihts ausgegeben worden war. In dieſen 

6000 fl. waren die 4000 fl., welH<e das Seminar jährlich beanſpruchte, 

niht inbegriffen. Die Seminarrehnung war in der Staatsre<hnung 

nicht einbezogen. Die 4000 fl. wurden zum Teil Fondationen ent- 

nommen, zum Teil dur<h Kloſterbeiträge gede>t. Die letztern betrugen 

etwa 1800 fl. 

HI. Geſellſhaftliches und geiſtiges Leben der Regenerationszeit 

Wirtſchaftliche Verhältniſſe 

Nahm ſc<on der thurgauiſ<he Staat unter dem Dru> der Regenera- 

tion bewegliche Formen an, ſo bietet erſt re<ht das nichtſtaatliche Leben 

von 1830--1837 ein gegenüber der vorausgegangenen Zeit völlig ver- 

ändertes Bild. Die Überraſhung iſt für die Forſ<hung derart, daß die 
Reſtauration um hundert und mehr Jahre zurüczuliegen ſcheint; ja, 

daß man zu fragen verſucht iſt, ob vielleiht plößlic< ein viel mitteil- 

ſamerer Volksſtamm in den Thurgau eingezogen ſei. Wie wiederholt 

hervorgehoben worden iſt, fehlen eben für die Reſtaurationsjahre 1814 

bis 1830 Zeitungsnachrihten über den Kanton Thurgau. Selten waren 

ferner Broſ<hüren, Feſtſ<riften und Verſammlungsberichte erſchienen; 

ja, ſelbſt die Geſhäftsreklame hatte ſiH zurühaltend gezeigt. 

Dies änderte ſi< 1830 ſozuſagen mit einem Shlage. Über Nacht 

ſhien der Thurgau aus der Zone des Shweigens herausgetreten zu 

ſein. 

Die „Thurgauer Zeitung“, deren Verleger von 1831 an Beyel war, 

fing an, ſfic lebhaft mit kantonalen Dingen zu befaſſen. Von 1830 an
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zunä<ſt noFH unentſhieden," wurde ſie nacg und nac die Zeitung der 

Altliberalen. Als Gegenorgan gründeten Bornhauſer, Pfarrer Bion 

von Affeltrangen, Dr Keller von Weinfelden und Dr Simon von Luſtdorf 

(gebürtig aus Hamburg) den „Wäcter“, der vom 1. Juli 1831 an im 

Verlag von br Boksberger erſ<ien, und der eine ſ<arfe Sprache 
führte. Shon die erſte Nummer verriet, wes Geiſtes Kind die neue 

Zeitung ſei: „Der „Wächter“ wird ſeinen wohlgeſtählten Spieß gegen 

alle ihm in die Fährte kommenden Buſchklepper und Gauner wenden 

und jeden entlarven, der in der Tunica oder im Talar ſeine ariſtokra- 

tiſMen Contrebanden in liberalen Ballen eingepa>t unter das Volk 

einzuſc<hwärzen verſucht . .. Der „Wäcter' ſchlägt ſiH zu der Pariei 

der ſov geheißenen Liberalen und Volksfreunde und erklärt von vorne- 

herein allen Sitten und Edelknehten der Nobilität, allem Troß des 

Jeſuitismus und des Pfaffentums den Krieg . . . Der „Wäcdter“ 

könnte no<4 viel mehr verſprehen, allein es iſt ihm auc< um das 

Halten zu tun.“ 

Über die Preſſeleiſtungen und Fehden der folgenden Zeit ſ<reibt 

der freilic) nicht immer von Vorurteilen freie Häberlin-S<altegger: 

„Naturgemäß entſpann ſicH zwiſc<en beiden Blättern bald ein poli- 

tiſMer Wettkampf, indem der „Wäcter“ die ſogenannten Ariſtokraten, 

3. B. Advokat Häberlin, Pfarrer Widmer, Hauptmann DOettli uſw. 

aufs Heftigſte angriff, ſo daß es bei ihrer Partei bald zur Ehre an- 

gerehnet wurde, in dieſem Blatte, deſſen UArtikel ſelten rein ſahlich, 

meiſt ſehr perſönlich gehalten waren, beſc<impft zu werden, das daher 

den Namen „Herr Sauton“ erhielt, wogegen es die „Thurgauerin“ 

vder „Hoſdame“ mit dem Namen der „Lady Hudleton“ beehrte. 

Beide Zeitungen erſchienen anfangs nur einmal in der Woche; 

aber ſ<on 1831 kam die „Thurgauer Zeitung“ zweimal heraus und 

von 1838 an viermal. Die Zahl der Abonnenten war noch lange ſehr 

beſcheiden; Häberlin-Sc<altegger re<hnet mit etwa 800. (Heutige Auf- 

lage der „Thurgauer Zeitung“ 17 000). 

Na< verſchiedenen Angaben erſ<ien 1831 bei Kolb in Frauenfeld 

für kürzere Zeit ein Blatt, genannt Landbote, das indeſſen heute 

kfaum mehr irgendwo 3u finden iſt. -- Von den auswärtigen Blättern 

1 Rupikofer ſchreibt: „Die „Thurgauer Zeitung“ verharrte indes bis ungefähr Mitte 

Oktober, bis ihr fozuſagen das Waſſer an den Hals hinauf ſtieg, in obſtinatem Stillſchweigen 

über fantonale Angelegenheiten, ehe ſich der ängſtliche Verleger entſchließen konnte, die 

Spalten ſeines Blattes den Beſprechungen thurgauiſcher Fragen zu öffnen. Erſt vom 

23. Oktober an wurde diejes Blatt eine wirklich thurgauiſche Zeitung. Proviſor Mörikofer, 

H. Keſſelring und jpäter auch ich nebſt andern machten dasſelbe zum Organ der gemäßigten 

Partei.
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bekfamen namentlich die „Appenzeller Zeitung“, der „Schweizerbote“ 

und der „Erzähler“ von radikaler Seite, der „Sc<weizeriſMe Beob- 

achter“ und die „Sdhweizeriſc<e Monatshronik“ von Altliberalen oder 

Konſervativen Einſendungen aus dem Kanton Thurgau. 

Von 1831 an entſtanden politiſMe Vereine radikaler Färbung, 

unter Führung von Bornhauſer, Eder, Stähele, Merk, Dr Keller, 

Dr. BoEsberger, Ba<hmann in Wängi, ferner von den evangeliſchen 

Geiſtlihen Meßmer in Kir<berg, Hauſer in Aawangen und Liggens- 

torfer in Stettfurt. Am beſuchteſten war nac< Häberlin-Schaltegger 

der am 21. Oktober gegründete „Politiſc<e Kantonalverein“, der 

ſiH in Weinfelden zu verſammeln pflegte," tätig und ausdauernd der 

des hintern Thurgaus unter Führung Bions von Affeltrangen. Da- 

neben gab es no<h Bezirksvereine in Amriswil, Frauenfeld, Gottlieben 

und Arbon. Aber au< unpolitiſMe Vereinigungen wurden gegründet. 

Zu dem ſc<hon ſeit 1829 beſtehenden kantonalen Sängerverein kam 1835 

der Kantonal-Schüßenverein. Auch die Ärzte des Thurgaus ſc<loſſen 

ſih zuſammen und ernannten zum Vorſizenden den in allen Lagern 

geſ<äßten Dr Merk; ein 1835 unter Führung Dr Hafſters von Wein- 

felden gegründeter ärztlicher Lokalverein, genannt „Wertbühlia,“ be- 

ſteht heute noH. Von großer Bedeutung wurde der Landwirtſhaſtlice 

Verein des Kantons Thurgau, für welchen am 5. Juli 1835 auf An- 

regung der „Gemeinnüßigen Geſellſ<aſt“ dur< GSeminardirektor 

Wehrli und Scheitlin im Schloß Bürglen der Grund gelegt wurde. 

Die „Gemeinnüßige Geſellſchaft“ fuhr weiter in ihrer Tätigkeit, 

galt aber als konſervativ und wurde daher von den Radikalen faſt ganz 

gemieden. 

Kantonale Feſte hoben über die Sorgen des Alltags hinweg;* jedes 

Jahr fand ein Sängerfeſt ſtatt; das erſte kantonale Sh<hüßenſeſt hatte 

Ermatingen zum Feſtort, weil Friedrih Ammann der eigentliche 

Vereinsgründer geweſen war. Bei dieſem Anlaß ſc<henkte Prinz Na- 

poleon, ſelber Mitglied des Vereins, eine ſchöne, von Hortenſe geſti>te 

Fahne, die leider ſpäter ſpurlos verſMwunden iſt! Dagegen iſt die von 

1 Bös mußte es zugegangen ſein an dieſen Verſammlungen nach Freyenmuth : 

„IZn dem politiſchen Verein oder Club ... ſollen ... die terroriſtiſcheſten Äußerungen, 

vie man kaum unter Robespierre hörte, gefloſſen ſein: Die Hauptſache fei, zuerſt die 

Ariſtokraten zu vertilgen, ferner wie Freiſcharen zu bilven und wie ſie zu bewaffnen 

feien; ... mancdher habe geglaubt, die Senſen hätten fich in Polen ſo gut gezeigt, daß 

dies die beſte Bewaffnung ſei. 

2 Rueß ſagt, zu den JUuſtrationen der Regenerationsperiode hätten die Volksfeſte 

gehört: „Das war ein Leben, von dem wir uns heute keinen rechten Begriff mehr machen 

können.“
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Hortenſe dem Thurgau vergabte Uhr noFH heute im Sißzungszimmer 

des Regierungsrates zu ſehen. 

Auc Wiſſenſchaft und Kunſt blieben nicht müßig. 

Bornhauſer gab 1832 Lieder heraus, 1834 erſhien aus ſeiner Feder 

„Sdhweizerbart und Treuherz“, 1836 „Heinz von Stein“. Die „Neu- 

jahrsblätter“ der Regenerationszeit enthalten folgende Arbeiten: 1831 

I. A. Pupikofer, Gottlieben. 1832 J. E. Mörikofer, Tobel. 1833 

R. Hanhart, Js5likon und Bernhard Greuter. 1834 J. A. Pupikofer, 

J. E. Hippenmeyer. 1835 J. C. Mörikofer, Das Sc<hloß zu Frauenfeld. 

1836 P. Mörikofer, Landammann Morell. 1837 J. U. Ernſt, Die 

Benediktinerabtei Fiſchingen. 

Erwähnenswert iſt, daß au< in der Regenerationsperiode Schloß 

Eppishauſen mit dem Freiherrn von Laßberg immer no< ſeine große Zeit 

hatte; auc&4 auf dem Arenenberg herrſchte literariſc<es Leben. Die 

Dichtung von Madame de Gerardin „Pelerine“ fällt no< in die Re- 

ſtaurationszeit, aber die Erinnerungen der Hortenſe an ihren Aufenthalt 

in Jtalien, Frankreich und England im Jahre 1831 erſ<hienen um 1833. 

Napoleon veröffentli<te 1833 in Züri<h „PolitiſMe und militäriſche 

Betrachtungen über die S<hweiz“ und arbeitete ein artilleriſtiſches 

HandbucH aus (Manuel d'Artillerie a l'usage des officiers de la RE- 

publique Helvetique). Seminardirektor Wehrli ſc<rieb in ſeiner an- 

jpruchsloſen Weiſe „Zehn Unterhaltungen eines Shulmeiſters in der 

Sculſtube“, ferner 1857 „Rede bei der Eröffnung der Prüfung im 

Seminar“. Überraſ<hend iſt, daß ein Thurgauer, der ſchon genannte 

Ingenieur Sulzberger, 1836 eine Abhandlung über die „Tieferlegung 

des Lungernſees“ herausgab. Sulzberger war nämli< tehniſcher 

Leiter der Lungernſee-Korrektion geweſen. 

Als thurgauiſc<e Künſtler der Regenerationszeit werden genannt: 

L. Labhardt von Ste&born, wohnhaft in Feuerthalen, Hiſtorienmaler 

Löhrer von Biſchofszell, Porträtmaler Ott von Biſchofszell, Rau< von 

Dießenhofen, Landſc<haft5- und Tiermaler, der indeſſen im Ausland 

tätig war, zumeiſt in Wien. 

Die auf die Dauer wertvollſte Veröffentlichung der ganzen Rege- 

nerationszeit war Pupikofers Werk: Der Kanton Thurgau, hiſtoriſch, 

geographiſch, ſtatiſtiſc) geſ<ildert, St. Gallen und Bern 1837. Dieſe 
Arbeit bildete den 17. Band eines Sammelwerkes, genannt „Hiſto- 

riſc<h - geographiſch - ſtatiſtiſm;es Gemälde der S<weiz“. Unter den 
zahlreiHen Mitarbeitern ſind zu nennen die Regierungsräte Merk 

und Freyenmuth (Geologie), Hirzel (Wehrweſen und Weinbau), 

Mörikofer, Verhörrichter Keſſelring, v. GonzenbaM aus Hauptwil,
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Seminardirektor Wehrli und Dekan Meile in Tobel. Jm ganzen 

ſind es Männer aus dem alten Lager; deſſenungea<tet nahm Pupi- 

kofer auc< zwei Gedihte Bornhauſers auf, nämlich „'5 Wörtli frei“, 

und eine Strophe von „Jedem ſeine Weiſe“: 

Laßt mich ruhig wandern! 

Breit ijt Weg und Welt. 

And'res laß iH andern, 

Bin, wie's mir geſfällt. 

Was des Menſchen Herz erfreut, 

Iſt des Menſc<en Seligkeit. 

Pupikofers Gemäldeband iſt mit ſeinen 362 Seiten 

bei außerordentli< feinem Drutd eine faſt unerſ<öpfliche 

Luelle für den Zuſtand des Thurgaus in der Regene- 

rationszeit. 

Nach verſchiedenen Berichten machten Landwirtſ<aft, Handel und 

Gewerbe erfreuliche Fortſhritte. Immer nod bildete der Rebbau 

einen wichtigen Zweig der Landwirtſc<haft. Hirzel ſ<äßte den Reben- 

beſtand des Kantons auf 6600 Juchart, die einen Dur<ſc<hnittsertrag 

von 172 000 Eimern ergaben, d. h. etwa 26 Eimer die Juchart. In 

die Regenerations5zeit fiel indeſſen das ausgezeichnete Weinjahr 1834 

mit 60 Eimer Ertrag der Juc<hart und einem kantonalen Geſamtwert 

von 1 632 000 fl., den Eimer zu 4 fl. angeſchlagen. Als neue Kulturen 

wurden empfohlen der Zu&errübenbau und von Freyenmuth die 

Seidenraupenzu Ht, mit der Altwegg in Heſſenreuti, Diethelm in 

Erlen und Rietmann in Lipperswilen Verſuche dur<hführten, die in-= 

deſſen auf die Dauer nicht befriedigten. =- Viel zu reden qab ſtets die 
bäuerli<e Verſc<huldung; als Rettungsmittel wurden Kreditvereine und 

Viehleihkaſſen vorgeſ<lagen, ferner eine merkwürdige kantonale 

Sduldentilgungsanſtalt. Zu einer großzügigen Löſung dieſer ſHweren 

Aufgabe brachte es die Regeneration ſo wenig wie die vorausgegangene 

Zeit. 

Der Landwirtſc<aft leiſteten qute Dienſte die Schweizeriſche 

Hagelaſſekuranz, dann die Schweizeriſc<e Mobiliarverſiche- 

rung, in deren Verwaltungsrat bis zum Tode Morell ſaß, worauf er 

dur< ſeinen Nachfolger im Kleinen Rate, alt Staatsſc<reiber Möri- 

kofer, erſeßt wurde. 

Frühb ſcHon wurde geklagt, daß das Handwerk den einſtigen goldenen 

Boden verloren habe, und die Gemeinnüßige GeſellſMaft wählte 1836
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auf Mörikofers Antrag eine Komiſſion, welHhe Wege zur Hebung des 

Handwerkes zu ſuc<hen hatte. Jm übrigen veränderte ſich das Bild von 

Handwerk und Gewerbe durc<h das Aufkommen von Fabriken. Es ſeien 

hier nur einige der großen Betriebe genannt: Me<haniſc<e Baumwoll- 

ſpinnerei Wängi mit 10 000 Spindeln und 160 Arbeitern; Mechaniſc<e 

Spinnerei Mündcwilen mit 7000 Spindeln und 100 Arbeitern; Ziegler 
und Goldſ<Hmid in Aadorf mit 5000 Spindeln und 80 Arbeitern; Han- 

hart & Cie. in Frauenfeld mit 50, Gänsli daſelbſt mit 20 Arbeitern. 

Dieſe Fabriken waren indeſſen alle ſchon in der Reſtaurationszeit auf- 

getan und ſpäter erweitert worden. Außerdem gab es im Kanton nod) 

gegen 6000 Handwebſtühle. 

Als mädtigſter Ausdru> der thurgauiſchen JInduſtrie galten die 

Greuterſ<en Färbereien und Kattundruereien in JIslikon und Frauen= 

feld mit 400 Arbeitern. Die Hermannſc<e Kattundru>erei in Dießen- 

hofen beſchäftigte 110 Perſonen; noF etwas größer war die Kattun- 
druFerei Kölliker in Arbon. 

In bezug auf weitere induſtrielle Unternehmungen, wie die Bunt- 

und Rotfärbereien der Gebrüder Brunnſ<weiler in Hauptwil, die Band- 

fabriken Stoffel, Dölli und Müller, Arbon, die Strumpf- und Handſ<uh- 

weberei in Tägerwilen, die Walzenmühle von Frauenfeld, A.-G., die 

Gerbereien von Dießenhofen und Frauenfeld, Spielkartenfabrik Rauch 

und Ölmühle Wegelin in Dießenhofen, 4 Papiermühlen u. a. muß auf 

Pupikofer verwieſen werden. 

Der Handel veränderte ſich nicht ſtark. Frauenfeld, Weinfelden und 

Dießenhofen hatten einige bedeutende Handelsgeſc<häfte ; blühend blieb 

der Weinhandel (Kartauſe Ittingen, Vogler, Egelshofen, Dölli, Uttwil, 

Keſſelring, Bachtobel u. a.). Mit Spedition beſchäftigten ſim Gebrüder 

Merki und Salzfaktor Labhardt in Gottlieben, Dölli in Uttwil und 

Hausammann, Romanshorn. Angeſehen war die Wollenhandlung 

Scerb in Biſchofszell. 1837 erhielt der Kanton die erſte Buc<handlung 

von Bedeutung (Beyel in Frauenfeld). In bezug auf das Verkehrs- 

weſen ſtand es nicht glänzend; das Straßenbaugeſeß war, wie ſchon 

erwähnt, niht gerade glü>lich. Neu erſtellt wurde von 1834--1838 die 

Straße Frauenfeld - Weinfelden unter Leitung Freyenmuths; der 

Bau der zu dieſem Zwe&e nötigen Brücke von Eſchikofen mit dem 

Zollhaus beanſpruchte 28 668 fl. Aus ungefähr der gleichen Zeit ſtammt 

die Straße Bürglen - Mettlen - Wil mit der ThurbrüFe von Bürglen- 

Iſtighofen. Beide Brücen, ſowie diejenige von Üßlingen wurden nicht 
vom Staate, ſondern dur< Aktiengeſellſ<aften erſtellt. Die Brücen- 

zölle blieben beſtehen.
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Der Poſtbetrieb war für 1500 fl. jährlih an Zürih verpachtet. In 

Frauenfeld befand ſich ein von „Zürich unterhaltenes Poſtamt. Es be- 

ſtanden die drei Hauptrouten Frauenfeld = Konſtanz, St. Gallen - 

Konſtanz - Shaſfhauſen, Winterthur - Aadorf - Münchwilen - Wil. Da- 

neben gab es no< „Inlandkurſe“, 3z. B. nac Weinſfelden, Biſchoſszell 

und Arbon, und endlich ſogenannte Warenboten aus größern Ortſchaf- 

ten des Kantons nac< Konſtanz, Schaffhauſen, Winterthur, Zürich, 

St. Gallen, Herisau; Zürich - Frauenfeld - Konſtanz und Züürich - 

Aadorf - Wil hatten täglihe Kurſe. Im Jnnern des Landes ſtand es im 

ganzen ſ[o, daß wenigſtens einmal in der Woc<he Briefe kamen und ver- 

ſandt werden konnten. Im allgemeinen läßt ſich ſagen, daß WVer- 

fkehr5beſſerung nic<ht die ſtarke Seite der Regenerations- 

zeit geweſen iſt; aber ſc<ließli< ſind eben 6 Jahre auc< nicht gerade 

eine lange Zeit. 
Im ganzen erſ<Heint die Geſamtentwiklung des Thurgaus von 

1831--1837 in freundlihem Lichte. Anerkennenszwert iſt namentlich, 

daß ſic< die 1830/31 verſtimmten Anhänger der alten Ordnung nicht 

in den Schwmollwinkel geſtellt, ſfondern tatkräftig mitgewirkt haben; 

man beahte nur das ſ<lehthin unermüdliche Eingreifen Freyenmuths. 

Das politiſme Denken der Thurgauer erſchöpfte ſich indeſſen nicht 

in kantonalen Angelegenheiten; mit außergewöhnlicher Lebhaftigkeit 

wurden au<h die Vorgänge und Beſtrebungen anderer Kantone und 

des geſamten ſ<weizeriſMen Baterlandes verfolgt. Im Jahre 1832 

nahm das „Siebnerkonkordat“ die Gemüter in Anſpruch. Die Vertreter 

von ſieben „regenerierten“ Kantonen: Züri<, Bern, Luzern, Solo= 

thurn, St. Gallen, Aargau, Thurgau, berieten ein Konkordat zum 

Schuße ihrer Verfaſſungen, das ſolange Gültigkeit haben ſollte, bis 

ein neuer Bundesvertrag dieſe garantiere; man ſprad ſ<on von der 

Aufſtellung eines Bundesrates und von einer eidgenöſſiſcgen Ho- 

ſ<ule. Im März 1832 wurde in Luzern die nicht ganz unbedenkliche 

Urkunde unterzeichnet. Vertreter des Thurgaus waren die Tagſaßungs- 

geſandten Merk und Ammann. Der Große Rat des Kantons Thurgau 

hieß den Beitritt zum Siebnerkonkordat mit großer Mehrheit gut. 

Bei den heftigen innern Streitigkeiten in Neuenburg, ShHwyz3 und 

Baſel war naturgemäß die Teilnahme der Thurgauer mehrheitlich auf 

Seite der Liberalen. Der freiſinnige Arzt Mel<hior Diethelm von 

Lachen wandte ſic an Bornhauſer um Rat, und in Baſel leiſtete 1832 

Mörikofer als Kommiſſär Vermittlerdienſte. Am 3. Juni 1832 ex- 

ließen 66 Thurgauer von Amriswil eine Adreſſe an die Tagſaßung zu- 

gunſten Baſellands.
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Von größerer Tragweite waren indeſſen die mit dem Siebner- 

konfordat im Zuſammenhang ſtehenden Beſtrebungen für die 

Bundesreviſion. In dieſer Beziehung übernahm der Thurgau 

dur< ein Kreisſ<hreiben vom 25. Mai 1831 geradezu die Führung.“ 

Entſc<iedene Berdienſte für Förderung des Bundesgedankens erwarb 

ſich neben Kaſimir Pfyffer und Baumgartner namentlich Bornhauſer. 

Er veröffentlichte 1832 eine Broſchüre: „Ein Wort über die Reviſion 

der ſ<Hweizeriſ<en Bundesakte.“ Dem nämlichen Gedanken galt ſein 

„Sdhweizerbart und Treuherz“. Politiſche Vereine ſammelten im 

Thurgau 2100 Unterſchriften für eine Eingabe an die Tagſaßung, man 
möge einen BVerfaſſungsrat zur Anhandnahme der Bundesreviſion er- 

nennen. 1832 ſandte Dießenhofen ein ähnli< lautendes Geſuch. 

Die Reviſion der Bundesakte wurde an der ordentlichen Tagſatzung 

1831 von 12 Ständen zunächſt ad referendum et instruendum ange- 

nommen, 1832 von 13% Ständen beſhloſſen. Der 1831 neu gewählte 

Landammann Baumgartner von St. Gallen arbeitete einen Entwurf 

aus, der noc<h eine Tagſatzung mit 44 Abgeordneten annahm, immerhin 

aber einen Bundes5rat von 5 Mitgliedern und ein Bundesgericht vorſah. 

Luzern ſollte Bundesſtadt werden; man ſpra<H aber auc<h, nach dem 
Vorbild der Vereinigten Staaten, von einer kleinen Stadt, 3. B. Zo- 

fingen oder Rapperswil. Frauenfeld erklärte ſid) bereit, die geſamten 

Koſten des Bundesſites zu übernehmen. Die Tagſaßung von 1833 in 

Zürich, an der die 5 innern Orte und no< 3 weitere Stände ſehlten, 

änderte an dem Entwurfe noH mand<hes im Sinne einer Berminderung 

der Bundesgewalt. So beſfriedigte die revidierte „Bundesurkunde“ 

ſozuſagen niemand mehr.? Trozdem wurde ſie vom Großen Rate und 
dann auc< von den Bürgern des Kantons Thurgau bei freilich ſehr 

! Gemeint iſt dabei das Vorgehen in der Eigenſchaft als Stand oder Kanton. Nicht 

amtliche Schritte waren ſchon oft getan worden. Schon zuvor hatte Kaſimir Pfyffer in 

ſeinem „Zuruf an den eidgenöſſiſchen Vorort Luzern bei Übernahme der Leitung der 

Bundes3angelegenheiten“ den Vorſchlag gemacht, es fei ein Bundesſtaat zu ſchaffen. Und 

bereits 1824 hatte Zſchokke, der Rouſſeau der Regeneration, in einer kleinern 

Schrift ausgeführt, daß der Bundesvertrag von 1815 durch eine beſſere Verfaſſung erſetzt 

werden müſſe. 

* In ſeiner zweibändigen Abhandlung über „Die Verfaſſungen der Kantone der 

ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft“ ſchrieb Bornhaujer 1833: „Schweizervolk, du haſt hier 

eine Bunde3akte, aber es iſt noch nicht die rechte; die rechte wirſt du dir erſt dann geben, 

wenn jeder Bürger es einfieht: Wir müſſen uns noch inniger vereinigen, oder wir werden 

untergehen.“ Bornhauſer3 prophetiſches Wort hat ficlh erfüllt. 

Bei dieſer Gelegenheit mag noch erwähnt ſein, daß ſid) einmal Dr Frei aus Lieſtal 

an Bornhaufer wandte mit dem Wunſche, er möchte mithelfen, die verläſterte helve- 

tiſche Republik wieder aufzurichten. Allein Bornhauſer war Anhänger eines Bunde8- 

ſtaates,
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mäßiger Beteiligung angenommen. Mit 8661 gegen 2258 Stimmen 

gab das Volk 1833 dem Tagſatzungsvorſchlage die Zuſtimmung. Außer 

dem Thurgau erreichte nur no< der Kanton Baſelland für die Vorlage 

eine wirkliche Mehrheit. In Luzern ergab ſich, obwohl die Stadt 

Bundesſig werden ſollte, eine wuchtige Ablehmung des Tagſaßungs- 

vorſc<lages. Die Bundesreviſion wurde alsdann für einmal begraben. 

Es trug nichts ein, daß ſchon im Januar 1834 eine neue Konferenz in 

Zofingen, an die aus dem Thurgau vom politiſchen Kantonalverein 

Keller, Bo>sberger, Eder, Bac<hmann (Wängi) und die Pfarrer Born- 

hauſer, Bion, Haußer, Meßmer abgeordnet worden waren, den Plan 

einer Stärkung des ohnmächtigen Bundes wieder aufnahm. ECine be- 

ſonders rührige Tätigkeit in dieſer Sache entfaltete als Präſident der 

Sektion Thurgau des ſogenannten Sc<hußvereins beſonders Born- 

hauſer. Er ſtand mit allen radikalen Führern der Schweiz, wie Pfyffer, 

Troxler, Snell, Hirzel, Baumgartner, in engſter Verbindung. Aus dem 

Shhußverein ging der Nationalverein hervor, dem Bornhauſer 

mit Druey, Troxler, Snell u. a. angehörte, und in dem er einige Zeit 

den Borſiß führte. 

Bornhauſers eidgenöſſiſche Beſtrebungen de>ten ſich auch mit den 

Wünſchen thurgauiſc<er Altliberaler, wie Morell, Keſſelring, Pupi- 

kofer u. a. Hieran änderte nichts das einmal von der „Thurgauer Zei- 

tung“ gefällte Urteil, die Dichtung „S<hweizerbart und Treuherz“ ſei 

politiſche Marktſchreierei. Cbenfalls auf dem Umweg durd die eidgenöſ- 

ſiſce Politik kam Bornhauſer ſpäter in ein durc<aus annehmbares 

Verhältnis mit Kern und Gräflein, denen er auf kantonalem Boden 

erlegen war. Dr. Kern hatte als Shwiegerſohn Freyenmuths nicht zum 

vorneherein Grund, Bornhauſer als Vertrauensmann zu betrachten ; 

troßdem fand wenigſtens im Kampfe für die Kantonsſc<ule zwiſchen 

den beiden Männern eine Annäherung ſtatt. Gräflein ſchi>te Born- 

hauſer am 5. November 1847, alſo in der ſchiſals| <weren Stunde vor 

dem Ausbrud) des Sonderbundskrieges, von Bern aus ein Screiben, 

das erwähnt zu werden verdient. „I< verdanke Ihnen beſtens Jhre 

wertvollen Mitteilungen vom 29. vorigen Monats. Mit wahrer Freude 

habe ih fie entgegengenommen; ih erblike darin einen neuen ſhönen 

Beleg für Jhre patriotiſ<e Geſinnung und Jhre unveränderte, glühende 

Begeiſterung für die Sace der Freiheit und des Fortſchrittes . .. =- 

. .» Der Gott der Heerſcharen wache über den eidgenöſſiſc<en Kriegern.“ 

Tatſächlich iſt man in den dreißiger Jahren mit dem neuen Shwei- 

zerbunde nicht re<ht vom Fle> gekommen; troßdem läßt ſich mit gutem 

Gewiſſen ſagen, daß ſich der Thurgau der Regenerationszeit
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um die Reviſion des Bundesvertrages von 1815 verdient 

gemad<t hat. 

Eine gereizte Stimmung erzeugte im Thurgau die „Badener Kon- 

ferenz“, die vom 20.--27. Januar 1834 ſtattfand. 1833 ſtarb Buol- 

Sc<hauenſtein, der Biſc<hof des Doppelbistums St. Gallen-Chur. Das 

katholiſc;jJe Großratskollegium des Kantons beſchloß hierauf unter 
Führung Baumgartners, es ſei der bisherige Zuſtand aufzuheben und 

ein ſ<weizeriſHes Erzbistum anzuſtreben. Die römiſ<he Kurie erhob 

dagegen EinſpraHe und ernannte Domherr Roſſi zum neuen Herrn 

des Doppelbistums. St. Gallen hinwiederum verbot der Poſt, Briefe 
mit der Adreſſe „Biſ<hof von Chur und St. Gallen“ zu befördern. 

Nun lud Shultheiß Eduard Pfyffer zur genannten Konferenz ein. 

Dort ſpra< man ebenfalls von einem Erzbistum und einigte ſid) als- 

dann auf eine kirHenrehtlihe Reform mit 14 Programmpunkten, 

genannt die Badener Artikel. Dieſe betrafen 3. B. die Aufſicht über 

die Klöſter, das Genehmigungsre<t für Biſc<hofswahlen und biſchöf- 

li<e Erlaſſe (Placet), die Einführung katholiſc<her Synoden, die Ehe- 

ſHeidung durF weltliHe Gerichte, die Verminderung der Zahl der 

Feiertage. 

Vom Thurgau hatte Anderwert der Konferenz in Baden beige- 

wohnt und deren Beſchlüſſen im ganzen zugeſtimmt. Er wurde deshalb 

aus katholiſc<hen Kreiſen, beſonders von Eder, angeklagt, er habe die 

Intereſſen ſeiner Konfeſſion verleßt. 

Für die Behandlung der „Badener Artikel“ erhob ſich im Thurgau 

zunähſt die Rechtsfrage der Zuſtändigkeit. Die Mehrheit der großrät- 

lihen Kommiſſion: Kern, Gräflein und Statthalter Anderwert, war 

gegen Eder und Ammann der Auffaſſung, dieſe Frage gehöre vor den 
geſamten Großen Rat. Dieſer beſ<loß denn au<h nad Reden von Hirzel, 

Keſſelring, Dr Gräſlein und Eder Zuſtimmung zu den Badener Kon- 
ferenzartikeln, falls auc<h die übrigen Stände des Bistums beipfſlichteten. 

Das war nun nicht überall der Fall, und ſo bekamen die angefo<htenen 

Beſchlüſſe keinen geſetzlihen Charakter. 
Von weitern außerkantonalen Angelegenheiten beſchäftigten den 

Thurgau die Flüchtlingsfrage und der Conſeil-Handel. Nachdem die 

Tagſaßzung im Auguſt 1836 unter dem Drue des franzöſiſchen Ge- 

ſandten Montebello das gegen die Flüchtlinge gerichtete Fremden- 

Concluſum beſc<hloſſen hatte, fand, wie an andern Orten der Shweiz, 

au< in Weinfelden eine BVolksverſammlung ſtatt, die den Großen Rat 
um unbedingten Schuß der Flüchtlinge erſu<hte. Aber da ergab ſic<h, daß 

Bornhauſer und ſeine radikalen Freunde den bezwingenden Einfluß
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von ehedem nicht mehr hatten. Die Berſammlung war ſ<leht beſucht 

und ließ ſich in keiner Weiſe vergleichen mit den Volkstagungen in 

Flawil, Reiden, Wiedikon, Münſingen. In Reiden ſprac< Caſimir 

Pfyffer vor etwa 9000 Bürgern, in Wiedikon fanden ſic 20 000 ein. 

Ins gleiche Jahr 1836 fiel der Conſeil-Handel. Frankreid) verlangte 

die Ausweiſung des Auguſt Conſeil. Da ſtellte ſic heraus, daß dieſer 

franzöſiſcher Polizeiſpizel war. Obwohl offenſichtlich im Unre<ht, ver- 

fügte Frankreich den blocus hermetique, d. h. Perſonen- und Waren- 

ſperre. Die Schweiz verbot hierauf durc< Retorſionsdekret die Einfuhr 

franzöſiſcher Weine und Luxusartikel. Schließlid mußte ſie, kraftlos 

und nicht einmal einig, kleinlaut beigeben. Auc<h im Thurgau war man 

über das Verhalten Montebellos und Frankreichs empört. Freyenmuth 

äußerte bei dieſer Gelegenheit den Gedanken, man ſollte keinerlei Ge- 

waltmaßregeln gegenüber Frankreich verſuchen, dafür freiwillig auf 

franzöſiſc<he Waren verzichten, um ſo dem Lande Millionen zu erſparen 

und die Handelsbilanz zu verbeſſern. 

Erwähnenswert iſt in dieſem Zuſammenhange no<F, daß auch der 

Thurgau Anteil nahm am Sdidſal des unglüklihen Polen. Im Juni 

1831 ſammelte Egloff von Gottlieben Gelder zur Unterſtüßzung der von 

Oſtrolenka ſ<arenweiſe in die Schweiz ſtrömenden Polen. Der Vor- 

gang erinnert einigermaßen an die in der Reſtaurationszeit im Thurgau 

organiſierte Hilfe für die Griechen. 

IV. Ausklang der Regeneration 

Die Reſtaurationszeit galt als Periode tiefſten Friedens zwiſhen 

Proteſtanten und Katholiken des Thurgaus. Die Gründe dafür lagen 
in der klugen Haltung Anderwerts und in weitreichendem Entgegen- 

kommen der reformierten Thurgauer. ECin von Hirzel entworfenes 

Konvertitengeſeß vom 5. Januar 1820 ordnete in gerehter Weiſe die 

Frage des Konfeſſionswedſels, die früher ſo oft dem Unfrieden gerufen 

hatte. Rüſi<ht auf die Katholiken war die Urſac<he dafür, daß die 

Thurgauer im Jahre 1819 die Jubelfeier der Reformation mit größter 

Schonung begingen, und Morell führte die Verhandlungen mit dem 

Nuntius über den Anſ<luß des Thurgaus an das Bistum Baſel in 
ſehr verſöhnlihem Geiſte. Von den Klöſtern wurde nicht viel geſpro<en. 

In der Regenerationszeit änderte ſich das Bild. Schon in den ſtürmiſc<en 

Tagen anfangs Januar 1831 erſc<hienen in der „Thurgauer Zeitung“ 

einige kloſterfeindliche Einſendungen, die Bornhauſer zugeſchrieben
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wurden, bis dieſer die Urheberſ<haft des beſtimmteſten ablehnte. Es 

wurde darüber zunächſt wieder ſtill. 

Aber der Anſchluß des Thurgaus an das Siebnerkonkordat und die 

Gutheißung der Badener UArtifel durF; den Großen Rat führten auf 

anderem Wege eine Störung des bisher guten Verhältniſſes zwiſchen 

beiden Konfeſſionen herbei. Zur ernſten Entfremdung aber kam es 

nun do< in der Kloſterangelegenheit. 

Ein auswärtiges Blatt, der „Erzähler“, nahm 1835 die Frage 

wieder auf, und es wurde dieſe im Dezember des gleichen Jahres im 

Großen Rate wenigſtens geſtreift. Der Kleine Rat arbeitete nun den 

Entwurf eines Kloſtergeſeßes aus, und eine großrätlihe Kommiſſion 

unterſuchte den Zuſtand der ſämtlihen thurgauiſ<en Klöſter. Die 

Preſſe begann ſich leidenſc<aftli< mit der Kloſterfrage zu beſchäftigen. 

Ein Einſender der „Thurgauer Zeitung“ (Keſſelring oder Hirzel?) 

ſprach ſiH für Erhaltung der Klöſter aus: Jede Zwe>beſtimmung 

der Klöſter dur< den Staat wäre Hod<hverrat und Land- 

friedensbrud) (Hohverrat im Hinbli> auf die eidgenöſſiſce Ver- 

faſſung von 1814 und Friedensbrud) gegenüber der katholiſ[Men Minder- 

heit des Kantons Thurgau). 

Am 10. März 1836 kam der vom Kleinen Rate vorgelegte Entwurf 

ſamt dem Kommiſſionsberi<t im Großen Rate zur Beratung. Das 

Gutahten der Kommiſſion lautete ungünſtig. Im Klariſſinnenkloſter 

Paradies, das ſc<on 1806 wegen drohenden Bankerotts unter Staats- 

aufſicht geſtellt worden war, befand ſi< no<h eine Konventfrau und eine 

Scweſter. In den übrigen Klöſtern war beunruhigend die große Zahl 

von Fremden. Kreuzlingen 3. B. hatte unter ſeinen Inſaſſen einen 

einzigen Thurgauer, fünf aus andern Kantonen und a<ht Ausländer. 

Mit Ausnahme von Jttingen ſtand es auc<h im Verwaltungsweſen nicht 

günſtig. Alle Stifte zuſammen hatten ſeit 1804 ihr Vermögen um 

443 000 fl. vermindert, und endli< verſehlte die Kommiſſion nicht, 

darauf hinzuweiſen, daß da und dort die Klöſter auch in ſittlicher Hin- 

ſiht ni<t mehr vorbildli< ſeien. Sie machte daher verſchiedene Ver- 

beſſerungsvorſ<läge, die in der Hauptſac<e auf die Einſ<ränkung von 

Neuaufnahmen hinausliefen. Die Beratung ſeßte ein. Verhörrichter 

Ammann und Dr. Kern ſprachen allgemein zur Vorlage, und Anderwert 

verſuchte, die grundſäßlihe Beratung abzubrehen und zur Einzel- 

behandlung der Kommiſſionsvorſ<läge überzugehen; da ſtellte über- 

raſhenderweiſe der liberale Katholik Dr Waldmann von Arbon den 

Antrag, der Große Rat möge in Beratung ziehen, ob nicht die 

Klöſter aufzuheben ſeien. Als ſi< die Großratsmitglieder kaum
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von ihrem Staunen erholt hatten, begann zur Unterſtüßung des An- 

trages von DIr Waldmann Bornhauſer ſeine bekannte Kloſterrede, die 

vermöge ihres Aufbaues und ihrer geſc<i>ten Steigerung eine außer- 

ordentlihe Wirkung erzielte. Verſc<hiedene ſeiner Beweisführungen 

ſind in feſſelnder Form gebra<Ht und dabei immerhin weniger heraus- 

fordernd, als Auguſtin Kellers Urteile über die Klöſter. „J< ehre, was 

die Klöſter in vergangenen Tagen für die Menſ<heit getan haben; 

mandes lebensmüde Herz fand in ihren Mauern Ruhe, mandes öde 

Feld wurde dur< ſie angebaut. Aber alles hat ſeine Zeit, und die Zeit 

der Klöſter iſt vorbei ... 

„Von den Kloſterbewohnern, wel<He die Intereſſen von zwei und 

einer halben Million verzehren, ſind nur zweiundzwanzig Perſonen 

Bürger des Kantons Thurgau. Daß die Klöſter den Aerbau ni<t mehr 

befördern, daß ſie den Fleiß und die Tätigkeit niHt mehr beleben, den 

Wobhlſtand des Landes ni<t mehren, das weiß jeder denkende Bürger. 

Und wenn wir es nic<t wüßten, ſo würden es mit ſtummer Sprache die 

halbangebauten Äker, die Armut würde es uns verkünden, wel<He oft 

auf mehrere Stunden das Kloſter wie ein böſer Zauber 

umgibt."- Nicht beſſer ſteht es um den Ausbau der Wiſſenſc<haft. Jedes 
Dorf beſißt jeßt ſeine Shule, die Wiſſenſ<haft iſt jezt zum Gemeingut 

der Menſ<heit geworden. Nur die Klöſter ſind zurückgeblieben. Un- 

wiſſenheit und Aberglaube, Trägheit und roher Genuß herrſ<Hen in 

ihren Mauern. Starre Mumien der Vergangenheit, halten ſie jammernd 

ihre kraftloſen Hände dem fortſchreitenden Rade der Zeit entgegen. 

Sie erfüllen ihre Beſtimmung nicht mehr, ſie nüßen nicht, ſie ſHaden 

nur.“ 

Mit der Weisſagung, daß viele getäuſ<te Jünglinge und Jung- 

frauen in den Klöſtern die Männer ſegnen werden,*? wel<He ihnen zur 

1 Man halte Anguſtin Keller daneben: „Mit Müßiggang haben die Klöſter begonnen ; 

mit Müßiggang werden ſfie enden. . . . Stellen Sie einen Mönch in die grünſten Auen des 
Paradieſes, und ſoweit ſein Schatten fällt, verſengt er jeden Halm, wächſt kein Gras 

mehr.“ 
? Bornhauſer berief ſich ſpäter nicht ungern auf einen Brief des thurgauiſchen Kloſter- 

mannes Anton Mayer: „O daß unſer namenlos elender, unglücklicher Zuſtand dem ganzen 

thurgauiſchen Volke zu Ohren kommen möchte, daß vocl) bald eine höchſt nötige Unter- 

ſuchungsfommiſſion für uns möchte beſchloſſen werden, welcher durc) Aufde>ung aller 

Übel die Überzeugung von der Notwendigkeit der Zerſtörung einer ſolchen Mördergrube 
ſich aufdrängen würde.“ Intereſſanter aber als dieſer Brief war eine Zuſchrift von Baum- 

gartner, dem ſpäteren Führer der ſt. galliſchen Katholiken, an Bornhaufer: „Sie haben 

eine herrliche Aufgabe übernommen, als Sie ſich die Aufhebung der Klöſter 

vorfeßten. Harren Sie mutig aus, und es wird Jhnen gelingen, wenn auch nicht ganz im 

erjiten Momente, voch ſpäter. Denn davon können Sie verſichert ſein, daß die Beibehaltung 

oder Veränderung der Klöſter Ihren Gegnern noch mehr zu ſchaffen gibt als Jhnen die 

Aufhebung.“
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Freiheit verhelfen, ſ<loß Bornhauſer ſeine Rede und ſtellte in no< 

beſtimmterer Form als Waldmann den Antrag, ſämtli<e Klöſter des 

Thurgaus ſeien aufzuheben, der dritte Teil des Erlöſes den Katholiken 

für Kirhen-, S<hul- und Armenzwede aushinzugeben und das übrige 

Vermögen als Staatsgqut zu erklären. 

Anderwert erklärte, dieſer Antrag könne nicht zur Abſtimmung ge- 

brac<ht werden, weil er der Bundesurkunde widerſprehe; au<h Keſſel- 

ring und namentlich Eder ſprachen gegen Waldmann und Bornhauſer ; 

troßdem hätte jiM wahrſc<einlich eine Mehrheit im Sinne der Kloſter- 

aufhebung ergeben, und der Thurgau wäre wohl alsdann in die Rolle 

verſeßt worden, die ſpäter der Aargau zu ſpielen hatte, da rettete ein 

28jähriger Anwalt den Großen Rat aus der heiklen Lage, indem er 

ausführte, es könne ſi< nur um Erheblichkeitserklärung von 

Bornhauſers Antrag handeln, nicht um ſofortige Beratung des- 

ſelben. Es war Dr Kern aus Berlingen, der nac<hmals größte 

Staatsmann des Thurgaus. Der Rat pflichtete dieſer Auffaſſung 

bei. Mit großer Mehrheit wurde unter Zuſtimmung Bornhauſers die 

Erheblichkeit beſhloſſen und die Frage in dieſer neuen Form an die 

Kloſterkommiſſion gewieſen. Weitere Beſhlüſſe gingen dahin, es ſeien 

die Neuaufnahmen unterſagt, und der Kleine Rat habe unverzüglich 

den Bermögensſtand der Klöſter einer erneuten genauen Prüfung zu 

unterziehen. Von dieſem Zeitpunkt an hatte Bornhauſer die Katho- 
liken ni<t mehr auf ſeiner Seite. Stäheli und Eder wandten ſich aus- 

drüdlich von ihm ab; der leßtere ſagte ihm den kfommenden politiſchen 

Sturz voraus.* 

Die nächſte Folge des 10. März war das großrätliche Kloſter- 

defret vom 14. Juni 1836 mit folgenden weſentlihen Beſtimmungen: 

Sämtliche Klöſter und Stifte des Kantons werden unter ausſc<ließliche 

Verwaltung des Staates geſtellt. Der klöſterliche Grundbeſit iſt, ſoweit 

zwe&mäßig, in Geldkapital umzuwandeln. Die Klöſter haben alljährlich 

dem Kleinen Rate Rechnung zu ſtellen. Das Noviziat iſt aufgehoben. 

Das vorhandene Vermögen bleibt den Klöſtern erhalten. Dagegen ſind 
allfällige Überſchüſſe für Kirhen-, Shul- und Armenzwee des Kan- 
tons zu verwenden. Paradies wird aufgehoben, ein Viertel des Para- 

dieſer Vermögens iſt dem katholiſchen Kantonsteil auszuhändigen. Der 

1 In einem Briefe vom 4. März 1836 warnt er Bornhaufer vor dem Aufhebungs3- 

antrag: „Belieben Sie dieſen Brief aufzubewahren. IJ>) ſcheue das Urteil der Gegenwari 

und der Zukunft nicht. Dreimal ſchon habe ich mich in der unglücklichen Lage befunden, 

meinen politiſchen Glaubens8genoſſen ihren Untergang zu verfünden. Sehr wahrſcheinlicd) 

wird dieſe Epiſtel Jhnen einſt zum Beweiſe dienen, daß ich mich auch die3mal nicht 

getäuſcht habe.“ 

4
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Kleine Rat hat zu unterſuchen, welc<es Frauenkloſter ſi? zur Einrich- 

tung einer Krankenanſtalt am beſten eignet. Das Kloſtergeſeß vom 9. Mai 

1806 und ein Dekret betreffend Rechnungsführung der Klöſter vom 

15. Juni 1805 ſind aufgehoben. 

Später folgten in der Kloſterangelegenheit ein Vollziehungsdekret 

des Kleinen Rates, eine JInſtruktion für die Kloſterverwalter, dann noch 

eine Reihe endgültiger Verordnungen über Verpflichtungen und Gehalt 

der Kloſterverwalter. 

Das Kloſterinventar wurde durc< eine Kommiſſion (Kern, Strenz, 

Kreis, Waldmann, Rauch, Oberſt Müller) aufgenommen. Nac Abzug 

der Paſſiven ergab fi< ein Kloſiervermögen an Gebäuden, Liegen- 

ſ<aften, Zehnten, Grundzinſen, Mobiliar, Kapitalien von 2 662 800 fl. 

Das reichſte Kloſter war Ittingen mit 737 000 fl.*, dann folqte Kreu3- 

lingen mit 480 000 fl. An letzter Stelle ſtand das Chorherrenſtift Bi- 

jc<ofszell mit 37 000 fl. Das angefo<htene Stift Paradies wurde mit 

149 000 fl. eingeſetzt. Der Betrag war indeſſen zu niedrig angenommen. 

Das Kloſier wurde am 1. Juli 1837 an Bachmann von Wängi und 

Melchior Wägelin von Dießenhoſen verkauft für 275 000 fl., ohne 

Mobiliar, Kirhe und Amthauns. =- Die Kloſterverwalter bekamen recht 

anſehnliche Beſoldungen. So bezogg derx Berwalter von Ittingen 750 fl., 

nebſt perſönlich freier Koſt und Wohnung. 

Vergebli< erhoben ſchon im Großen Nate die katholiſchen Mit- 
glieder unter Führung von Eder, Stäheli, Ammann, Ramſperger gegen 

alle dieſe Beſchlüſſe Einſpra<ße; umſonſt wurden von den Katholiken 
Unterſchriften gegen die Aufhebung von Paradies geſammelt; auch 

die Verwendung der katholiſ<hen Stände zugunſten der thurgauiſchen 

Klöſter war wirkungslos. Der Große Rat blieb unbeugſam. 1837 

wollten die Klöſter, um die Oberaufſi<t des Staates abzuſchütteln, 

jährlic) 4000 fl. für Sh<ulzwee geben; aber au dieſes Anerbieten 

fand kein Gehör. 

Die leßten Zeiten der Regeneration wurden ausgefüllt dur< die 

FTrage, ob die Verfaſſung von 1831 revidiert werden ſolle oder nicht. 

Um dies zu verſtehen, hat man ſich zwei Tatſachen vor Augen zu halten. 

Einmal waren den einſtigen Lenkern der Regenerationsbewegung die 

1 Zttingen war wegen feines Reichtums ſchon einmal geſchröpft worden. Als 1798 

der Thurgau zwar frei geworden war, aber völlig mittellos daſtand, erhob das Landes- 

fomitee bei der Kartauſe ein „Anleihen“ von 35 500 fl., das nie verzinſt und zurückbezahlt 

worden iſt. Die Kartauſe war bekannt wegen ihrer Gaſtfreundſchaft. Lange noch erzählte 

man im Volke, welch großartiges Eſſen alljährlich am 6. Januar für die Regierungsräte umd 

einige andere geladene Gäſte in Ittingen veranſtaltet worden ſei. Beim Anblick der manch- 

mal ſehr zahlreichen Gäſte habe ver Prior gelegentlich geſagt: „Viel Ehre, allzuviel Ehrv.“
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Zügel entglitten. Stäheli ſpielte als Mitglied des Kleinen Rates, wie 
ſeine Kollegen, der dur< die Verfaſſung zugewieſenen Stellung 

entſprechend, nur noch eine beſcheidene NRolle. Eder kämpfte, wie immer, 

mit glänzender Logik, aber er ſtand nicht mehr im liberalen Lager, unv 

dadur<, daß die Politik konfeſſionelle Färbung bekam, wurde er eben 

in die Minderheit verſetzt und bis zu einem gewiſſen Grade lahmgelegt. 

Bornhauſer gehörte zwar zur Mehrheitspartei, ſab ſic aber bald durch 

fähige Juriſten überflügelt. Als überlegen erwieſen ſic) namentlich 

Gräflein, Dr Kern und Streng.' Auf katholiſcher Seite ſtieg ferner der 

ſehr begabte Anwalt Ramſperger empor. Bornhauſfer fühlte ſich ver- 

einſamt; er näherte ſich daher in der lezten Zeit ſeiner großrätlichen 

Tätigkeit wieder ſeinem einſtigen Kampfgenoſſen Eder! 

Die Entſc<eidung lag indeſſen nicht im Rate, ſondern beim Volke. 

Das Volk war von den Errungenſc<aften der Sturm- und Drangzeit 

nicht befriedigt. Dies ergab ſi) ſchon verhältnismäßig bald. Darunter 

litt natürlich in erſter Linie das Anſehen von Bornhauſer. Rueß ſagt 

ſogar, die Popularität Bornhaufers ſei ſo raſch geſunken, wie ſie zu 

Tage getreten ſei. Buchſtäblich ſv verhält es ſich nicht; immerhin trat 

der Rükſc<hlag früher ein, als erwartet wurde.? Zu eigentlicher Ver- 

wunderung hierüber iſt indeſſen kein Raum in der Geſchic<hte. Nach- 

folgende Enttäuſ<ung iſt das Merkmal der kleinen und der großen 

Revolutionen. Die große Menge des Volkes erwartet von einem Umſturz 

nicht bloß ſtaatsre<htlide Neuerungen, ſondern eher baldige und fühl- 

bare Verminderung der Mühen und Laſten des täglichen Lebens. Das 

wußte ſ<ließlic) au< Bornhauſer. Der Verſjuch, dem Volk materielle 

Erleichterungen zu verſchaffen, wurde ja gemac<ht. Es iſt nicht bloß 

Zufall, daß noh vor der Abſtimmung über die neue Verfaſſung 

dur< drei großrätliche Dekrete der Salzpreis, die Handänderungs- 

gebühren und die Militärſteuer herabgeſeßt wurden. Die weiteren 

Erlaſſe in dieſer Richtung, den Zehrpfennig, die Ehehaften, den Zehnten= 

auskauf, die Spielkartentaxe, das Steuerweſen betreffend, ſind an 

anderer Stelle genannt worden. Sogar no< kleinere Mittel wurden 

nicht verſ<mäht. Am 20. Juni 1831 ſekte der Große Rat den Regie- 

1 Chriſtinger nennt ſie: „Männer nicht ohne Ehrgeiz, aber von edlem Anſtande und 

ehrenwertem Weſen.“ Auch Nueß hat ein treffliches Urteil über ſie. 

2 Bornhauſer jelbſt gab ſich in dieſer Hinſficht keiner Täuſchung hin. In der früher 

erwähnten Rede zur Eröffnung der erſten Großratsjitzung in Weinfelden am 18. Januar 

1832 fagte er: „J>) weiß, welche tötliche Kälte jener ſchönen Begeiſterung folate, die unſern 

Thurgau vor zwei Jahren zum leuchtenden Beiſpiele für andere Kantone machte; ach! 

ich muß es wohl wiſſen, da ich vorzüglich die Vertwünſchungen und die Flüche zu tragen 

habe, welche die verlezte Selbſtfucht, die getäufſchte Erwartung täglich über die neue 

Ordnung der Dinge und über ihre Freunde ausſtößt.“
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rungsräten das Jahreseinkommen von 1200 fl. auf 1100 fl. herab; der 

Staatsſ<Hreiber, bisher den Regierungsräten gleichgeſtellt, mußte ſich 

eine Gehaltsverminderung von 200 fl. gefallen laſſen. 

Die Hauptauslagen, nämlic< die Kapitalzinſe, die Zehnten- und 

Grundzinſe, die Steuern und Verſicherungsprämien aber blieben. Die 

Staatsſteuer zeigte keinerlei Neigung zum Rüdgang; die Getränke- 

ſieuer ſtieg ſogar an, und zu den alten, läſtigen Weggeldern kamen noch 

neue. Das Gerichtsweſen war noh ſ<Oleppender als zuvor.' Und troß 

all den ſHönen Menſ<henrehten der Berfaſſung blieb im weſentlichen 
alles beim alten. Preßfreiheit und Öffentlichkeit der Staatsverwaltung, 

von der man ſich ſo mandes verſprochen hatte, ſhienen das Glü> auch 

nicht verbürgen zu können. Und ſc<ließlih geriet troß all den verfaſſungs- 

mäßig zugeſicherten Menſ<enre<hten der Bürger gelegentlich dod) 

wieder in Konflikt mit der Staatsgewalt.* Wo lagen denn eigentlich die 

Vorteile der in ſo hohen Tönen angekündigien neuen Ordnung? So 

fragten ſic< zunächſt deren Gegner, dann kam hinzu das große Heer 

der Unentſ<iedenen und gegen den Schluß der Regenerationszeit 

begannen ſelbſt viele von einſtigen Freunden Bornhauſers, wie 3. B. 

Dr. Waldmann, offen von der Notwendigkeit der Shaffung einer neuen 

und beſſern Verfaſſung zu ſprechen. 

Der kluge Beobachter und Menſ<enkenner Baumgartner ſ<hrieb 

treffend über den Thurgau: 

„Der Jubel der Regenerationsjahre verklang allmählich; viele der 

geträumten Herrlihkeiten blieben aus; das Volk mußte na<H wie vor 

vielfach leiſten; der Reiche blieb reiM und hatte es beſſer als der Arme; 

der Schuldner mußte bezahlen, wie ehedem, und Streit und Hader 

gaben ſich in vielfac< vermehrten Prozeſſen kund. Die Shuld warf das 

Volk auf die Verfaſſung, während ſie wohl mehr in ſeinem Charakter 

und in ſeinen Sitten, als in den Gebrechen der Geſezgebung zu finden 

war. Hieher gehörte ein ſchleppendes und verwicdeltes Rechtsverfahren, 

dann die Sucht, den Einfluß der früher allmächtigen Regierung dur< 
Erweiterung des richterlichen Wirkungskreiſes zu |Hwäcen. Es bildeten 

ſiH neue Parteien. Wie der Pfarrer Bornhauſer im Jahre 1830 die 

1 Auch Chriſtinger ſchreibt: „Das Gericht8weſen war mangelhaft organiſiert und ließ 

einen überaus langen und ſchleppenden Prozeßgang zu. Alle bedeutenderen Sachen 

konnten durd) drei Inſtanzen hindurchgezogen werden. Urteile, welche keine Appellation 

vom Bezirks8gericht zuließen, unterlagen noch der Kaſſation des Obergerichtes. Über dem 

FriedenSrichter ſtand in den Kreiſen außer den jetzigen Behörden noch das Kreisgericht, 

ein fünftes Rad am Wagen, der ſonſt ſchon fſc<werfällig genug ging.“ 

? Dr Koller bemerkte einmal gegenüber Bluntſchli ſehr richtig: „Verſaſſungs38grund- 

fäße beißen niemand, aber bei der Durchführung zucken viele, die am Grundſaß ſelber 

Feinen Anſtoß genommen hatten.“
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Männer und das Syſtem der alten Negierung geworfen hatte, ſo traten 

nun gegen die Bornhauſferſ<e Demokratie die Männer der juriſtiſMmen 

Doktrine auf.“ 

Der Bewegung vorgearbeitet wurde dur<d die Verfaſſung von 

1831 ſelbſt. Dieſe ſc<rieb, wie bereits geſagt worden iſt, in 8 219 vor, 

nadh ſeIhs und ſpäter alle zwölf Jahre finde eine Reviſion der Verfaſ- 

ſung ſtatt, wenn eine ſol<e von der Mehrheit der Bürger gefordert 

werde. 

Bornhauſer war der Meinung, der Anſtoß zu einer Verfaſſungs- 

änderung müſſe aus dem Bolk herauskommen. Regierung und Großer 

Rat aber vertraten eine andere Auffaſſung. 1836 wurde eine großrät- 

liche Kommiſſion zur Prüfung der Reviſionsfrage eingeſetzt, und am 

7. Februar 1837 begannen im Großen Rate ſelbſt die Verhandlungen 

darüber. Die Mehrheit der beſtellten Kommiſſion war für die Verfaſ- 

ſungsänderung. Bornhauſer ſpra< dagegen. Die Reviſion ſei verfrüht. 

In 12 Jahren, wenn unter dem Einfluß beſſerer Shulen ein gebilde- 

teres Geſ<lecht zu entſ<eiden habe, dann ließe ſich etwas Beſſeres 

ſchaffen; vielleicht werde man dann au<F von der Einführung des 

Schwurgerichtes ſpre<hen. CEs half nichts, daß auF Eder die Revi- 

ſionsnotwendigkeit verneinte ; mit 48 gegen 39 Stimmen wurde Born- 

hauſer in die Minderheit verſezt. E5s war ſeit 1830 ſeine erſte 
Niederlage in einer Frage von Bedeutung. Der Große Rat 

ſeßte die Abſtimmung über die grundſäßliche Frage der Verfaſſungs- 

Reviſion auf den 26. Februar 1837 feſt. Der Kleine Rat erließ eine 
Proklamation, in der er ſiHg weder für Ja, no< für Nein ausſprach: 

„Ob ſi< wirkli< das Bedürfnis irgendeiner Abänderung kundgebe, 

oder ob no< eine folgende Periode zur Vornahme des bedeutſamen 

Werkes abgewartet werden ſoll, darüber ſtehet Cu<h das unbeſhränkte 

Reht der Entſ<heidung zu; es walte frei, ohne irgendeine Einmiſchung 

von einer Seite . .. Gott ſei mit Euch!" 

Wieder fanden Volksverſammlungen ſtatt, die indeſſen mehr von 

Beamten beſu<ht wurden, als von der großen Volksmenge," ſo in 

Neukirh, Arbon und Weinfelden. An zwei Orten ſprac? Bornhauſer 

entſhieden gegen die Reviſion. In Weinfelden ſtieß er auf die Gegner- 
ſ<aft von Kern, Stkreng und Gräflein und war ſic<tlic<h niht vom Glü>F 

begünſtigt. Die Volksabſtimmung vom 26. Februar 1837 bedeutete 
einen ſHweren Schlag für Bornhauſer und ſeine nächſten Freunde. 

12 496 Bürger ſtimmten für die Reviſion, 3342 dagegen; 93 Stimm- 

zettel waren leer eingelegt worden und 3342 Stimmberedtigte fehlten. 

---;"Bx[(nÜartner ſpricht von „Notabelnverſammlungen“.
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Nur zwei von zweiunddreißig Kreiſen hatten die Reviſion abgelehnt 

Berg und Maßingen. Wieder wie 1831 ſ<uf eine Fünfzehnerkommiſſion 

einen Entwurf, der mit geringfügigen Änderungen die Zuſtimmung 

des BVerfaſſungsrates fand. Bornhauſers offenſichtliche Niederlage 

wurde noc) vervollſtändigt durch die 1))[1(l)tiqe Annahme der neuen 

Berfaſſung am 30. Juli 1837: 11 437 Ja, 2900 Nein, 4567 Enthaltun- 

gen. Diesmal leiſtete nur nod) Maßingen dem vormaligen Führer des 

Kantones Heerfolge. Enttäuſhung aber bereiteten dieſem insbeſondere 

ſein Wirkungskreis Arbon und ſein Heimatkreis Weinfelden, die 

beide bei der zweiten Abſtimmung nicht einmal 10 % Nein a[1[brack)te]1 

Bornhauſer empfand eine ſfol<e Haltung als z(l)mode]] Undank und 

perſönliche Kränkung." Er nahm deshalb ſ<on nad) der erſten Ab- 

ſtimmung die wiederum auf ihn gefallene Großratswahl im Kreiſe 

Weinfelden vom 8. April 1837 nicht mehr an. =- Jm Sinne der frühern 

Ausführungen ging mit 1837 das Zeitalter der thurgauiſ<en 

Regeneration zu Ende. 

V. Shluß 

Wenn der Vorhang gefallken iſt, pflegt man no<h einen Augenbli> 

unter dem Eindru> des Erlebten zu ſtehen; dann erſt ſezt das Urteil 

ein. Was iſt nun über den thurgauiſc<en Umſturz von 1830/31 und 

über das Regenerationswerk zu ſagen? 

Geſchi<tliche Werturteile ſind perſönlich und daher ſelber wieder 

der Kritik unterſtellt. Im Gegenſagz zur Rechtſprehung im Gerichts- 

weſen, mit dem Geſc<hihtsforſ<hung und Geſchichtsſ<reibung verwandt 

ſind, fehlt die lete Inſtanz. Aber einige feſte Punkte ergeben ſich in 

der Regel do. Ereigniſſe können als Einzelhandlung betrachtet, oder 

aber in einen größern Rahmen hineingeſtellt werden. Weltgeſ<ichtlich 

ft d[c ſ<Hweizeriſche Regeneration der Widerſchein der großen franzö- 

*)(ml) Chriſtinger legte er fjeine Enttäuſchung in einem Klagelied nieder, das in- 

deſjen nicht gedruckt wurde, und von dem einige Zeilen lauten wie folgt: 

Einjam ſteh* icl) auf der weiten Erde, Müd und krank (des Kampfes Stürme haben 

Nahe mich geächtet dieſem Herde. Der Geſundheit Kraft mir untergraben), 

Bis zu meiner Hütte armen Dach Schatten defjen, der ich vormals war 

Hallen mirx des Volkes Flüche nach, Steh' ich an der Freiheit Hochaltar. 

Dem eigentlichen politiſchen Unmut über ſeinen Sturz verlieh Bornhauſer Ausdru> 

in der troßigen Dichtung Heinz von Stein: 

Sie ziehen hinab zum blauen Rhein, Den Mann verehr' ich, der für Licht 

Sie wolten dort unten dem Heinz von Und Freiheit kühn gerungen. 

Die Freiheit wieder erwerben, [Stein Allein ſv ehrt der Pöbel nicht, 

Wo nicht, =- für die Freiheit doc) ſterben. Lobt Unrecht, wenn es gelungen.
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jiſMen Revolution; dieſe als nicht geſchehen zu betrachten, war der 

Fehler der Reſtaurationszeit geweſen. Die Vorgänge von 1830/31 

ſind Epiſoden im großen Kampfe zwiſ<en Autorität und Individualität; 

und da bei uns das Autoritäre durc<h die Ariſtokcatie vertreten war, 

handelte es ſich um eine Auseinanderſezung zwiſc<en Ariſtokratie und 

Demokratie. In der Beurteilung dieſer Regierungsformen gehen die 

Meinungen heute no auseinander. Ohne Zweifel haben aud) ariſto- 

kratiſche Regierungen Trefflices geleiſtet. Die Erfahrung hat aber dod) 

gelehrt, daß zwar ein wenig gebildetes Volk, ſolange es ihm wirt- 

ſchaftlic) ordentlich geht, ganz gut ariſtokratiſc<) regiert werden kann, 

daß aber das gebildete Bürgertum immer wieder der Demokratie zu- 

ſtrebt. Autorität für die Unmündigen, Individualität für die Mün- 

digen, einſt herrſ<ender, heute auch beſtrittener erzieheriſc<er und 

ſtaatswiſſenſ<aftlicher Grundſat. Ob er richtig oder unrichtig ſei, im 

Staate wird er völlig hinfällig, wenn es darin einmal keine Unmün- 

digen mehr gibt. 

Gewiß war die Regeneration nicht frei von Wortſc<hwall und Shaum- 

ſchlägerei, ſicherlich verdient die Reſtaurationszeit ein beſſeres Zeugnis, 

als ſie es ſH<on ausgeſiellt befommen hat. Aber es wird anderſeits noch 

kaum ein Geſchichtsforſc<er den Eindru> losgeworden ſein, daß von 

1814-- 1830 über dem Schweizerlande eine muſfige Luft gelegen hat, 

111d daß der ganze Reſtauration5bau einem unfreundlichen, fenſter- 

armen Hauſe glic<, das 15 Jahre nie gelüftet wurde. Eine Luft- 

reiniguwig kann langſam oder ſ<Hneller dur<geführt werden. Die Führer 

der Ihweizeriſchen Regeneration haben vorgezogen, raſc<h und gründlich 

zu lüften. Wer will ihnen darob auf die Dauer gram ſein? 

Zurü>k zum Thema! Im Rahmen der Schweizergeſc<hichte bietet die 

thurgauiſche Regeneration kein ſ<lehtes Bild, dies hat ſ|<on Baum- 

gartner erkannt; als Einzelerſ<einung befriedigt ſie weniger. Es fehlt 

ihr das Achtunggebietende, die innere Notwendigkeit, die befreiende 

Tat. Eindruksvolle Größe kann man ſc<ließliH nicht von ihr verlangen; 

der Thurgau war dafür zu klein, zu glei<förmig. Aber man weiß nicht 

einmal, inwieweit von Befreiung des thurgauiſchen Volkes 

dur< die Erhebung von 1830/31 geſpro<hen werden kann. 

Es laſſen ſich beim beſten Willen die Volksverſammlungen vom 22. Ok- 

tober und vom 18. November 1830 nicht gleichſtellen mit der Lands5- 

gemeinde vom 1. Februar 1798, die in tauſendſtimmigem Ruf 

die Entlaſſung des Thurgaus aus der Untertanenſ<haft 
1und ſeine Aufnahme in den Shweizerbund forderte. 

In Baſelland, in Züri<, überhaupt in den Städtekantonen be-
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griffen die Landleute, worum es ging: um die Abſchüttelung der auf- 

gezwungenen ſtädtiſchen Oberhoheit. Im Thurgau mußte man ſich 

Zwang antun und die Erinnerung an die Landvogtei zu Hilfe 

rufen, um von einem Frauenfelder Fürſtenthron ſprechen zu können, 

zumal Frauenfeld in der Regierung überhaupt niht ver- 

treten war und weder im Obergeriht, no< im Großen Rate irgend- 

wel<e Vorzugsſtellung beſaß.? 

Es ſei no< einmal geſtattet, Zürich daneben zu ſtellen: In Zürich 

hatte die Stadt mit nicht einmal dem zwanzigſten Teil der Einwohner- 

ſ<aft des Kantons an Beamtungen inne: 315 des Großen Rates, % 

des Kleinen Rates, 10 von 13 Oberrichtern, faſt alle von den 11 Ober- 

ämtern, 140 von 160 Pfarrſtellen. Auch im Thurgau wurden bis 1830 

die Oberamtmänner und ſogar die Kreiszamtmänner vom Regierungs- 

rate gewählt, aber in der Regel aus Bürgern der betreffenden Bezirke 

und Kreiſe. 

Und wie in Zürich ſtand es in verſchiedenen andern Kantonen der 

Scweiz. 
Aber ſelbſt bei wohlwollendſtem Wertanſc<lag für das thurgauiſche 

Regenerationswert kommt kaum jemand über die Erkenntnis hinweg, 

daß das Erreihte in keinem Verhältnis ſtehen wollte zum Aufwand 

an Wort, Schrift, Arbeit und Getöſe. Tant de bruit pour une omelette 

1 Spottgedicht der damaligen Zeit: 

Triumph, Triumph! es wanket ſchon 

Der Frauenfelder Fürſtenthron. 

Sie beugen ihren hohen Sinn 

Und legen ſchnell den Szepter hin. 

Nicht ſelten iſt behauptet worden, daß ſich Frauenfeld weniger wegen der Regierungs- 

weiſe, als vielmehr durch geſellſchaftliche Abſonderung unbeliebt gemacht habe. Born- 

hauſer, dem beim „völligen Mangel an Urbanität“ der Anſchluß in Frauenfeld nicht 

gelingen wollte, fprach von „zähnefletſchender Freundlichkeit der Frauenfelder Matadoren“. 

Wahrſcheinlicl) beſtand indeſſen dieſes Ariſtofratentum von Frauenfeld mehr in der Welt 

dver Phantaſie als in Wirklichkeit. Im Grunde genommen friſtet die Fabel von einer 

beſtehenden Frauenfelder Ariſtokratie auch heute noch im Thurgau ein freilich fortwährend 

kümmerlicher werdende8 Leben. Jmmerhin ſei aus den Anfängen thurgauiſcher Selb- 

ſtändigkeit ein Ausſchnitt geboten, für den Häberlin-Schaltegger die Verantwortung 

trägt: „Die alte Herrlichkeit war zwar verſchvunden, aber damit nicht die gewohnte 

Genußſucht, die ſich beſonders in vem Mutwillen äußerte, mit dem die Städter, „Frißen“ 

genannt, die Landleute, „die Chriſten“, zur Zielſcheibe ihres rohen Witßes machten. Dieſer 

Spott wurde dann freilic) von den Bauern der Stadt durch Mißtrauen und Abneigung 

vergolten, und es iſt darin die Quelle des Haſſes gegen dieſes „Ariſtokraten- 

neſt“ zu ſuchen. 

Häberlin ſchreibt allerdings, daß ſfich durd) Einſchreiten von Morell und Anderwert 

die Verhältniſſe raſch gebeſſert hätten; aber es iſt doch möglich, daß um 1830 nocd nicht 

alles vergeſſen war. Die Spizhnamen Frißzen und Chriſten waren keine Frauenfelder Er- 

findungen. Unter Friß oder Fritſchi verſtand man einen luſtigen Bruder; ein Chriſtian 

(Chriite) war ein frömmelnder Gauner.
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au lard! Es nüßte nicht viel, daß der „Wächter“ unabläſſig das Lob 

des Umſturzes ſjang und au<m Bornhauſer bei paſſender Gelegenheit 

die Errungenſ<aften der Regeneration pries. 

Selbſt Bornhauſer wird in ſtillen Stunden um Überlegungen dieſer 
Art nicht heruwmgekommen ſein. Mit Sicherheit läßt ſic< heute behaup- 
ten, daß man in den Kampfzeiten der Regeneration von Verfaſſungs- 

reviſionen viel zu viel erwartet hat, daß überhaupt den Verfaſſungen 

im Leben der Bölker bei weitem nicht die damals vermutete Bedeutung 

zukommt. Die ſtolzen Lehrſäte Bornhauſers, daß die Verfaſſung nähſt 

Klima und Religion die ſtärkſte Bildnerin der Menſ<<heit ſei, und daß 

mit den Verfaſſungen das Glü> der Völker ſtehe und falle, ſind zu- 

ſammengebrohen. Wie die Parſen das Licht, ſo verehrten die Führer 
von 1830 die Verfaſſung; mur klang ihre Sprache nic<ht na<h Gebet. 

Langſam ſank in der Folge das Anſehen der BVerfaſſung, und dies 

um [o mehr, als ſich troß verſchiedenen Reviſionen das Bölkerheil nicht 

einſtellen wollte, und einen nic<ht ganz ungefährlichen Stoß erlitt die 

ältere Anſchauung, als 1869 feſtgeſeßt wurde, daß die Verfaſſung 
jederzeit auf dem Wege der Geſetßgebung revidiert werden könne. 

Zerſchellt iſt ferner Bornhauſers Glaube an die unſehlbare Wirkung 

direkter Wahlen. „Wählt ihr gut, ſo habt ihr's gut“, war ein S<lagwort 

im Reviſionskampf. Im neuen Großen Rat von 1831 hatten nun 

Bornhauſers Anhänger die Mehrheit; aber ſiehe da, es ging nicht 

weſentlih anders als zuvor. Längſt wiſſen wir, daß das Wohl- 

ergehen der Bölker -- zumal in kleinen Ländern -- zum ſc<önen Teil 
von wirtſ<aftlichen Faktoren abhängt, die ſiH ni<ht dur< Berfaſſung, 

Geſeßgebung und Verordnung regeln laſſen. 

Zurükſ<Hauend in die Regenerationszeit ſind wir überhaupt ver- 

wundert darüber, wie ſehr die führenden Perſönlichkeiten die Be- 

deutung ihrer kleinen Republiken überſhätzt haben. Daß ein Staat mit 

nicht einmal 100 000 Einwohnern auf die geſamte Entwi>lung der 

Dinge einen nur überaus beſcHeidenen Einfluß haben kann, hat allem 

Anſ<eine nach wenigſtens der junge Bornhauſer gänzli<h überſehen. Auch 

dies ſoll kein Vorwurf ſein, wenige Männer der früheren Zeiten waren 

Über dieſe Täuſhung erhaben. Eine zeitweilig ſtolze Geſcchi<te hatte 

nachgewirkt. Wie Venedig ſonnte ſiHM die Shweiz im Glanze einer 

ruhmvollen Vergangenheit. Napoleon wunderte fi<M über die hohe 

Meinung, welche die meiſten helvetiſMen Bertreter von ihrem Lande 

hatten. Es beſteht kein Grund zu mitleidigem Lächeln. Es gibt heute noh 

Eidgenoſſen, die das zahlenmäßige Verhältnis der Shweiz zu Weltall



58 

und Menſchheit nicht kennen. In dieſer Hinſiht hatte Graf Keyſerlings 

Kritikf jicher recht. 

So iſt auf kantonalem Boden durd) die lärmende Zeit von 1830/31 

anſc<einend wenig erreicht worden, und geblieben iſt faſt gar nichts. 

Aber man darf nicht undankbar ſein. Wer von Jugend an von nichts 

anderem weiß, verfällt leicht der Meinung, es ſei immer ſo geweſen. 

So haben wir, die jet lebenden Menſ<Hen, die eher unter einem 

Übermaß, als unter einem Mange!l an Preſſe-Erzeugniſſen leiden, für 
die Preßfreiheit nicht mehr die richtige Wertſc<häßung, ſo wenig wie 

für die BVerfaſſungsgrundſäte betreffend Bereins-, Verſammlungs- 

und Petitionsre<ht. Und doh haben unſere Vorfahren alle dieſe Rechte 

regelre<t erfämpfen müſſen.! 

Und endliH, wenn in kantonalen Dingein die Errungenſ<haftien 

hinter dem zurücgeblieben ſind, was Bornhauſer und andere erhofft 

haben, ſo iſt doM aus der Regenerationszeit der Bundesſtaat von 

13848 hervorgegangen, und dies war eine Schöpfung von einem Wert, 

der jedem Einwand Schweigen gebietet. Es iſt richtig, daß e5 aud) 

heute no<4 Männer gibt, die von der einſtigen Selbſtändigkeit ver Kan- 

tone wie von einem verlornen Gut ſprehen; die erdrükende Mehrheit 

der Schweizerbürger denkt anders. Über Vorzüge der Demokratie und 

der Ariſtokratie mag man ſic< unterhalten; aber: „Der Eidgenoſſen 

Bruderbund ſteh' unverrüst auf ſeinem Grund.“ 

So war ſc<ließlich do< die Regeneration eine Zeit von Hoffnungen, 

Jdeen und ſ<öpferiſchem Werden. Wie ſieht es jezt, nac< 160 Jahren? 
Woran glauben wir im Staate der Gegenwart? Wie Hohn klingt es 

aus dem Blätterwald: An Sport und an Subventionen. Übereinſtim- 

mend wird geklagt, wir ſeien in eine Zeit von erſ<hre&ender Armut 

des politiſMen Denkens und der Jdeale hineingeraten, und dies emp- 

finde am ſtärkſten unſere Jugend. Der Geſhichtsſhreiber nimmt dieſe 

Klagen nicht allzuernſt; er weiß, wie oft ſie erhoben worden ſind, und 

daß ſie ſ<on durchklingen in Gottfried Kellers leztem großen Werk, 

betitelt Martin Salander. Deswegen eine andere Regierungsform 

herbeizuwünſchen ginge weit über ein vernünftiges Ziel hinaus. Sicher 

iſt nur, daß ſich große Zeiten nicht künſtlic) züchten laſſen. „Ein jeder 

gehe ſeines Weges ftill“; ſc<ließlic< iſt einfa<he Pflichterfüllung aud) 

ein Jdeal. 

Snell ſagt: „Es gibt Momente im Leben eines Volkes, wo es 

gleihſam aus ſich ſelber herausgeht und lebendig im großen Gedanken 

1 Rud. v. IJhering: Alles Necht iſt einmal erftritten worden.
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fühlt. Das ſind die koſtbaren Augenbli>e, welche tiefe Furchen in die 

Zeit ziehen.“ Um ſol<he Augenbli>ke hat es ſich in der Regenerationszeit 

fraglos gehandelt. Bei aller Anerkennung für die Vorzüge einer ruhigen 

Fahrt blit man daher nicht ungern in die ſturmbewegte Zeit von 1830 

ZUrüc. 

Anhang 

Skala für die Ernennung der Mitglieder des Großen Rates 
(nac<h 8 39 der Verfaſſung vom 14. April 1831) 

. Seelenzahl Repräſentation 
Kreiſe . aaae La nn nnte n 

| ; Evang. ; Kathol. | Total | Evgl. | Kthl. | Total ; 

' Egnac<. . 382 206 0 03722 4 1 5 
Frauenfeld . . . - 3188 394 / 3832 | 3 1 4, 
Eſhen3 .. 2777 | 66 3448 | 3 1; 4 
Sirna< . - . . 1497 | 198 333/2/.121.4 
Fiſchingen . - . . 802 | 2372 3174 | 1 8 4 
Steborn . . - - | 4760 | 1822 / 302 | 2 | 2 4 
Bußnang. - . . . 2559 | 488 339 ; 3 1 4 
Maßingen . . . . 1785 | 1173 298 ; 2 | 2 4 
Dießenhofen . . . 2346 : 531 | 2877 311 4 
MAltnat . . 2555 252 | 2807 3 3 
Müllheim . . . . 2167 | 452 2619 2 1 3 

Tobl .. .- 1398 | 1199 | 2592 2 1 3 

Uttwl . . . . . . 20707 51 | 2588 2 1 3 

Zihlſchlac<ht . . . - 22999 | 272 | 26571 3 -- 3 
Lommis . . . . . 1417 | 1121 2538 | 2 1 3 
Üßlingen. . . . - 1840 | 629 2469 2 1 3 

Gottlieben . ... | 28 48 26 / 2 / 1 3 
Märſtetten . ... ! 234 | =- 2434 3i1- | 3 | 
Bürglen . . . . . | 28395 R 13 2408 3 Mae 3 : 
Arbn. - 1720 | 555 2275 2 ' 1 8: 
Thundorf - 6 2205 32 237 / 3 | -- 38 
Weinfelden . . . ; 2065 : 65 | 2130 | 3 Y -- 3 
Berlingn . . . . 2021 | 114 21355 | 3 | 3 
Romanshorn . . . 1933 ; 147 200 | 3 | - 3 
Sulgen . . . . - 1894 | 168 202 / 3 -- 3 

| Egelshofen . - . . 1787 - 263 200 3 | - 3 
| Alterswilen . . 6 1891 84 | 1975 ! 2 - | 2 
- Sdönholzerswilen. | 41048 926 194 i 1 ; 11| 2 
| Beg . ii W74 180 1954 | 2 - | 2 

| Biſchofszell . - - 1370 | 5835 1905 ; 1 1 2 
| Neukirh . . . . - 15858 340 1895 Z 2 | - 2 
| Ermatingen . . - ; 14830 ! 113 1548 | 2 - | 2 

| Summa 63439 | 17498 | 80937 77 | 23 ; 100 
i j i 



3wei Keſſelring-Mötteli-Scheiben 
Von Dr. Paul Boeſc<, Zürich 

In der Sammlung Vincent befand ſich unter zahlreichen an- 

deren Glasgemälden thurgauiſc<er Herkunft auc<h eine Allianzſcheibe 

des Thomas Keſſelring und ſeiner Ehefrau Elsbeth Mötteli aus dem 

Jahr 1598*. Sie gelangte durch die Verſteigerung des Jahres 1891 in 

den Beſiß des Thurgauiſc<hen Hiſtoriſchen Muſeums in Frauen- 

feld. Sie wurde aber meines Wiſſens no<h nirgends genauer beſchrieben 

und erſt im Zuſanmmenhang mit dieſer Unterſuchung im Shweizeriſchen 

Landesmuſeum Zürich als Nr. 32 149 photographiert (ſf. Abbildung 2). 

Die Sheibe trägt unten auf der Rollwerktafel die Meiſterſignatur 

CH. Hans Rott hat in ſeinem Aufſaß „Die Konſtanzer Glasmalerfamilie 

der Spengler“ (Badiſc<he Heimat 1926, S. 78) die Sheibe dem Konſtan- 

zer Glasmaler Conrad Hareiſen, einem Geſellen des Meiſters 

Caſpar Spengler, zugewieſen. 

In der großen Sammlung ſ<hweizeriſcher Glasgemälde in 

Noſtell Chur< (Yorkſhire, England)* befindet ſich als einzige Thur- 

gauerſ<heibe eine Stiſtung des gleihen Ehepaares aus dem Jahr 1601 

(ſ. Abbildung 1)?. Dieſe Sceibe weiſt zwar keine Meiſterſignatur auf, 

aber auf den erſten Blick iſt klar, daß dieſe Scheibe vom gleichen Glas5- 

maler Conrad Hareiſen verfertigt wurde, wie die drei Jahre ältere 

ſignierte Scheibe. 

Troßz der auffallenden Ähnlichkeit lohnt es ſi<h, die beiden Glas- 
gemälde genau zu beſchreiben. Die Vergleihung wird ein heraldiſch 

intereſſantes Ergebnis zeitigen. 

Sheibe von 1598. Höhe 32 cm, Breite 19,5 cm. In dem ſich 

faſt über die ganze Breite hinziehenden einheitlichen Oberbild iſt die 

Anbetung des Chriſtuskindes durd die hl. drei Könige dargeſtellt. Die 

1 I R. Rahn, Die ſchweizeriſchen Glasgemälde der Vincentſchen Sammlung in 

Conſtanz (Mitteilungen der Antiquariſchen Geſellſchaft in Zürich, Bd. XXI], 6, 1890), 

Nr. 199. 

? Beſchreibung dieſer 489 ſchweizeriſche Gla8gemälde zählenden Sammlung von 

P. Boeſch im Anzeiger für ſchweizeriſche Altertumskunde 1937, S. 1 ff. 

3 Die Scheibe befindet fic) al8 Nr. 444 im Kirchenfenſter Nr. 16, das al8 Ganzes 

photographiert iſt, Phot. SLM 31 552 (abgebildet im Anzeiger 1937). Unfſere Abbildung 2 

iſt nach einer Vergrößerung hergeſtellt.
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Darſtellung weicht von der üblichen inſofern ab, als nur einer der drei 

Könige anbetend vor Maria mit dem Kinde kniet, während die zwei 

andern von beiden Seiten mit ihrem Geſchenk herbeieilen; eigenartiq 

iſt auch die Haltung des hl. Joſeph, der im Hintergrund auf einen 

Stab geſtüßt die Szene betrachtet. Horizontales Gebälk ſc<ließt das 

Oberbild nac<h unten ab. In ſeiner Mitte befindet ſich eine Tafel mit 

der Aufſ<rift in deutſc<en Buchſtaben: 

Gott erkens in qn- 

aden 

Den Hauptraum nehmen die beiden mit Helm, Helmde>e und Helm- 

zier reich geſHmüdten Wappen ein, eingerahmt von Renaiſſance- 

Säulen. Der farbloſe, durch Arabesken belebte Hintergrund hinter den 

beiden Helmkleinodien, Löwe und Rabe, iſt dur< eine von der genannten 

Tafel herunterfallende Draperie geteilt. Der Wappenſc<ild links zeigt 

auf ſHwarzem Grund einen gelben (goldenen) ſteigenden Löwen, der 

in den Pranken einen roſafarbigen Keſſelring hält. Der Wappenſ<ild 

rehts zeigt über rotem Dreiberg auf Gold einen ſchwarzen Raben. 

Unter den Wappen auf reiher Rollwerktafel, flankiert von Poſtamen- 

ten mit Engelsköpfen, die Stifterinſhrift: 

Thoma Keſſelring der Zeit 

Vogt vnd Verwalter der Herr- 

ſhafft Weinſelden vnd Elsbet 

Mötteline ſein Eheli<he Hauns- 

Frow -- 1598 

Am untern Rand die Signatur € H. Erhaltung qut. 

Scheibe von 1601. Höhe 34 cm, Breite 21 cm. Das von kanel- 

lierten Säulen gebildete Gehäuſe ſ<ließt oben mit einer gebrohenen 

blauen Volute ab, in deren Mitte ein bis an den oberen Scheibenrand 

reihendes Medaillon mit einem Engelskopf angebracht iſt. In den 

Zwidelbildern iſt re<hts die Anbetung der hl. drei Könige in traditionel- 
ler Weiſe dargeſtellt, links die Verkündigung Mariä. Unter der Mitte 

der Volute eine Tafel mit der Inſchrift: 

Gott erkens 

in gFnaden 

Von ihr gehen Draperien aus, die den farbloſen, mit Arabesken ver= 

zierten Hintergrund hinter den Helmkleinodien, Keſſelring und Rabe, 

beleben und teilen. Der Wappenſ<ild links zeigt einen grünen Drei=
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berg und auf rot einen ſc<warzen Keſſelring. Ein ſol<her erſcheint, in 

umgekehrter Stellung, au als Helmzier. Das Wappen der Frau ſtimmt 

in Zeicnung und Farbe genau mit demjenigen der Scheibe von 1598 

überein. Unten auf breiter, bis zum Rand reicgender Rollwerktafel die 

Stifterinſchrift: 

Thoma Keſſelring der zeit Vogt vnd 

Verwalter der Herrſc<hafft Weinfelden. 

Elßbet Mötteline ſein Eelice Hausfraw: 1601 

Nicht ſigniert. Abgeſehen von einigen Sprüngen qut erhalten. 

Das Wappen der Frau Elsbet Mötteli, das auf beiden Scheiben 

genau gleich iſt, gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlaß. Über 

die Mötteli |. R. Durrer, Die Familie von Rappenſtein gen. Mötteli 

(Geſ<ic<htsfreund Bd. 48 und 49). Danach handelt es ſich um eine 

Nachkommin eines „unechten“ Mötteli, vielleiht des Joſef Mötteli, 
Pfarrers zu Märwil, Turbenthal und Sclatt, geſtorben 1599. 

Die auffallende Verſchiedenheit des Keſſelring-Wappens auf 

den beiden Scheiben veranlaßte mich, Herrn Dr G. Büeler, Konſerva- 

tor des Thurgauiſchen HiſtoriſMen Muſeums, um Auskunft zu bitten 

über anderweitig vorhandene Keſſelring-Wappen. In freundlicher 

Weiſe teilte er mir mit, daß von Thomas Keſſelring zwei Siegel aus 

den Jahren 1574 und 1587 vorhanden find, die beide einen Keſſelring 

über Dreiberg im Wappen und als Helmzier aufweiſen, wie die Scheibe 

von 1601. Ferner exiſtieren zwei Siegel vom Sohn Kilian Keſſelring 

aus den Jahren 1626 und 1645, beide mit dem ſteigenden Löwen mit 

einem Keſſelring in den Pranken, wie auf der Scheibe von 1598. 

Die BVermutung, ſowohl von Herrn HDr Büeler als meine eigene, 

daß das Wappen auf der Scheibe von 1598 nachträglich geflikt und daß 
dabei das bekanntere Wappen von Kilian Keſſelring eingeſekzt worden 

ſei, wurde durd) beſondere Unterſuc<hung von Herrn Dr. K. Frei, Vize- 
direktor des Shweizeriſchen Landesmuſeums, beſtätigt. 

Über den Scdeibenſtifter Thomas Keſſelring (1539--1610, Ober= 
vogt zu Liebenfels, Altenklingen und Weinfelden) Näheres beizubringen 

iſt nimt der Zwed> dieſes Aufſaßes. 
Hingegen dürfte es am Plaße ſein, hier auc<h no< die dritte, ſ<on 

früher bekannte Thurgauerſ<eibe, die Allianzbauernſ<heibe Häberlin- 

Shobinger, aus der Werkſtatt des Konſtanzer Glasmalers Conrad 

Hareiſen im Bilde zu zeigen.* Sie befand ſic<h in der Sammlung des 

4 Eine Abbildung findet ſich auch in dem eingangs erwähnten Auffatßz von Hans 

Nott (S. 83, Abb, 3).



63 

Fürſten von Öttingen-Wallerſtein zu Maihingen, die im Jahre 1814 

durch den Winterthurer Jakob Rieter zuſammengekauft worden war.* 

Beim Verkauf dieſer Sammlung während der Inflationszeit kam die 

Sceibe durc Vermittlung von Herrn Prof. Dr. Paul Ganz in Baſel 

in den Beſit von Herrn Apotheker Hermann Haffter in Weinfelden. 

Ihm verdanke ih die Photographie und die gütige Erlaubnis zur 

Veröffentlichung (ſ. Abbildung 3). 

Wenn aud) die Geſamtkompoſition eine andere iſt, da es ſich hier 

um eite fogenannte Bauernſc<eibe mit bildlicher Darſtellung des 

Stifterehepaares handelt, ſo iſt do< eine Verwandtſc<haft unverkennbar. 

Charakteriſtiſd) ſind namentlic< die Schrifttafel zwiſc;en Oberbild und 

Hauptbild, hier mit dem Spruch 

Leid, ſ<hweig vnd meid 

und die davon ausgehenden Draperien. Aber au< die Rollwerktafel 

mit der Stifterinſchrift: 

Hanns Häberling vnd Bar 

bara Shobingerin ſein Eheliche 

hausfrow. 1598 - 

und die Signatur CH am untern Rand der Tafel ſtimmen mit den 

Keſſelring-Scheiben überein. 

Der Vollſtändigkeit halber ſei (naM Hans Rott a. a. O. S. 83) 

aud) nod) die vierte bis jetzt bekannte, ſignierte Arbeit des Konſtanzer 

Meiſters C H erwähnt, die ſiH im Germaniſchen Muſeum zu Nürn- 

5 K. Bvoeſch, Über eine Schweizerreifſe des Winterthurer Malers Jakob Rieter. 

Cin Beitrag zur Geſchichte der ſchweizeriſchen Gla8gemälde (Anzeiger für ſchweizeriſche 

Altertumskunde 1934, S. 39, Verzeichnis S, 47, Nr. 8). Die Berichte Nieters enthalten 

viel Intereſſantes über damals noch vorhandene Glasgemälde in Weinfelden, Märſtetten, 

Dießenhofen und Wängi. 

s Hans Häberling dürfte in Zuſammenhang ſtehen mit der Familie Häberlin im 

benachbarten Mauren, die in dven Pfarrbüchern von Berg bisweilen ebenfalls Häberling 

genannt wird. Aus der Maurener Familie ſtammt bekanntlicl) Bundesrat Heinz Häberlin. 

Hans Häberling, der in dven Urfunden auch Häberlin und Aeborli heißt, hatte zuſammen 

mit Klemenz Burkhart von den Gerichtsherren von Weinfelven, den Gebrüdern von 

Gemmingen, das Wildenmannsgut in Rothenhaufen zu Lehen, verlor es aber durch 

Richterſpruch im Jahr 1606 (Wälli, Herrichaft Weinfelden, S. 100). Er kommt in den 

Kirchbüchern von Weinfelden und Berg nicht vor; dagegen laſſen ſfich weibliche Ver- 

wandte in Weinfelden bis 1620 verfolgen. Frau Barbara Schobingerin war Leibeigene 
der Dompropſtei Konſtanz; ſie muß 1605 oder zu Anfang des folgenden Jahres kinderlos 

geſtorben ſein, denn der Amtmann der Dompropſtei in Wigoltingen verzeichnet in ſeiner 

Jahresrechnung von Vartholomei 1605 bis Bartholomei 1606, daß Hans Häberlin für 

Barbara Schobingerin ſelig 19 Gulden Laß bezahlt habe (Amſtein, Geſchichte von Wigol- 

tingen, S. 251). --- Gef. Mitteilung von Dr E. Leiſi, Frauenfeld.
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berg befindet, eine Stiftung des Konſtanzers Chriſtian Reyſer aus dem 

Jahr 1599.7 

Der Konſtanzer Glasmaler Conrad Hareiſen, der um 1600 auch im 

benachbarten Thurgau ſeinen Kundenkreis hatte, zeichnet ſich durd) 

ſaubere Arbeiten aus. Hans Rott rühmt an ihnen „die leuchtenden 

taren Gläſer und die große Helligkeit der Shmelzfarben“. Dieſe 

Eigenſ<Haften ermöglichen es vielleicht, ihm bei näherer Unterſuchung 
gelegentliq noc<h weitere Thurgauerſcheiben zuzuweiſen. 

? In der Sammlung von Noſtell Church befindet ſicl) als Nr. 60 (Anzeiger für ſchweiz. 

Altertumsfunde 1937, S. 18) eine Scheibe, geſtiftet von „Peter Labhart Meßger vn 

Burger zue Koſtantz 16. . .“. Die Jahreszahl iſt leider nicht ganz le3bar. Die gute, aller- 

dings ſtarf verblaßte Zeichnung des Oberbildes und des Hauptbildes (Jeſus im See- 

ſturm) und die Art der Kompoſition würden eine Zuweiſung an Conrad Hareiſen durchaus 

zulaſſen.
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Abb.1. Keſſelring-Mötteli-Scheibe von 1601 

Sammlung Noſtell Church Nr. 444
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Abb, 2. Keoſſelring-Mötteli-Scheibe von 1598 

Thurgauiſches Hiſtoriſches Muſeum. Aus Sammlung Vincent
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Abb. 3. Häberlin-Schobinger-Scheibe von 1598 

Privatbeſiz Weinfelven. Aus Sammlung Maihingen





QLuellen zur Urgeſchichte des Thurgaus 
8. Fortſetzung 

Von Karl Keller:Tarnuzzer 

Jüngere Steinzeit 

Baſadingen 

Auf der thurgauiſ<en Seite des Kohlfirſt, in nähſter Nähe der 

HohHwadht, liegt längs der thurgauiſc<-zürHeriſMen Grenze eine 

zutagetretende Nagelfluhbank, unter der ſic< ein ganzes Syſtem kleiner 

und kleinſter Höhlen verzweigt (TA. 47, 115 mm v.[., 119 mm v. u.). 

Dieſe Höhlen waren ſ<on lange bekannt, und es verlautet, daß ſie 

bereits zweimal das Ziel von Bodenunterſuchungen geweſen ſeien, 

ohne daß dieſe aber irgendwel<he Erfolge gezeitigt hätten. Ein ni<t mehr 

zugeſhütteter Sondiergraben zeugt auc<h jetzt no< von dieſer Tätigkeit 

früherer Forſcher. =- In den letßten Jahren hat der junge Zürcher 

Geologe E. Stauber, Zürich, dieſen Höhlen, deren Öffnung bei 

Beginn der Arbeiten kaum viel größer waren als Fuchslöcher, neuer- 

dings ſeine Aufmerkſamkeit zugewandt. 

Stauber hat vor allem die Höhlentraufe unterſu<t, drang dann 

aber aud) in das Höhleninnere ein, das jeßt bedeutend leihter zugäng- 

li< iſt als zuvor. Es brauchte die geſ<hickten Augen Staubers, um im 

vorhandenen Auffüllmaterial die geringen winzigen menſc<lihen 

Überreſte aufzufinden, die er uns mit ſeinem Tagebuch für das Thur- 

gauiſ;e Muſeum übergab. Es handelt ſih um Feuerſteine, zum 

größten Teil wie übli< lauter Splitter. Das meiſte lag direkt unter 

der Höhlentraufe. Eine ſ<hlankfe Feuerſteinpfeilſpiße mit eingezo- 

gener Baſis von ſehr einfa<er Bearbeitung fand er im Höhleninnern. 

Auffallend iſt eine prachtvoll gearbeitete Feuerſteinnadel vom 

ſogenannten Dikenbännlitypus. Ähnlihe, aber ni<t genau gleiche 

Nadeln ſind von der Inſel Werd in Tauſenden von Exemplaren be- 

kannt. Neuerdings hat au<h der eifrige Sekundarſchüler Karl Herzog 

im Pfahlbau von Ermatingen ſolHe feſtgeſtellt. Richtige Di>enbännli- 

ſpißen hat au< im Jahr 1935 Herr Dr Sulzberger vom Muſeum zu 

Allerheiligen in Schaffhauſen in der ſteinzeitlihen Siedlung vom 

5
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Fiſ<Herhölzli bei Neuhauſen (27. JIB. SGU., 19355, 25) aufgefunden. 

Ferner liegen nod) einige bearbeitete Feuerſteine vor, deren Bedeutung 

aber nicht klar iſt. 

Dieſe verhältnismäßig wenigen Funde ſind von großer Bedeutung 

für die Siedlungsgeſchic<hte des Thurgaus. Sie weiſen meiſtens eine 

große Verwandtſchaft mit den geometriſchen Feuerſteinwerkzeugen des 

Meſolithikums auf; einwandfrei jungſteinzeitlich ſind aber die Pfeil- 

ſpiße und die Di&enbännliſpitße, die beide ſehr früh in die Jungſteinzeit 

eingeſetßt werden dürfen. Mit allem Vorbehalt glauben wir annehmen 

zu dürfen, daß wir eine Beſiedlung vor uns haben, die im Ende des 

Meſolithikums beginnt und bis in die frühe Jungſteinzeit hinein 

dauert. Da die bisherigen Funde dürftig ſind, iſt anzunehmen, daß die 

eigentlicen Wohnungen auf dem Plateau über den Höhlen zu ſuchen 

ſind, um ſo mehr, als die Grabungen keine eigentliche Feuerſtelle 

erbracht haben. Wir hoffen, daß ſpätere Unterſuchungen dieſe nachweiſen 

werden, und daß dann ein bedeutend größeres Fundinventar die genaue 

Zeitſtellung erweiſen wird. 

Literatur: Thurg. Ztg. 2. V. 1936. 27. JIB. SGU., 1935, 23. 

Ermatingen 

Der Sekundarſcchüler Karl Herzog meldet uns als Neufunde aus 

dem Pfahlbau Ermatingen eine Pfeilſpiße mit eingezogener und eine 

mit gerader Baſis, das Fragment eines Steinhammers, ein Rehte>- 

beil, einen Hobel- und einen Klingenſc<aber, ſowie einen feinen Bohrer. 

Herzog hat die verdankenswerte Aufgabe übernommen, die in 

Ermatinger Privatbeſiß befindlihen Pfahlbaufunde zu inven- 

tariſieren, um ſie ſo der Forſ<ung beſſer zugänglich zu machen. Er hat 

dieſe Arbeit au< ſ<on ziemlic< gefördert. 

Kreuzlingen 

Durd< Herrn Emil Rutishauſer, beim Seminar, Kreuzlingen, 

erhielt das Thurgauiſc<;e Muſeum ein kleines Kupferbeil, das ihm 

von einem Arbeiter zugeſtellt wurde. Es foll vor einigen Jahren beim 

Neubau der Straße auf der Straßenſeite gegenüber der Kapelle von 

Bernraingefunden worden ſein (TA. 60, 158 mmv. l., 10,5 mmv. o.). 

Wir übergaben das Stü> Herrn Dr Philippe, dem Vorſteher des 

Kantonalen Laboratoriums in Frauenfeld, zur Unterſuchung, der uns 

darüber folgenden Bericht erſtattete:
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„Sie überbrachten uns am 6. März 1936 ein ſteinzeitliches Kupfer- 

beil mit dem Wunſ<, daß wir dieſes auf ſeine Zuſammenſeßung unter- 

ſuchen, für wel<he Unterſuhung ſelbſtverſtändliH< nur das Kernſtü> in 

Frage kommen konnte, nicht aber die mit grüner Patina überzogene 

äußere Sh<icht. Wir haben das in Frage ſtehende Beil dur< einen 

Fachmann auf maſc<hinellem Weg auf der einen Seite vorſichtig an 

drei Stellen anbohren laſſen, um eine geringe, aber für die Unterſuchung 

wenigſtens ausreichende Menge von Material zu gewinnen. Insgeſamt 

wurde eine Materialmenge von zirka ein Gramm aus dem Beil heraus- 

gebohrt. Die Bohrſpäne wurden ſorgfältig ſortiert, und für die Unter- 

ſuchung wurden nur ſolHe verwendet, an denen keine OberfläcHenteile 

zu erkennen waren. =- Die Unterſuchung hat ergeben, daß der Kern 

dieſes Beiles zu 98,4 % aus Kupfer beſteht. Ein ſehr kleiner Teil 

davon iſt offenbar in Form von Kupferoxyd vorhanden, da beim 

Glühen im Waſſerſtoffſtrom eine Abnahme von 0,6 % feſtgeſtellt 
werden konnte. Man kann alſo ſagen, daß rund 98 % auf reines Kupfer 
entfallen (eine Kontrollbeſtimmung ergab 97,8 %). Blei, Zinn, Zink 

und Phosphorſäure ſind in nac<weisbaren Mengen nicht vorhanden. 

Die fehlenden zirka 2 % dürſten auf Verunreinigungen entfallen, zu 

deren genauerer Jdentifizierung und eventueller quantitativer Be- 

ſtimmung größere Mengen von Unterſu<hungsmaterial nötig ſein 

würden. -- Mit Ihrer Zuſtimmung werden wir die Borſtellen des 

Beiles zukitten und ihm dadur< nach Möglichkeit ſein früheres Aus- 

ſehen wieder geben.“ 

Aus dieſer Analyſe geht unzweifelhaft hervor, daß das Fundſtüc> 

mit Bronze nichts zu tun hat; ſeine Zugehörigkeit zur Jungſteinzeit 

iſt damit erfahrungsgemäß gegeben. Dies geht auM aus der Form des 

Beiles hervor, die vollſtändig einem ſehr fla<Hen, ſpizna>igen Ovalbeil 

aus Stein gleicht. 

Wir danken Herrn Emil Rutishauſer für die Rettung des wert= 

vollen Fundes und deſſen Übergabe an das Muſeum und Herrn 

Dr Philippe für die Analyſe. 

Literatur: 27. JB. SGU., 1935, 21. 

Pfyn 

Weſtlic<h von Pfyn liegen mehrere, von Oſten nac Weſten ſtreiHende, 

langgeſtredte, ſHmale Torfmoore, die namentlih während des Welt- 

kriegs ausgebeutet wurden. Vom Breitenloo war ſc<hon ſeit langem 

ein Pfahlbau bekannt, von dem mehrere Funde in das Thurgauiſche
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Muſeum kamen (Urg. des Thurgaus, 180 f.). Jm März 1936 teilte 

uns Rud. Rehberger mit, daß er bei neuen Torfgrabungen im nahen 

Hinterried, kaum 10 Minuten vom Pfahlbau Breitenloo entfernt, 

Scherben und ortsfremde Geſteine gefunden habe. Wir haben die 

Stelle (TA. 56, 165 mm v. l., 30 mm v. 11.) mit ihm zuſammen beſucht. 

Eine Kulturſc<icht konnten wir nicht feſtſtellen, hingegen fielen auch 

uns die Steine auf, die ni<t von Natur in den Torf hinein gelangt 

ſein können. Die Scherben, die dem Thurg. Muſeum einverleibt wur- 

den, gehören alle zum gleicen Geſchirr, das wir unter Vorbehalt, da 

es nicht vollſtändig refonſtrinert werden kann, der Micdzelsbergerkultur 

zuteilen möhten. Da der TorfſtiH, bei dem die Scherben zutage 

gefördert wurden, unter Waſſer liegt, iſt zu vermuten, daß aud) die 

zugehörige Kulturſ<hicht unter dem Waſſerſpiegel liegt. -- Der Umſtand, 

daß wir jeßt in Pfyn [o nahe beieinander zwei Pfahlbaujiedlungen 

kennen, läßt darauf ſc<hließen, daß im Thurgau noh an mandchen Orten, 

beſonders in kleinen Torfmooren, ſolHe Niederlaſſungen aufgefunden 
werden könnten. 

Literatur: Thurg. Ztg. 13. V. 1937. Thurg. Ztg. 3. V1. 1936. 

27. JIB. SGU,., 1935, 21. 

Scherzingen 

Bei einer Brunnengrabung beim S<hlößli Bottighofen im 

Februar 1937 ſtellten die Arbeiter folgenden Schichtenverlauf feſt: 

Zirka 1 m Humus und Lehm. 

Zirka 0,80 m Kies. 

Zirka 1 m blauer Lehm mit vielen kleinen Schneden. 

Zirka 0,30 m Kulturſchicht. 
Zirka 0,90 cm blauer Lehm mit vielen kleinen Schneden. 

Darunter Seekreide. 

Wir wurden durH Herrn Emil Rutishauſer, beim Seminar, 

Kreuzlingen, auf dieſe Beobachtungen aufmerkſam gemadht, konnten 

aber, da die Grube bereits mit Zementröhren ausgekleidet war, den 

Schi<htenverlauf nicht mehr ſelbſt kontrollieren, ſondern waren auf die 
Angaben der Arbeiter angewieſen. Im Aushub hingegen konnten wir 

das Material der verſchiedenen Schichten feſtſtellen. Die Kulturſhicht 

beſtand in erſter Linie aus dem ſogenannten fumier lacustre. Artefakte 

fanden wir darin niht, außer einer Randſ<Herbe, die der Michelsberger- 

fkultur anzugehören ſ<eint. NaH Ausſagen der Arbeiter fanden ſie von 

zirfa 2 m Tiefe an eine Menge von ſtehenden und liegenden Pfählen,
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und zwar zum Teil in ſehr ſtarker Häufung. Wir ſelbſt konnten im Aus- 

hub Weich- und Eichenholz feſtſtellen. 

Die Fundſtelle, TA. 51, 24 mm v.r., 19 mm v. u., liegt ungefähr 

in der Mitte der Halbinſel, an deren Spitze das S<hlößli Bottighofen 

ſteht. In der Bucht weſtwärts liegt der bekannte Pfahlbau Helebarden- 

Bottighofen, der der Michelsbergerkultur angehört, wie wir 

Thurg. Beitr., Heft 72, S. 94, ausführten. Die auf der Halbinſel 

aufgefundene Kulturſ<hi<t gehört unzweifelhaft ebenfalls einem 

Pfahlbau an und da dieſer au< in die Michelsbergerkultur einzureihen 

ſein dürfte, liegt die Vermutung nahe, daß es ſich in Wirklichkeit eben- 

falls um den Pfahlbau Helebarden handelt, der ſic< bis hierher 

zieht. Für die Entſtehung der Halbinſel bietet die neue Beobachtung 

willkommene Anhaltspunkte. Es ſtellt ſic heraus, daß zur Steinzeit 

eine Halbinſel an dieſer Stelle no< nicht beſtanden hat. Erſt in der 

Nachſteinzeit hat der Stichbach das Delta aufgeſhüttet, das die Pfahl- 

bauſtelle unter ſic) begrub. Eine Bewirtſc<aftung des Bodens hat wohl 

erſt in hiſtoriſcher Zeit eingeſeßt. Es iſt beabſichtigt, bei Gelegenheit 

eine größere Sondiergrabung vorzunehmen. 

Literatur: Thurg. Ztg. 13. 14. 1937. 

Weinfelden 

Herr F. Brüllmann, Lehrer in Weinfelden, zeigte uns den 

Scneidenteil eines Steinbeils aus Grünſtein, das öſtlich vom Thurberg 

im Haghol3 dur<h einen Shüler, Mario Saameli, gefunden wor- 

den iſt. Die Fundſtelle liegt an einer ähnlich wie der Thurberg aus 

dem Bergkörper hervorſpringenden Landzunge, die für eine Siedlung 

ſehr geeignet wäre. Wall- oder Grabenſpuren ſind hingegen nicht vor- 

handen. Das Fundſtü> lag oberflächliM in den Fußweg eingetreten. 

Die erhaltene Shneidenlänge beträgt 4,2 cm, die erhaltene Länge 

5 cm, die größte Di>e 3 cm. Die Seiten -- es handelt ſiH offenbar um 

ein nicht ſehr ſ<Harf ausgeprägtes Rechte>beil -- ſind gerauht. TA. 62, 

6 mm v. l., 24 mm v. o. Es iſt ſehr wohl möglich, daß ſich hier in nächſter 

Nähe des Thurbergs eine zweite Steinſiedlung befindet. Die Fund- 

ſtelle foll weiter beobahtet werden. F. Brüllmann ſelbſt vermutet, 

daß das Stü> in jüngſter Zeit vom Thurberg verſchleppt worden ſei. 

Literatur: 27. IB. SGU., 1935, 27.



Bronzezeit 

Kreuzlingen 

Im Dezember 1935 erfuhren wir durc< die Konſtanzer Preſſe, daß 

bei Bernrain eine wichtige Bronzezeitſiedlung entde>t worden ſei, 

Alfons Be, Lehrer in Konſtanz, der ſich emſig um die Urgeſchichte 

ſeiner engern Heimat bemüht, berichtete über langjährige Unterſuc<hun- 

gen, die von ihm auf dem Sh<loßbühl gemaht worden waren. Aus 

ſeinem Bericht mußte hervorgehen, daß es ſic) um Sondierungen han- 

delte, die meldungspflichtig geweſen wären und aus denen ein großes 

Fundmaterial reſultierte. Wir veranlaßten infolgedeſſen ein behörd- 

liches Einſhreiten, das nah vielem Hin und Her zur Folge hatte, daß 

Be> ſich entſ<huldigte und die Funde nach Frauenfeld auslieferte. Die 

Angelegenheit hatte dann noF ein unangenehmes Nacſpiel in der 

Preſſe und wurde beinahe zu einer hochpolitiſMen Sache, konnte dann 

aber ſc<ließlich do< ausgeglihen werden. Nachträglich meldete ſiH dann 

auc<“ no< der Direktor des Badiſ<en Landesmuſeums in der Sache 
und berichtete uns, daß Be>, der als Altertumspfleger für den Amts- 

bezirk Konſtanz amtet, verwarnt worden ſei, um ſo mehr, als ihm 
ſ<on Monate vor der Bekanntgabe der Funde in der Preſſe die Weiſung 

gegeben worden ſei, ſic mit den zuſtändigen thurgauiſc<en Amtsſtellen 

in Verbindung zu fetzen. Damit war der Fall für uns endgültig erledigt. 

Die Entde>ung Beds geht auf die Unterſuchungen Zeppelins 

und Surys auf dem S<hloßbühl zurük (Urg. d. Thurgaus, 170). 

Sury wollte unter der mittelalterlichen Fundſc<hiht ſteinzeitliche 

Scerben gefunden haben. Be& fand nun mit ſeinen Schülern im Hang 

des S<loßbühls ſolHe Scherben, beſonders häufig aber dann am 

Tobelhang des Plaßes, den er Bernrain-Oſt (TA. 60, 146 mm v.l., 

9 mm v. o.) nannte. Dieſer Plaß liegt gegenüber dem Schloßbühl, auf 

der andern Seite des Tobels gegen Bernrain hin. Be> ſetzte die Funde 

mit Reht nic<ht in die Jungſteinzeit, ſondern vielmehr in die ſpäte 

Bronzezeit. 
Im März 1936 unternahmen wir dann eine Sondierung auf dem 

Plateau von Bernrain-Oſt. Es ſtellte ſich dafür faſt die ganze Schüler- 

ſc<aft des Seminars Kreuzlingen mit Begeiſterung zur Verfügung. 

Ihnen geſellten ſic einige Heimatfreunde von Kreuzlingen bei. Die 
Situationzaufnahme machte Frau F. Knoll-Heit, St. Gallen. Dieſen 

Helfern allen ſei der herzliche Dank ausgeſprochen. =- Die Unterſu<hung 

ergab, daß auf Bernrain-Oſt von der ehemaligen Siedlung niht mehr 

viel übrig geblieben iſt. Das Fuchstobel iſt geologiſc verhältnismäßig
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jungen Datums und immer no<F in Bewegung begriffen. Es hat den 

Anſc<<hein, als ſei der größte Teil der ehemaligen Siedlung im Laufe 

der Jahrtauſende in das Tobel hinuntergerutſHt. Was übrig blieb, iſt 

nur nod ein ſc<maler Siedlungsſtreifen. Weiter als zwei Meter von 

der Tobelkante verſMwanden die Funde vollſtändig. Eine Kulturſchicht 

war nicht vorhanden; die Funde lagen alle ganz oberflächlich, höhſtens 

20 cm tief. Pfoſtenlöher, Grabenſpuren uſw. konnten nicht beobachtet 

werden. Nur eine unbedeutende Brandſ<hicht von wenig dm? Aus- 

dehnung wurde zirfa 2 m vom Tobelrand entfernt feſtgeſtellt. 

Die Sherben beſißen alle einen ſHwaHen Brand und waren 

infolgedeſſen gegen äußere Einwirkungen ſehr wenig widerſtands5- 

fähig. Daher wurden aud) meiſt nur kleine Scherben geſunden. Dieſe 

erlauben aber dennoF eine ziemlich genaue Datierung. Sehr häufig 

kommen die Teller und S<halen von koniſc<her Geſtalt und wagrecht 

abgeſtrihenem Rand vor. GelegentliH ſind ſie mit dem bekannten 

ſpätbronzezeitlihen Zikza>band oder mit ſchraffierten Dreie>en ver- 

ziert. Hie und da zeigen ſich Überreſte von großen Vorratsgefäßen, wie 

ſie ebenfalls der ſpäten Bronzezeit eigen ſind. Die Urnen mit dem 

breiten, gut abgeſezten Rand und mit den dreiekigen Einſtichver- 

zierungen auf der Sculter ſind ebenfalls ziemlich oft vertreten. Auch 

der verzierte aufgeſezte Wulſt kommt gelegentlic) vor und in einem 

Exemplar das Kreismotiv. Zu erwähnen ſind auc< die Henkel. Die 

wichtigſten Stüe ſind jezt im Thurg. Muſeum in Frauenfeld ausgeſtellt. 

Andere erwähnenswerte Funde außer Scherben liegen nicht vor. 

Der EntdeFung Be>s kommt für die Siedlungsgeſ<hi<hte des 

Thurgaus beſondere Bedeutung zu; iſt es do< die erſte bronzezeitliche 

Landſiedlung, die wir aus unſerem Kanton kennen. 

Literatur: Alemanniſc<es Volk, Beil. der „Bodenſee-Rundſ<au“, 

21. und 28. XII. 1935 mit mehreren Abbildungen. Konſt. Ztg. 21. X1]. 

1935. Thurg. Ztg. 21. XI11. 1935. Artikel der „Frena“, erſchienen an- 

fangs Febr. 1936 in vielen ShHweizer Zeitungen. Bodenſee-Rundſ<Hau 

11. I1. 1936. Thurg. Bolk5ztg. 13. Il. 1936. Bodenſee-Rundſ<au 14. I]. 

1936. St. Galler Tgbl. 17. II 1936. Thurg. Ztg. 21. IT1. 1936. N.3.Z. 

9. 1V. 1936. 27. IB. SGU., 1935, 31 f. 

Tägerwilen 

Im Frühjahr 1936 fand Landwirt Otto Egloff-Kym beim 

Haden von Rüben in einem Aer unterhalb des Dkenfiners, TA. 51, 

111 mmv.L., 67 mm v. 1., einen unverzierten, fleinen Spinnwirtel,
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der der ſpäten Bronze- oder frühen Eiſenzeit angehören dürfte. Jrgend- 

wel<he andere Funde, wie Holzkohle, Scherben uſw. konnte er nicht 

beobachten. Herr Egloff vermutet, daß das Objekt vor vielen Jahr- 

zehnten mit fremdem Erdmaterial an die Stelle gelangt fein könnte, 

was um ſo wahrſcheinlicher iſt, als der Fundort ſich für eine Siedlung 

kaum eignet. Eine Vermutung, von woher das Fremdmaterial gekom=- 

men ſein könnte, beſteht leider ni<ht. Der Spinnwirtel wurde vom Fin- 

der in verdankenswerter Weiſe dem Thurg. Muſeum überlaſſen. 

Literatur: Thurg. Ztg. 12. VUL 1936. 

Hallſtattzeit 

Hohentannen 

Wir verdanken der Aufmerkſamkeit von Herrn W. Seger, Lehrer, 

die Kenntnis von einem merkwürdigen Hallſtattgrab, das im Januar 

1937 auf dem ſogenannten Rebhügel bei Heldswil, TA. 74, 4 mm 

v. l., 12,5 mm v. o., von der Familie Huber zur „Blume“ entde>t 

wurde. Da wir den Fund in den Heimatkundl. Mitt. des Bodenſee- 

geſc<ichtsvereins vom 20. IV. 1937, 2 ff., mit JIlluſtrationen ausführlich 

veröffentli<t haben, genügt hier eine kurze Zuſammenfaſſung. Es han- 

delt ſic< ni<ht um den übliHen Grabhügel, ſondern um ein S<Hadt- 

grab, deſſen Shacht 2 auf 3,4 m mißt. Der Grabraum war durd) 

eine beſondere Maſſe im Boden, ſowie an den Wänden ausgeſtrichen 

und ebenſo na<h oben hin ſorgfältig verſ<loſſen. Dieſer Ausſtrichmaſſe 

iſt es zu verdanken, daß das Skelet ſehr gut erhalten war. Leider wurde 

es wie die Beigaben bei den Erdarbeiten die zur Auffindung des 

Grabes führten, beinahe völlig zerſtört. Die geretteten Beigaben be- 

ſtehen aus einer verhältnismäßig ſeltenen Form einer Schlangen- 

fibel, dem Reſt einer zweiten gleichartigen Fibel, einem kleinen Bronze- 

ſtiſt und zwei maſſiven Eiſenringen von 4,5 cm äußerem Durch- 

meſſer und einem bandartigen Eiſenring von 1,5 cm äußerem Durc<h- 

meſſer. Keramik war in dem Grab nicht vorhanden. 

Seit der oben erwähnten Publikation iſt noFg die Analyſe der 

merkwürdigen Ausſtrihmaſſe dur<h die Eidg. Materialprüfungsanſtalt 

bekannt geworden, die wir ergänzend im folgenden wiedergeben: 

Makroſkopiſc<es Ausſehen der Proben: 

Bruchſtüke einer gelbbräunlihen erdigen Kruſte, von größern 

Holzkohleſtüen dur<ſetzt und einſeitig mit einer zirka 5 mm diden 

gelblich-weißen, ſehr feinkörnigen, weichen Maſſe behaftet.
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A. Mikroſkopiſ<he Unterſuchung 

1. Gelbbraune Erdkruſte. Die mikroſkopiſche Unterſuhung dieſer 

Maſſe ergab, daß ſie zur HauptjacHe aus einem tro>kenen, ſandigen 

Lehmmaterial beſteht, das folgende Einzelbeſtandteile feſtſtellen läßt: 

viel kleine Kriſtallfragmente von Quarz, etwas Feldſpat, viel ſehr fein- 

körniges toniges Material, ſowie kleine Fragmente von Kalkſtein. 

Stellenweiſe ſind beſondere, ſehr dichte und feinkörnige Kalzium- 

karbonataggregate zu beobachten, die dur< Karbonatiſierung von 

gelöſtem Kalkhydrat entſtanden ſein müſſen. =- JIJn der Lehmmaſſe 

liegen einzelne kleinere und größere Bruchſtü>e von Holzkohle. 

2. Gelblich-weiße Sc<hi<t. Unter dem Mikroſkop erweiſt ſich 

dieſe Maſſe als ein ſehr feinkörniges, feinporöſes Aggregat von win- 

zigen Kalziumkarbonatkriſtällhen, vermiſc<t mit einzelnen, ſehr kleinen 

Kriſtallfragmenten von Quarz, ſeltener au< Feldſpat, ſowie viel 

tonigen Subſtanzen. =- Die Struktur dieſer Kalziumkarbonataggregate 

läßt auc<h hier erfennen, daß ſie durd) Karbonatiſierung von ſehr fein- 

körnigem oder gelöſtem Kalkhydrat entſtanden ſind. Die ganze Schicht 

ſtellt ſomit einen feinkörnigen, mit wenig ſehr feinem Lehmmaterial 

vermiſhten Kalkmörtel dar, der vollkommen karbonatiſiert iſt. 

Gipskriſtalle ſind mikroſkopiſM weder in Probe 1 no< Probe 2 feſtzu- 

ſtellen. 

B. Chemiſ<e Unterſu<hung 

Ein Teil der weißlihen Sc<hi<t und des Lehms wurden ſorgfältig 

von einander iſoliert, pulveriſiert und einer orientierenden Hemiſchen 

Analyſe unterzogen. Die Reſultate waren wie folgt: 

1. Lehm- 2. Weiße 
kruſte Sit 

%6 09 

Salzſäureunlösliche Anteile . . . . . . . . 30,60 68,26 

Tonerde, Aa; . 1,08 2,31 

Eiſenoxyd, FeO, . . . . . . SESSSESESESEN 0,60 1,07 

Kalziumoxyd, (W. . . - - - B3,00 11,34 

Magneſiumoxyd, IO . ..... .. 1,74 0,74 

Schwefelſäureanhydrid, O; . . . . . . .. 0,25 Spur 

Kohlendioxyd, C; . .. iii - 25,80 9,57 

Waſſer, H.,O+kohlige Beſtandteile . . . . . 5,35 4,26 

Alkalien, Na:O-+- K.O (Differenz von 100 %) . 1,58 2,45 

Total 100,00 100,00
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Zu dieſem Bericht ſ<hi>t uns der ſtellvertretende Direktor der 

Materialprüfungsanſtalt, Herr Dr P. Shläpfer, no<h folgende Er- 

läuterung: 

„Aus der mikroſkopiſchen und Hemiſhen Analyſe der Proben ergibt 

ſich einwandfrei, daß die Hauptmaſſe der Erdproben aus einem durd) 

Sandmaterial und Holzkohlefragmente verunreinigtem Lehm beſteht. 

In denſelben ſind außerdem Anteile der obern weißlihen Sict ein- 

gedrungen, die zur Hauptſache aus äußerſt feinkörnigem Kalzium- 

karbonat beſtehen, deſſen mikroſkopiſc<e Struktur erkennen läßt, daß 

es dur< Karbonatiſierung von Kalkhydrat entſtanden iſt. Die weiße 

Schicht beſteht ni<t, wie Sie vermutet haben, aus Gips, ſondern 

ebenfalls aus dieſem feinkörnigen Kalziumkarbonat, innig vermengt 

mit kleineren Mengen von ebenfalls ſehr feinkörnigem Lehmmaterial. 

Sie bildet zweifellos das Produkt einer aus gebranntem und gelöſchtem 

Kalk und offenſi<tlih mit Lehmausſ<lämmung verſetßzten Anſtrich- 

ſ<hic<t. Dieſes Grab ſcHheint demnach zuerſt mit einer plaſtiſchen Lehm- 

ſ<Hiht verſchloſſen und leßtere zwe>s beſſerer Konſervierung =- die 

Kalkſc<hicht verhindert das Eindringen von kohlenſäurehaltigem Waſſer 

-- Überſtricen zu ſein.“ 

Wir haben demnac<h unſere in den Mitt. des Bodenſeegeſchichts- 

vereins wiedergegebene Anſicht, daß das Grab von einer gipsartigen 

Maſſe verſchloſſen war, zu berichtigen; es handelt ſich vielmehr um eine 

Art Kalkmörtel. Ein derartiges Abſchließen eines Hallſtattgrabes wurde 

bisher unſeres Wiſſens nirgends beobachtet. Eigenartig und für die 

Hallſtattzeit befremdend iſt auF, daß es ſi<) um ein Sc<had<tgrab 

handelt und daß ihm jede Keramikbeigabe fehlte. 

Wir ſind Herrn W. Seger für die ſorgfältige Beobahtung an Ort 

und Stelle und die Berichterſtattung, der Familie Huber für die un- 

entgeltlihe Überlaſſung der Fundſtü>e an das Thurg. Muſeum und 

der Eidg. Materialprüfungsanſtalt für die gewiſſenhafte und aufſc<luß- 

reiHe Analyſe zu großem Dank verpflichtet. 

Literatur : Heimatkundl. Mitt.des Bodenſeegeſ<ichtsvereins, 1. Jahr- 

gang Nr. 1, 20. IV. 1937, 2 ff. Thurg. Ztg. 23. 1. 1937. 

Latönezeit 

Aadorf 

Das Skelet des in Thurg. Beitr., Heft 72, 97 f., beſ<riebenen 
Grabes wurde von Herrn Prof.Dr O. Sh<Hlaginhaufen vom Anthro=



75 

pologiſc<en JInſtitut der Univerſität Zürich unterſuc<ht. Wir verdanken 

dem Unterſuc<her die folgende Berichterſtattung auf das beſte: 
„Die menſ<liHen Knochenreſte aus dem Früh-Latene-Grab vom 

Tobela>er, Aadorf, umfaſſen die Fragmente eines Schädels und 

einiger Halswirbel. Der Schädel wurde im Anthropologiſchen Inſtitut 

der Univerſität Zürich zuſammengeſetzt. Doh ſetzte die poſthume Ver- 

bildung der Rekonſtruktion große Hinderniſſe entgegen, weshalb in der 

linken Hinterhauptsregion eine große Lüce klafft und an verſchiedenen 

Stellen des Sdjädels, ſo an der Baſis und in der Kieferregion, ſtarke 
Aſymmetrien beſtehen. Dieſe Verhältniſſe erſ<weren die kraniome- 

triſMe Arbeit und beeinträchtigen die Exaktheit eines Teils der Ergeb- 

niſſe. =- Der Schädel ſtammt von einem adulten JIndividuum, 

wohl weiblihen Geſ<ledhts. An krankhaften Merkmalen ſind nur 

Stellungsanomalien des E&zahns und des hintern Prämolaren im 

rehten Oberkiefer und Caries an drei Zähnen zu nennen. -- Na den 

abſoluten Maßen erweiſt ſic< der Schädel als ein Objekt von höhſtens 

mittlerer Größe (Sqhädelmodulus 153.3). Jm Umriß der Sceitel- 

anſicht zeigt das Objekt Ähnlichkeit mit dem Pfahlbautypus von S<hliz. 

In der Seitenanſicht ſieht man die Stirn mit geringer Neigung auſf- 

ſteigen und in die fla<gewölbte Scheitelkurve umbiegen, weld) letßtere 

in das mäßig ausgeladene Hinterhaupt übergeht. Nac<h den metriſchen 

Unterſuchungen erweiſt ſich der Schädel als kurzköpfig (brac<hycran 

82.7). Seine Höhe iſt relativ zur Länge mittelgroß (orthocran 74.3), 

relativ zur Breite eher niedrig (tapeinocran 89.9). Jm Sagittalen 

Fronto-Parietal-JIndex kommt zum Ausdruck, daß der Stirnbogen den 

Sceitelbogen an Länge übertrifft. =- Wenn die Form des Geſicht- 

ſkeletes als ſehr breit und niedrig feſtgeſtellt wurde, ſo hängt dies wohl 

zu einem großen Teil mit dem ungünſtigen Erhaltungszuſtand zu- 

fammen; in Wirklichkeit dürfte das Geficht etwa mittlere Proportionen 

beſeſſen haben, denn au< der Orbital-Jndex (78.0) und der Naſal- 
Index (50.0) ſind dur<g mittlere Zahlen vertreten, die eine leichte 

Neigung zur niedrigen Form anzeigen. Dur< eine ſehr kurze Geſtalt 

iſt der Gaumen ausgezeichnet, deſſen Meſſungen Hyperbrachyuranie 

(131.0) und Brachyſtaphylinie (107.9) andeuten. Von Intereſſe ſind 

die Profilverhältniſſe des Geſichts. Jhre metriſme Behandlung zeigt, 

daß der Ganzprofilwinfel meſo- bis orthognath (85*) und der Naſale 

Profilwinkel hyperothognath (942) iſt, der Alveoläre Geſichtswinkel 

aber an der Grenze zwiſc<hen Hyperprognathie und Prognathie ſteht 

(69*). Wenn vielleiHt au< ein Teil dieſer ſtarken Vorkiefrigkeit der 

Alveolar-Partie auf Erhaltungszuſtand und Rekonſtruktion zurüc-
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zuführen iſt, ſo kann ſie wohl do<h nicht ganz auf dieſe Weiſe erklärt 

werden. Das Jndiwwiduum, dem der Schädel angehörte, beſaß offenbar 

im Leben ſ<on eine ziemli<? markante alveoläre Prognathie. 

-- Am Unterkiefer fällt der ſtark nac abwärts ausgezogene Winkel 

auf. Das Kinn iſt gut entwidelt.“ 

Ermatingen 

Im Frühjahr 1936 teilte uns Herr Gemeindeammann Müllerxr- 

Sauter mit, daß ihm vor einigen Jahren beim Bau ſeines Hauſes 

Abb. 1. Latenegrab Ermatingen. /, Gr. 

im ſogenannten Apolli (urſprüngli Napolli - Napoleon), TA. 50, 

78 mm v.r., 121 mm v.u., die Arbeiter, die den Keller aushuben, 

eine bronzene Kette und einen Armring gebracht hätten, die in der 

Erde zum Vorſc<ein gekommen ſeien. Es handelt ſic< unzweifelhaft 

um ein Grab, das bei den Erdarbeiten zerftört wurde, und es iſt anzu- 

nehmen, daß andere Beigaben nicht beahtet wurden und zugrunde 

gingen. Erhalten ſind die Trümmer einer bronzenen Kette (Abb. 1), 

die zum Teil ſo ineinander verbaden ſind, daß es niht mehr gelang, 

ſie auseinander zu löſen. Ein Teil der Kette, darunter ein ſolhHer mit
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einem BVerſ<hlußhaken, konnte auseinandergerollt werden. Von der 

Kette ſind im ganzen drei inopfartiqge Enden, von denen eines in der 

Figur abgebildet iſt, vorhanden. Sie entſpricht ungefähr der Kette, 

die Viollier in Les sepultures, Paris 1916, auf Taf. 29, 1, abbildet 

und Latene 11 zuteilt. Der Armring (Abb. 1) iſt ein Spiralarmring 

mit ſc<mäler werdenden Enden, die durc<h drei Kerben verziert ſind. 

Er hat einen Dur<meſſer von 7,8 cm. Wir weiſen das Grab dem Ende 

von Latene 1 oder dem Beginn von Latene I1 zu. Die Funde wurden 

dem Heimatmuſeum Ste>born üÜberlaſſen. =- Wir danken Herrn Ge- 

meindeammann Müller für die Überweiſung des Fundes und Herrn 

Prof. Aerni, Frauenfeld, für die Herſtellung der Zeichnung. 

Literatur: Thurg. Ztg. 27. IV. 1936. 27. IB. SGU., 1935, 41. 

Römiſc<<e Zeit 

Im März 1937 fand man in der Mitte des Gartens von Heinrih 

Dubs im Bergli in zirka 60 cm Tiefe ein ſtarkes Steinbett. Es iſt mög- 

lic<, daß es ſich um ein Stü> der Straße Pfyn-Arbon handelt, 

vielleiht aber auc<h um das Pflaſter eines längſt abgegangenen Hofes. 

Die Mitteilung dieſer Beobachtung wurde uns von Herrn Sekundar- 

lehrer Keller, Konſervator im Muſeum Arbon, gemacht. 

Baſadingen 

In dem im Abſhnitt „Jüngere Steinzeit“ erwähnten Höhlenſyſtem 

auf dem Kohlfirſt, TA. 47, 115 mmv.1. ,119 mm . u., hat E. Stau- 

ber auc< eine Tonſcherbe und zwei Glasſ<erben gefunden, die römiſch 

zu ſein ſcheinen. 

Ermatingen 

Einer Meldung von Herrn F. Plüer, Landwirt in Triboltingen, 

verdanken wir die Kenntnis eines neuen römiſc<en Brandgrabes. 

Dieſes liegt in den ſogenannten Hofwieſen, nahe ſeinem Hauſe 

unterhalb der Landſtraße, beinahe in der Ebene, die dem See vorge- 

lagert iſt. TA. 51, 32 mm v. l., 89 mm v. u. Beim Abtragen von Erde 

fand Plüer eine in den Boden eingetiefte, mit ſ<warzer, fettiger, 

beinahe ni<t bearbeitbarer, mit Holzkohle gemiſhter Erde gefüllte 

Grube. In ihr ſte>te viel rohe und feine Keramik, darunter au<h wenig 

verzierte Sigillata und einige Glasſtüke. Ein Teil der Keramik iſt ver- 

brannt, und auc< ein Glasſtü> wies Shmelzſpuren von Brand auf.
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Der ganze Inhalt war zerſc<lagen. Zuſammenſetzen ließ ſi< nur ein 

verbrannter, unverzierter Sigillatateller (Abb. 2, 1) und ein roher 

Becher (Abb. 2, 2). Es handelt ſich unzweifelhaft um ein Brandgrab, 

das kaum vor das zweite Jahrhundert anzuſetzen iſt. Der Fund iſt um 

ſo wichtiger, als römiſce Spuren am Unterſee zwiſchen den bedeuten- 

Abb. 2. Brandgrab Ermatingen. 2/, Gr. 

den römiſ<en Orten Eſ<henz und Konſtanz bisher merkwürdigerweiſe 

verhältnismäßig ſehr ſelten ſind. Der Fund eines Grabes dürſte auf 

eine nahe Siedlung ſch<ließen laſſen. =- Wir danken Herrn Plüer für 

die Meldung und für die Grabarbeit in unſerem Beiſein und Herrn 

Prof. Aerni, Frauenfeld, für die beigegebene Abbildung. 

Literatur: Thurg. Ztg. 4. X11. 1936. 

Frauenfeld 

Bei der Tieſferlegung der Abwaſſerleitung aus den Moosä>ern 

über den Polygon na<F der Thur zeigte uns Herr Werner Hollen- 

ſtein-Tenger einen ſchönen Querſchnitt dur< die Römerſtraße 

(Urg. des Thurg. 243). TA. 58, 120 mm v. l., 70 mm v, o. Die Unterlage 
der Straße beſteht aus Kies mit groben Bollen, während der Hauptteil 

aus feinem Kies aufgeſchüttet iſt. Die Oberfläche beſißt eine Breite von 

3,8 m, die Baſis eine ſol<he von 5,6 m. -- Bei dieſer Gelegenheit 

berihtete uns Herr Hollenſtein, er könne ſfich aus feiner Jugendzeit 

nod) gut daran erinnern, daß in der Murg, ungefähr 50 m oberhalb des 

Einlaufs des Altermattſ<men Kanals, TA. 58, 82 mm v. r., 99 mm v. o., 

alte, kohlgeſ<mwärzte Balken im Waſſer geſtanden hätten, die man ſür 

die Überreſte der ehemaligen römiſ<en Brüde hielt. Auf dieſe 

Stelle weiſen auc<h die ältern Forſc<her bereits hin, ohne daß man ſie 

ſeither wieder aufgefunden hätte.
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Kreuzlingen 

Unter den in den Thurg. Beitr., Heft 72, S. 94, gemeldeten Michels5- 

bergerſ<erben des Pfahlbaus Helebarden befand ſich au< eine 

römiſc<e Scherbe. Es handelt ſic<) um ein ſ<warzglänzendes Stü>, 

das mit der Drehſ<eibe gearbeitet iſt und auf der Sculter Rillen, 

ſowie auf der Wandung eine große Zahl kleiner aufgeſezter Warzen 

beſißt. Das Stü> ſc<eint darauf hinzudeuten, daß am nahen Ufer 

irgendwo eine römiſc<e Fundſtelle verborgen iſt. 

Pfyn 

1. Die Herren Lehrer Diebold und Rud. Rehberger bemühen 

ſi< unentwegt, 3. T. mit Hilfe der Schüler, den Geheimniſſen der 

Südmauer des Kaſtells im Städtli auf die Spur zu kommen. 

Dieſe ſc<heint in zwei Fluc<hten vorhanden zu ſein. Die innere Flucht 

wurde nördli< vom katholiſc<en Pfarrhaus und ebenſo im Bereich 

der Lehrergärten aufgefunden. Namentlich die Anlage in den Lehrer- 
gärten erwed>t uns nun aber Zweifel daran, daß dieſe innere Flucht 

Überhaupt römiſd) ſei. Wir fragen uns tatſächlich, ob wir hier nicht eine 

Mauer vor uns haben, die im Zuſammenhang mit dem mittelalterlichen 

S<hloß Pfyn ſtand und ſomit gar nichts mit dem römiſchen 

Kaſtell zu tun hat. =- Beim Bau des neuen Kirc<turms im Herbſt 

1937 beobachtete Rehberger aud) die Fundamente der Kirche. 

Er glaubt dieſe unbedingt für römiſch anſpre<hen zu können. Leider 

war es uns aus Geſundheitsrüdkſichten niht möglich, dieſe Mauerfunda- 

mente ſelbſt anzuſehen. 

Literatur: Thurg. Ztg. 4. XIL. 1936. 28. 1IX. 1937. 
2. Von der römiſchen Villa im Heerenziegler (Urg. des Thurgaus, 

252) wurde bisher vermutet, daß ſie bis auf die Fundamente durd) die 

Bea&erung und frühere Rebarbeiten völlig zerſtört ſei. Ließ ſchon die 

Auffindung eines römiſhen Ziegelofens im Jahr 1935 (Thurg. Beitr. 

Heft 72, 100 ff.) Zweifel an dieſer Meinung aufkommen, ſo hat nun 

ein neuer Fund, der uns von Herrn Landwirt Zeller gemeldet und 

von uns beſihtigt wurde, dieſe vollends zerſtört. Herr Zeller ſtieß in 

ſeinem Aker längs des Höhenwegs auf eine ſehr gut erhaltene, ſolid 

gebaute römiſc<e Mauer mit einer Türſ<welle. Es wäre wirk- 

lic< wünſchenswert, daß dieſer römiſche Gutshof gründlich unterſucht 

werden könnte. 

Literatur: Thurg. Ztg. 28. I1. 1936.
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Frühes Mittelalter 

Aadorf 

Über die Entde&ung und Ausgrabung eines alamanniſc<hen Gräber- 

feldes in der Sonnenhalde im Herbſt 1936 wird ein Originalbericht 

vorausſichtlich im Heft 75 der Thurg. Beitr. erſ<heinen. 

Literatur: Thurg. Ztg. 7. X1. und 12. XI11. 1936. „Für den Sonn- 

tag“, Beil. zum Winterth. Tgbl. 31. X1U1U. 1936. 

Arbon 

Na< einer Mitteilung von Herrn Sekundarlehrer Keller, Kon- 

ſervator am Ortsmuſeum Arbon, wurde am 26. Mai 1936 bei Kanali- 

ſationzarbeiten in der Nähe des 1891 aufgede&ten frühmittelalterliHen 

Gräberfeldes im Bergli (Urg. d. Thurgaus 264), in 1,10 m Tiefe 

auf der Grenze zwiſc<en Humus- und Sandſchicht ein einzelner Shädel 

gefunden. Er lag 1,8 m vom Haus Nr. 15 entfernt an der Römerſtraße. 

Biſc<hofszell 

Bei Waſſergrabungen im Untern Ghögg beim Thurbad, TA. 74, 

9 mm v. l., 53 mm v. u., wurde in 4 m Tiefe eine eiſerne Lanzen- 

ſpiße mit ſHmalen Flügeln (Br. bloß 2,2 cm) und einem NietloH an 

der Dülle gefunden und dem Muſeum in Biſchofszell überreicht. Der 

Präſident der Ortsmuſeumskommiſſion Biſ<Hofszell, Herr A. Tſ<udy, 

ſandte uns das Objekt zur Bequtachtung ein. Es läßt ſich nic<ht mit 

abſoluter Sicherheit datieren, gehört aber vermutlic dem frühen Mit- 

telalter an. Es iſt auffällig, daß die Gegend um Biſc<hofszell bisher no<F 

nie frühmittelalterliche Funde ergeben hat. 

Literatur: 27. JIB. SGU., 1935, 67. 

Tägerwilen 

In der Urg. des Thurgaus S. 279 meldeten wir, daß in den Sieb- 

zigerjahren auf der Sc<hanz vermutlih frühmittelalterlihe Gräber 

gefunden worden ſeien. Landwirt Otto Egloff-Kym berichtet uns 

nun, daß zirka 1898 beim Graben der Waſſerleitung längs des obern 

Randes der Landſtraße, TA. 51, 107,5 mm v. l., 62 mm v. 11., viele 

Eiſenſachen gefunden worden ſeien, die allmähli< verloren gingen. 

Der Fundplaß heißt Leebern und liegt nur wenige Meter von der 

Fundſtelle von 1898 entfernt, ſo daß daran gedahHt werden darf, daſß
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es ſich auc<h diesmal wieder um einen Grabfund handelt, der aus dem 

gleichen Gräberfeld wie die Funde der Siebzigerjahre ſtammt. Herr 

Egloff berichtet, ſein Bater habe immer behauptet, daß hier ein Fried- 

hof geweſen ſei. 

Literatur: Thurg. Ztq. 12. VI 1936. 

Unbeſtimmte Zeit. Verſchiedenes 

Birwinken 

Der in den Thurg. Beitr., Heft 72, 95 f., gemeldete Hügel wurde mit 

Hilfe der Gemeindebehörden und des Herrn Dr Brugger unterſucht. 

Es zeigte ſich unter einer wenig tiefen Humusſ<i<ht eine gelbe Lehm- 

ſ<i<t und darunter eine S<hiht bläulichen Lehms, der ſtark mit Kies 

gemengt war. Dies iſt genau die gleihe S<i<htenfolge, die auch 

anderwärts im Gebiet der Gemeinde feſtgeſtellt worden iſt. Es ſteht 

außer Zweifel, daß der Hügel eine natürliche Bildung iſt. Wir 

danken den Herren Vorſteher Keller und H. Wittwer. 

Triboltingen 

1. Am Weſtausgang des Dorfes, dicht oberhalb der Landſtraße 

(TA. 51, 12 mm vp.l., 94 mm v. 1u.) wurde beim Abgraben der Erde 

hinter einer Stelle, wo früher ein Haus geſtanden hat, in 2 m und mehr 

Tiefe eine wagrehte Kulturſ<i<t ohne Beifunde feſtgeſtellt. In 

dieſer Scicht konnte der Berichterſtatter noF eine ſa>artige Ver- 

tiefung feſtſtellen, die aus beſonders fetter, ſ<warzer Erde beſtand. 

Unter der Kulturſ<mi<t fand ſic< ein von Oſt nac< Weſt gerichtetes 

Grab ohne Beigaben, das einem ungefähr 40--50jährigen Menſchen 

angehörte. Es iſt möglich, daß die Kulturſchicht einem mittelalterlichen 

Hofraum oder ähnlichem entſtammt. Wir verdanken die Kenntnis der 

Stelle Herrn Lehrer Ribi in Triboltingen. 

2. Herr Lehrer Jakob Ribi in Triboltingen überwies dem neuen 

Heimatmuſeum in Ste>kborn die Scherben eines großen, rekonſtruier- 

baren Lavezſteintopfes, die in der Nonnenwies im Mödösli 

oberhalb Triboltingen bei Drainagearbeiten gefunden wurden (TA. 

51, 22 mm v. l., 51 mm v. u.). In nächſter Nähe der Fundſtelle finden 

ſich die Reſte eines ehemals künſtlich angelegten Weihers. Der Name 

Nonnenwies in Verbindung mit dieſem Weiher läßt die Vermutung 

auffommen, daß in dieſer Gegend im Mittelalter einſt von Konſtanz 

aus ein Gebäude erſtellt wurde, das vielleiht landwirtſ<aftlichen 

6
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Zwetden, vielleicht aber au<) Nonnen zur Erholung diente. Das Lavez- 

ſteingefäß kann ſehr wohl römiſc ſein. Da aber ſolHe Gefäße auc< im 
Mittelalter und ſogar no ſpäter im Gebrauch ſtanden, iſt es möglich, 

daß unſer Fund zu dem erwähnten mittelalterlihen Gebäude gehört. 

Literatur: Thura. Ztg. 11. 111. 1937 und 18. 111, 1937. 

Wuppenau 

In der Kiesgrube, die ſich in der großen Kurve an der Straße 

nac<h Hoſenru> befindet, wurde beim Abde&en des Humus im Januar 

1937 ein nur teilweiſe erhaltener menſ<licher Schädel geſunden. Die 

Arbeiter vermuten, daß das Skelet von Nordoſt nac<) Südweſt orien- 

tiert war. Beigaben wurden keine beobachtet, ſo daß eine Datierung 

des Fundes unmöglich iſt. TA. 73, 48 mm v.1., 81 mm v. u. Die Be- 

nachrichtigung erfolgte durF4 Herrn Dr Finkbeiner in Zuzwil. --- 

Nachträglich kamen an der gleichen Stelle noF mehrere äußerſt ſFHlecht 

erhaltene Skelete zum Vorſc<hein, die in unſerem Auftrag von Herrn 

Lehrer Sager in Hoſenru> freigelegt werden ſollten. Entgegen den 

erhaltenen Weiſungen wurde in deſſen Abweſenheit alles völlig zer- 

ſtört, ſo daß wir ein Einſhreiten durF; die Behörden veranlaſſen 

mußten. Leider konnte damit der angerichtete Shaden ni<ht mehr gut-= 

gemad<t werden, hingegen iſt zu hoffen, daß ähnlichem Vorgehen für die 

Zukunft vorgebeugt iſt. 

Literatur: Thurg. Ztg. 29. 1. 1937. 

Wagenhauſen 

Aufmerkſam gema<Ht durHg Herrn Bloeſ<, Landwirt im Hof, 

beſuhten wir mit dieſem zuſammen die ſogenannten Rütenen, wo 

die Äker überſät ſind mit Ziegelſtü>ken. Da wir darunter keine fanden, 
die typiſch ſind für die römiſ<e Zeit, hingegen eine größere Zahl von 

grünen Ofenka<Helbruchſtüd>en, iſt zu vermuten, daß hier im ſpäten 
Mittelalter oder in der frühern Neuzeit ein Gebäude geſtanden hat. 

TU. 48, 102 mm v. x., 106 mm v. u.



Kleine Mitteilungen 

1. Ein Urkundenfund 

bDr Johannes Meyer bemerkt in ſeiner ergebnisreichen Arbeit über 

die Burgen und ältern Schlöſſer am Unterſee (Thurg. Beiträge 31, 

S. 116): „Ju Mannenbach müſſen am Ende des Mittelalters gelehrte 

Leute gewohnt haben, Doktoren wer weiß von welc<her Fakultät, ver- 

mutlid) der mediziniſchen. In einem Zinsurbar des Dorfes, das nach 

dem Jahr 1372 niedergeſchrieben worden iſt, heißt es: Jtem doctor 

Ariſtotelis erben gend ein viertel kernen von ihrem wingarten uſw.“ 

Was es aber mit dieſem Namensvetter des großen Philoſophen von 

Stagira für eine Bewandtnis hatte, brachte der eifrige thurgauiſche 

Geſchid<htsforſ<her nicht heraus, nicht einmal ſein Jahrhundert vermochte 

er zu beſtimmen. 

Heute wiſſen wir Beſcheid. Dr Ariſtoteles Löwenbe>, Doktor der Rechte 

und biſchöflicher Advokat in Straßburg, hatte zu Ende des 15. Jahr- 

hunderts Güter in Mannenbach. Dieſe Aufklärung hat uns ein intereſ- 

ſanter Fund in Konſtanz gebrac<t. Als dort der Malermeiſter Hugo 

Graf, Gerichtsgaſſe 7, an ſeinem Haus einen kleinen Umbau vornehmen 

wollte, ſtieß er in der Mauer auf eine unerwartete troFene Höhlung, 

in der ſich 27 Urkunden befanden. Sie gewähren keine weltbewegenden 

Aufſchlüſſe; immerhin werfen ſie Licht auf ein kleines Stü> Mittel- 

alter. Wie nämlich Herr Stadtar<ivar Dr. Binder in Konſtanz feſt- 

geſtellt hat, betreffen ſie faſt alle einen Prozeß, der zwiſchen Bewohnern 

von Konſtanz und Mannenbach geſpielt hat. Frau Veronika Bacherin 

in Konſtanz wollte eine Schuld ihres Mannes an ſeinen Bruder 

Konrad Bacher in Mannenbach und an Dr Ariſtoteles Löwenbe> nicht 

anerfennen. Es kam zu einem Re<htshandel, und da der Spruch des 

reihenauiſchen Ammanns in Mannenbach nicht befriedigte, ſo wurde 

die Sache 1489 an das königliche Kammergericht gezogen, endete aber 

ſ<Hließlicn mit einem „Ustrag“ (Bergleich). Darauf überſandte der 

Gerichtsſhreiber Jerg Hutk alle Akten der Veronika Bacherin. Aus 

unbekannten Gründen wurden ſie dann in dem oben erwähnten Haus, 

das damals „zum goldenen Tor“ hieß und vom Münſterpfarrer be- 

wohnt war, eingemauert und vergeſſen. Nunmehr liegen ſie im Stadt- 

arc<iv (Weſſenberghaus), und Herr Dr. Binder hat in der Deutſchen
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Bodenſeezeitung vom 30. April 1937 einen kurzen Bericht über den 

Fund gebracht. 

Es wäre eine ganz hübſhe Aufgabe für einen Geſchichtsfreund, 

dieſen Rohſtoff einmal dur<zuarbeiten, und vielleiht in einem kleinen 

Vortrag zuſammenzufaſſen, was von dem verſchollenen Rechtsſtreit 

für uns nod) wiſſenswert iſt. E. Leiſi. 

2. Der Name „Salenſtein“ 

Bekanntlic) iſt es nicht klar, woher das ke>e Shloß am Unterſee 

und das benahbarte Dorf ihren Namen haben. Mit Mons salutis hat 

ein kühner Worterklärer einſt den Namen latiniſiert, womit er von der 

richtigen Bedeutung freilich ebenſo weit entfernt war, wie jene Forſcher, 

die in JIſelisSberg nach einem Iſistempel geſucht haben, wie uns Pupi- 

kofer berichtet. In Wirklichkeit hieß nämli<h Jſelisberg urſprünglich nur 

Berg, und die Erweiterung des Namens erhielt es, als zu Ende des 

15. Jahrhunderts alle dort wohnenden Bauern Jſeli hießen. Eine ſ<hon 

etwas wahrſ<einlichere Erklärung bringt Salenſtein in Zuſammenhang 

mit der Sahlweide, mittelho<hdeutſ< sSalhe, lateiniſch salix, franzöſiſch 

Saule, was viermal das felbe Wort iſt. Läge nur die Form „Salenſtein“ 

vor, ſo könnte die Deutung ſtimmen. Nun haben wir aber auc die 

Formen Salo-, Salu-, Salwen- und Salunſtein, von denen ſic) höch- 

ſtens die lete mit der Sahle in Beziehung bringen ließe. Die Burg 

und das Dorf werden in den Pergamenten des 13. und 14. Jahrhunderts, 

ſoweit ſie das thurgauiſc<e Urkundenbu<h ſ<Hon enthält, etwa hundert- 

mal erwähnt; dabei kommen folgende Formen vor: 

Saloſtein: 1204. 1284. 

Saluſtein: 1221. 1260. 1271. 1272. 1273. 1275. 1276. 1277. 1290. 

1294. 1297. 1304. 

Salunſtein: 1252. 1255. 1258. 1259. 1260, 1265. 1267. 1268. 1269. 

1270. 1272. 1273. 1279. 1280. 1282. 1283. 1294. 1297. 1300. 1321. 

1323. 1324. 

Salwenſtein: 1248. 1260. 1280. 

Saulenſtein: 1257. 

Salenſtein: 1294. 1300. 1345. 1347. 1350. 

Salaſtein: in den drei Lehenbüchern des Abts Eberhard von der 

Reichenau, geſchrieben etwa 1390. 

Die Zuſammenſtellung mit salhe geht alſo nicht an, da der erſte 

Beſtandteil des Namens nach dem 1 einen Laut 0, u oder w haben ſollte. 
Dieſer Forderung entſpricht aber ein bisher ni<t beahtetes Wort, das
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altho<deutſc<; Salo, mittelho<deutſ< 8al, Genitiv Salwes, heißt und 

nichts anderes iſt als das franzöſiſche 8ale. Es bedeutet nicht nur 

„ihmußig“, ſondern au< ohne Geringſc<häßung die entſprechende Farbe 

„trübe, dunkel“. Wir hätten dann in „Saloſtein“ die urſprüngliche 

altho<deutſ<e und in „Salwenſtein“ die lautgere<te mittelho<hdeutſche 

Form. „Saluſtein“ wäre eine Abſchleifung der Urform und „Salun- 

ſtein“ ein Übergang ins Mittelho<deutſche. „Saulenſtein“, das in einer 
Sh<haffhauſer Urkunde auftritt, iſt augenſ<einlic) eine Verſchreibung; 

denn Konrad von S., von dem dort die Rede iſt, wird an andern 

Stellen von Salwenſtein oder von Salunſtein genannt. Bekanntlich 

hinkt die Shreibung immer hinter der Ausſprache her, und obgleich 

die Form „Salunſtein“ no< weit ins 14. Jahrhundert hineinreicht, iſt 

anzunehmen, daß ſc<on vor 1300 „Salenſtein“ geſpro<en wurde. Der 

Ausfall von w nach 1 entſpric<t einem bekannten Entwilungs5geſeß 

des Mittelho<deutſ<en; ſo wird valwer zu fahler, des melwes zu des 

Mehles, gelwer in der Mundart zu geler (gelber). Im Lauf des 14. Jahr- 

hunderts verlor ſi< dann auc das n am Sc<hluß des Beſtimmungs- 

wortes, ſo daß die Lehenbücher des Abtes Eberhard durc<gängig 

„Salaſtein“ bieten. 

Salenſtein bedeutet alſo: (bei dem) dunklen Stein, und damit wird 

der Sandſteinfels gemeint ſein, auf dem das S<hloß ſteht. JIndeſſen 

ſind bekanntlich im allgemeinen die Dörfer älter als die Burgen in ihrer 

Nachbarſc<aft, und es iſt beſtimmt anzunehmen, daß auf der fruc<htbaren 

Hochfläche, die jezt das Dorf Salenſtein trägt, ſH<on vor der Burgenzeit 

ein Weiler geſtanden hat. Dann wird eben das Dorf zuerſt geheißen 

haben „bei dem dunklen Stein“, und der Ritter, der die Burg gründete, 

übernahm für ſie den ſ<on vorhandenen Namen. E. Leiſi.



Friedrich Schaltegger 

27. Juni 1851 bis 23. September 1937 

Als ein anſehnlicher, no<h in hohem Alter rüſtiger Mann, dem ſein 

ſtattliher weißer Bart das Ausſehen eines Boten aus längſt ver- 

gangener Zeit gab, ſo ſteht FriedriH Scaltegger vvr unſerm geiſtigen 

Auge. Er war ausgeſtattet mit hervorragenden Kenntniſſen in der 

thurgauiſ;en Geſchichte, namentlic in einigen Sondergebieten, die 

vor ihm no<h niemand bearbeitet hatte. Man weiß, daß die Geſchichts- 

forſ<hung oft denjenigen, der mit ihr in Berührung kommt, völlig in 

ihren Bann zieht, jo daß er fortan mit einer wahren Leidenſchaft an 

den alten Pergamenten ſitt, auc<) wenn kein klingender Lohn dabei 

zu holen iſt. Dieſem Zauber war Scaltegger verfallen, und ſein er- 

ſtaunlicher Fleiß kann den Jüngern zum Vorbild dienen. Im übrigen 

bhatte er einen eigenwilligen Kopf; der Verkehr mit ihm war oft nicht 

leiht, was ſeine Familie, ſeine Vorgeſezten und ſeine ſonſtige Um- 

gebung zur Genüge erfuhren. 

Wie der Name Bißegger von Bißegg, ſo wird Schaltegger von 

Shaltegg abzuleiten ſein. Wo aber ein ſolher Hof- oder Flurname, 

der eine ſteile Wegbiegung bezeichnet, wo man den Wagen „ſc<alten“ 

(ſtoßen) muß, vorfommt oder früher vorkfam, vermögen wir nicht zu 

ſagen. Vermutlich wird er nicht weit von Bißegg zu ſuchen ſein, wo die 

Scaltegger Bürger ſind. Als älteſter bekannter Vorfahr erſ<heint dort 

1671 ein Jo<c<em Scaltegger. Das Geſc<lehHt zeichnet ſih aus durch 

runde Köpfe mit ſHhwarzem Haar; wenn Friedrich blond war und lang- 

köpfig, ſo hatte er daran ein Erbſtü> von ſeiner Mutter, einer Württem- 

bergerin. Sein Bater Ulrich (1818--1901), ein Wehrliſ<üler, betätigte 

ſich als Taubſtummenlehrer in Riehen und als Hausvater an Anſtalten 

in Biel und Bubikon; dann wurde er Primarlehrer in Alterswilen, 

wo er vierzig Jahre lang wirkte. Als betagter Mann 3og er 1894 nach 

Bra>kenheim (Württemberg), um dort als Gemeinſchaftspfleger und 

Reiſeprediger zu wirken. In den Jugenderinnerungen ſeines Sohnes 

nimmt ein Vetter des Vaters einen bedeutenden Plaß ein, der originelle 

Pfarrer Jakob Shaltegger, welher 1850 bis 1858 in Alterswilen und 

hernach bis 1880 in Leutmerken tätig war. Deſſen Sohn Emanuel 
(1857---1909) iſt der bekannte Bildnis- und Landſchaftsmaler.



Friedric) Schaltegger 

an ſeinem achtzigſten Geburtstag
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Friedrim Sc<haltegger verbrachte alſo ſeine Knabenjahre in Alters- 

wilen, bis er 1866 in die Kantonsſ<ule Frauenfeld eintrat. Na be- 

ſtandener Reifeprüfung ſtudierte er Geſc<hichte, Philoſophie und Theo- 
logie in Baſel und Tübingen. Die philoſophiſ<e Prüfung legte er im 

Frühjahr 1873 in Baſel und die theologiſc<e im Herbſt 1874 vor der 

Konkordatsprüfungsbehörde in Zürich ab. Es folgte ein Vierteljahr- 

hundert Kir<hendienſt, zuerſt im appenzelliſc;en Wald bis Herbſt 1879, 

dann in Safien bis Herbſt 1888, endlich in Berlingen am Unterſee bis 

November 1901. Ein körperli<es Gebre<hen (Shwerhörigkeit) nötigte 

ihn endlid) zu dem ſ<Hweren Entſ<luß, das Pfarramt aufzugeben und 

ſiH mit 50 Jahren als Haupt einer zahlreihen Familie nac einem 

neuen Beruf umzuſehen. 

Scaltegger ging na< Frauenfeld und wurde Hiſtoriker; damit be- 

gann ſein zweiter Lebensberuf, in dem wir ihn kennen gelernt haben. 

Er hat Anerkennenswertes darin geleiſtet. Zunähſt waren es mehr 

Gelegenheitsarbeiten, die ihm zufielen. Im Auftrag des Schweize- 

riſc<;en Juriſtenvereins ſammelte er die thurgauiſc<en Offnungen und 

ſchrieb ſie ab, wobei ihm der gelehrte Geſchihtsforſ<er Johannes Meyer 

an die Hand ging. Dann erhielt er von mehreren Familien den Auftrag, 

ihren Stammbaum feſtzuſtellen. Er beſorgte das für die Geſhlehter 

Brugger von Berlingen, Kappeler und Wüeſt von Frauenfeld, Merkle 

und Ammann von Ermatingen. Die letßte der genannten Arbeiten war 

für die große Geſhichte der Familie Ammann von Brugg in Zürich 

beſtimmt. Ein ſehr dankfen5wertes Beginnen war ſodann die Ordnung 

der Bürgerar<ive von Arbon, Biſchofszell, Ermatingen und Frauen- 

feld, von denen Schaltegger gleic) au<h Regeſten für das Staat5ard<iv 

anlegte, was ihm ſpäter bei der Weiterführung des Thurgauiſchen 

Urkundenbucs ſehr zuſtatten kam. Nachdem das Sc<hloß Arenenberg 

in den Beſiß des Kantons Thurgau übergegangen war, nahm Scalt- 

egger im Auftrag des Finanzdepartements den Beſtand an Hausrat, 

Kunſtſachen und Büchern in den von der Kaiſerin Eugenie geſchenkten 

Gebäuden auf und verfaßte au< einen brau<baren Führer für das 

napoleoniſMe Muſeum. Von 1908 an ordnete er ſodann im Auftrage 

des Regierungsrates das thurgauiſc<e Staatzar<hiv; dazwiſchen fiel 

eine rechtsgeſ<Hichtlihe Unterſucmung über die Fiſ<Herei im Bodenſee, 

die Regierungsrat Wild von ihm gewünſ<t hatte. NaH dem Tode 

von Dr. Johannes Meyer (8. Dezember 1911) wurde Schaltegger deſſen 

Nachfolger als Kantonsbibliothekar und Kantonszar<ivar; bald darauf 

ſiedelte die Bibliothek in das jetzige, gut eingerihtete Gebäude an der 
Promenade über.
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Kaum war Shaltegger durd) ſeinen zweiten Beruf wieder zu einer 

ſihern Stellung im Leben gelangt, ſo ging er an die Arbeit, für die 

ihm jetzt die Geſhihtsfreunde ganz beſonders danken, an die Fort- 

führung des Thurgauiſ<en Urkundenbuchs. Dieſes Quellenwerk war 

von Dr Johannes Meyer ſchon in den ahtziger Jahren begonnen und 

bis zum Jahr 1246 geführt worden; dann blieb es liegen, und nicht 

einmal der angefangene Band wurde fertig. Wiederholt hatte ein 

befannter Hiſtoriker der Hohſhule Freiburg, Profeſſor A. Büchi, im 

Thurgauiſc<en HiſtoriſMen Verein auf eine Fortſezung gedrungen und 

verlangt, daß die Schäße des Staatsar<ivs der Öffentlichkeit zugänglich 

gemadht würden. Im Jahr 1912 ging ſein Wunſc< endlic< in Erfüllung. 

Der Berein beſhloß, die Arbeit dem neuen Ar<hwar Saltegger zu 

übertragen, und die Regierung gewährte den nötigen Kredit für den 

Druk des Werkes. Für ſeine Tätigkeit beanſpruchte der Bearbeiter 

keine Entſc<ädigung; dagegen erhielt er vom Regierungsrat die Er- 

laubnis, die Urkunden während der Bureauzeit abzuſc<hreiben, ſoweit 

er nicht dur< das Bibliothekariat in Anſprucß genommen war. Zunächſt 

mußte freilich no<& die Bücherei aus ihrem frühern Raum im Re- 

gierungsgebäude na< dem neuen Sitz gebra<t und alles eingerichtet 

werden. Als es aber auf der Bibliothek Ruhe gab, da begann ein 

unabläſſiges freudiges ShHaffen für das Urkundenbuch auf dem Bureau 

Shalteggers. Unzählige Male habe ih den alten Mann an ſeiner 

wadeligen Schreibmaſchine ſien ſehen, vertieft in irgendein Perga- 

ment. Selbſt am Sonntag pilgerte er oft zur Promenade, um ſich da 

für ein paar Stunden ſtillen Entde>erfreuden hinzugeben. Die Urkunden 

der alten Kloſterarc<hive wurden aus ihren Schacteln hervorgeholt, 

entziffert, abgeſhrieben, erklärt; die Siegel wurden mit Kenneraugen 

geprüft und beſchrieben; die gewonnenen Texte wanderten in die 

Druderei. Jahr für Jahr erſchien nun ein Heft thurgauiſc<e Urkunden 

im Drud, immer ſo viel, wie der Kredit erlaubte. Der Verfaſſer dieſes 

Nachrufs, als Philologe, las jeweilen einen Probeabzug der lateiniſc<en 

und deutſ<en Texte und legte zuſammen mit Dr. Herdi die Regiſter an; 

dadurc< erlangte er einen Einblik in das Vorgehen bei der Veröffent- 

lihung der Dokumente und lernte Schalteggers Feuereifer kennen. 

Der 2. Band erhielt endlic< ſein Schlußheft und ſeine Namensver- 

zeichniſſe; es folgte der ſhlanke erſte und der gewichtige dritte Band, 

und auc< den vierten bearbeitete Shaltegger no< bis zum Ende des 

dritten Heftes. Seine Arbeit erntete in den Kreiſen der Hiſtoriker 

mande ſ<Höne Anerkennung, 3. B. in Beſprehungen von Prof. A. Büchi 

und von Dr H. Baier, Direktor des Generallandesar<hivs in Karlsruhe.
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Mit dem Thurgauiſchen Hiſtoriſc;en Verein, dem er ſic ſchon 1890 

angeſ<loſſen hatte, war Schaltegger naturgemäß eng verbunden, und 

er gehörte zu ſeinen tätigſten Mitgliedern. Wiederholt hielt er an ſeinen 

Jahresverſammlungen BVorträge aus den Gebieten, die er gerade 

bearbeitete. Oft wuchſen ſic) dieſe nachträglich zu gediegenen wiſſen- 

ſ<haftlichen Unterſuchungen aus, die dann in den „Beiträgen“ des 

Vereins gedru>t wurden. Für fünf Jahre ſtellte er die in den „Bei«- 

trägen“ erſ<einende Thurgauer Chronikf zuſammen (1908---1912). 

Sc<hon vorher, an der Jahresverſammlung in Ermatingen von 1906, 

war er in den Vorſtand gewählt worden, und von 1921 bis 1925 hatte 

er das Amt des Vizepräſidenten inne. Beſonders nüßlich machte er 

ſich) als kritiſcher Beurteiler der eingegangenen geſc<hichtlichen Arbeiten. 

Bei ihrer Annahme oder Ablehnung ſprac<ß er ein gewichtiges Wort 

mit, das immer gehört wurde. Im Laufe der Jahre hatte ſic) Sc<alt- 

egger anſehnliche Kenntniſſe in ſeinem neuen Beruf erworben, nicht nur 

in Urkundenlehre und Handſchriftenkunde, ſondern auch in Kultur- und 

Nehtsgeſichte des Mittelalters. Das verſchaffte ihm Anſehen in einem 

weitern Kreiſe, ſo daß ihn der große Verein für Geſhichte des Boden- 

ſees in ſeinen leitenden Ausſ<uß und in die Redaktionskommiſſion 

wählte. Cinige Jahre hindur< begegqnen wir deshalb auc< in den 

Scriften des Bodenſeevereins Aufſäßen von Scaltegger. 

Do) das Alter rü>te heran, und ſchließlich bra<hte das Jahr 1925 

den Rücdtritt von den verſchiedenen Ämtern. Zum tiefen Bedauern 

aller ſeiner Bekannten, die ſeine große Arbeitsleiſtung zu ſchäßen 

wußten, hatte ſich Schaltegger einen Fehler in der Amtsführung auf 

der Bibliothek zuſchulden kommen laſſen. Er machte ihn zwar wieder 

gut, und niemand hatte Shaden davon. Allein ſein Rücktritt wurde 

dadurd) beſhleunigt und getrübt; der raſtloſe Arbeiter mußte auf die 

Ehrungen verzichten, die ſein Fleiß bei dieſer Gelegenheit verdient 

hätte. Er 30g ſic< als Penſionär der Pflegeanſtalt Littenheid in den 

hintern Thurgau zurück, wo er eine freundliche Aufnahme fand und 

das Anſehen genoß, das ſeinem reichen theologiſc<en und hiſtoriſchen 

Wiſſen und ſeinem frühern arbeitsreichen Leben gebührte. Solange 

ſeine Augen es vertrugen, beteiligte er ſic weiter an der Herausgabe 

der thurgauiſ<en Urkunden, die nun Dr Leiſi bearbeitete. Er beſuchte 

zum Beiſpiel das Frauenkloſter Magdenau, um dort auf den Thurgau 

bezügli<e Pergamente abzuſ<hreiben. Endlich aber gebot das Shwin- 

den des Augenlichts allen ſolHen Beſtrebungen Halt. Zum letztenmal 

ſahen wir Schaltegger an der Burgenfahrt des HiſtoriſMen Vereins im 

Sommer 1937. Als der Herbſt kam, legte ſi< der Greis zum Sterben
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nieder. In ſeinem kleinen Grabgeleite befand ſic) au< der Präſident 

des HiſtoriſMen Vereins; er hatte einen Kranz mitgebracht als be- 

ſHeidenes Sinnbild für den großen Dank, den die Geſchichtsfreunde 

dem Hingeſc<iedenen ſ<hulden. Denn mit der Herausgabe der Urkunden 

hat Schaltegger ſeinem Heimatkanton einen weſentlihen Dienſt ge- 

leiſtet, und der einzige Lohn dafür iſt die Freude geweſen, die er an 

dieſem Lebenswerk empfinden durfte. 

Arbeiten von Friedrih S<haltegger 

1. Vorträge, gehalten an Jahresverſammlungen des HiſtoriſMen Vereins 

Ermatingen, 15. Juli 1901. Der ſogenannte Tempel in Berlingen. 

Frauenfeld, 9. Oktober 1905. Zur baulichen Entwi>lung der Stadt Frauenfeld. 

Münſterlingen, 24. Oktober 1912. Rü>bli> auf die Geſchichte von Münſterlingen. 

Biſchofszell, 27. Oktober 1913. Die Frauenfelder Chronik des J. H. Kappeler. 

Arbon, 13. Oktober 1919. Sinn und Bedeutung der Wappen im allgemeinen 

und des thurgauiſm<en Wappens im beſondern. 

Sulgen, 2. Oktober 1922. Geſchichte der Gemeinde Eſchikofen. 

Ste>born, 13. Oktober 1924. Entſtehung des Turmhofs und der Stadt Ste>born. 

2. Abhandlungen 

Zur Geſchichte der Stadt Frauenfeld, insbeſondere ihrer baulicen Entwilung. 

Thurgauiſcche Beiträge 46 (1906), 37 Seiten. 

Führer dur< die hiſtoriſmMen Sammlungen des Napoleon-Muſeums Arenenberg. 

Frauenfeld 1907. 

Das Rebwerk im Thurgau. Th.B. 48 (1908), 76 S. 

Thurgauer Chronik für die Jahre 1908---1912. Th.B. 49--53. 

Die PrivatfiſHereirxehte im Bodenſee und Rhein, ihr Urſprung und Umfang. 

Frauenfeld 1909. 

Die Hoheitsgrenzen und die Fiſc<hereigerehtigkeiten im Konſtanzer Trichter. 

Frauenfeld 1909. 

Nachruf auf Dr J. Meyer. Scriften des Bodenſeegeſhichtsvereins 41 (1912). 

Johann Heinri<h Kappelers Chronik von Frauenfeld. Th.B. 53 (1913), 63 S. 

Nachruf auf Dr F. A. Forel. Schriften des Bodenſeegeſchi<tsvereins 42 (1913). 

Die beiden älteſten Thurbrückenbriefe. Ebenda 44 (1915). 

Am Hofe einer Exkönigin. Aus dem Tagebuch einer Ehrendame der Königin 

Hortenſe. Ebenda 45--48 (1916--1919). 

Thurgauiſc<es Urkundenbu<ß, Bände I1, 5, 111, I und IV, 1--3. Frauenfeld 

1917 bis 1926. 

Artikel im Hiſtoriſc<-Biographiſchen Lexikon der Shweiz. Alle Stichwörter für 

den Thurgau von AFermann bis Füllemann, mit Ausnahme von Biſchofszell, 

Bürglen und Freiherren von Bußnang. Neuenburg 1920--1925. 

Zur Geſchichte der Fiſc<Herei im Bodenſee. Th.B. 60 (1921), 33 S.
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Offnung der Kelnhöfe Mettendorf, Luſtdorf und Heſchikoven. Th.B. 61 (1924), 

9S. 

Offnung der drei Höfe Mettendorf, Luſtdorf und Häſchikon. Th.B. 61 (1924), 11 S. 

Geſ<hichte des Turms zu SteFborn. Th.B. 62 (1925), 105 S. 

Geſhichte der Familie Merkle in Ermatingen. Manuſkript. 

Herkunft des Thurgauer Wappens. Th.B. 64/65 (1928), 9 S. 

3. Zeitungsartikel 

Thurgauiſche Weinbauſtatiſtik für die Jahre 1909 /10, im Oſtſ<weizeriſchen Land 
wirt 1911. 

Zwei Pfarrwahlen im Thurgau vor hundert Jahren. Sonntagsblatt der Thurg. 

Zeitung 1913, S. 70. 

Die Herkunft des Thurgauer Wappens. Thurg. Ztg. 1924, Nr. 70. 

Das Stadtwappen von Biſchofszell. Biſchofszeller Ztg. 1924. 

Das Zunfthaus der Kaufleute im Thurgau. Thurg. Ztg. 1926, Nr. 299. 

Ernſt Leiſi



Thurgauer Chronik 1936 
(Die Zahlen bedeuten das Monats5datum) 

Januar 

1. Vergabungen im Jahr 1936: Kir<hliche Zwec>e 25 490 Fr., Schulzwecke 

und Jugendfürſorge 33 001 Fr., Fürſorge für Kranke und Gebrechliche 83 239 Fr., 

Armenunterſtüßzung 25 850 Fr., gemeinnüßzige Inſtitutionen und BWereine 

20 582 Fr., Hilfs- und Unterſtüßungskaſſen 30 775 Fr., zuſammen 218 938 Fr. 

--“ 9. In Kreuzlingen ſtirbt im Alter von 63 Jahren Dr Albert Leutenegger. 

Er war zunächſt Sekundarlehrer in Schönholzerswilen, dann nahm er ſeine 

Studien wieder auf und wurde Lehrer für Geographie und Geſchichte 

am Lehrerſeminar in Kreuzlingen; von 1926--1935 war er Regierungsrat. Mit 

einem klaren Verſtand und einem wunderbaren Gedächtnis ausgeſtattet, hat er 

beſonders in der Geſchichtsforſc<ung Großes geleiſtet. Er war der beſte Kenner 

der Geſchichte des Kantons Thurgau. Von 1923 bis zu ſeinem Tode war er 

Präſident des HiſtoriſMen BVereins des Kantons Thurgau. = 11. Sitßung des 

Großen Rats: Budgetberatung. Der von der Regierung vorgelegte Voranſchlag 

für 1936 wird mit wenigen Änderungen angenommen. Einnahmen: 16 788 953 

Franken, Ausgaben: 16 805 149 Fr. Defizit: 16 196 Fr. =- 12. In Weinfelden 

ſtirbt, 76jährig, Otto Wartmann, der Chef der bekannten Käſeexportfirma. =- 

95. Sißung des Großen Rates. Die Bollziehungsverordnung zum eidgenöſſiſchen 

Motorfahrzeuggeſeß wird angenommen. Geſeßz über den Warenhandel und die 

öffentlichen Veranſtaltungen. Genehmigung der Staats- und Anſtaltsrehnungen 

1934 und des Geſhäftsreglements der Kantonalbank. Motion Höpli über eine 

kantonale Alters-, Witwen- und Waiſenfürſorge. Zu Geiſtlichen werden ge= 

wählt: in Amriswil-Sommeri Pfarrer Hans Steingruber von Schönengrund, 

und in Luſtdorf Pfarrer Held in Wettingen. = ZwiſcHen Ermatingen und Man- 

nenbaH wird ein Fußweg dem See entlang angelegt. Staatsre<hnung 

1935: Einnahmen 18 171 218 Fr., Ausgaben 18 533 947 Fr., Ausgaben=- 

überſchuß 360 729 Fr. ſtatt 708 836 Fr. na<h Voranſc<hlag. =- Thurgauiſche 

Kantonalbank: Jahresgewinn 2 262 503 Fr., Verzinſung des Grundkapitals 

1 563 500 Fr., Verwendung des Reingewinns: 325 000 Fr. in den Reſerve- 

fonds, 325 000 Fr. an den Staat, wovon die Hälfte dem Kantonalen Hilfsfonds 

und 50 103 Fr. auf neue Rehmug. =- Mittelthurgaubahn: Einnahmen 775 328 

Franken, Ausgaben 672 287 Fr. - Frauenfeld -Wil-Bahn: Einnahmen 289 371 

Franken, Ausgaben 225 206 Fr. -- Bodenſee - Toggenburgbahn: Einnahmen 

2 749 008 Fr., Ausgaben 2 145 600 Fr., Überſchuß 641 460 Fr., der Paſſivſaldo 

der Bahn beträgt 7,6 Millionen. =- Sc<hweizeriſc<e Bodenkreditanſtalt: Rein- 

gewinn 1 732 066 Fr., Dividende 5 %, 300 000 Fr. in den außerordentlichen 

Reſervefonds, 480 934 Fr. auf neue Rechnung. =- Saurer A.G., Arbon: Der
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Reingewinn, 259 886 Fr., wird zu Abſhreibungen verwendet, Nordoſtſchweizeriſche 

Kraftwerke 5 %,. Dampfſchiffahrt auf dem Unterſee und Rhein: Einnahmen 

197 525 Fr., Ausgaben 217 760 Fr. 

Witterung im Januar: 1.--4. bede&t, 5. hell, 6., 7. trübe, 9. hell, 9.--15 

regneriſ<m, 16.--21. hell, 22.--27. bewölft, 28. bell, 29.--31. regneriſc<. Der 

Januar war ziemlich warm. 

Februar 

1. Die neue Kir<hgemeinde Münchwilen wählt zum Pfarrer Emanutel Jung 

in St. Antönien. = 9. Der Rumpf des für den Unterſee und Rhein beſtimmten 

Motorſchiffes „Arenenberg“ wird aus den Sulzer-Werkſtätten in Winterthur 

auf zwei Rollſc<hemeln durd einen Traktor nach Konſtanz gezogen, um dort in 

„See zu ſtechen“, und na< Romanshorn befördert zu werden. Das Sc<iff iſt 

34 m lang, 3,6 m breit und wiegt 24 Tonnen. -- 13.-15. Thurgauiſche Bäuerin- 

nentage werden in Ermatingen, Amriswil und Weinfelden abgehalten. Pfarrer 

Michel in Märſtetten tritt auf Oſtern zurü. =- Für den zurücktretenden National- 

rat Meili wird zum thurgauiſchen Bauernſekretär Dr Jakob Krebs in Winterthur 

gewählt. 

Witterung im Februar: 1.--6. Regen und S<nee, 7.-9. hell und kälter, 

10. Schneefall, 11. hell, 12.--20. bewölkt und mild, 21. hell, 22.--26. bewölkt, 

27. hell, 28. Sc<neefall, 29. hell. 

März 

1. Dr Schinz in Züric< wird zum Spezialarzt für Röntgenforſchung am 

Kantonsſpital Münſterlingen gewählt. = 7. Sißung des Großen Rates: Der 

Beitrag von 300 000 Fr. an die thurgauiſc<e Bauernhilfskaſſe wird einſtimmig 

bewilligt. In zweiter Leſung wird das Geſet über den Warenhandel und die 

öffentlichen Veranſtaltungen angenommen. Vom Rechenſc<haftsbericht des Re- 

gierungsrates 1934 (Referent Kantonsrat Bachmann) werden behandelt die 

Volkswirtſchaft, das Juſtiz- und Polizeidepartement und das Unterrichtsweſen. 

== 17. Die Straße Hörhauſen- Ste>born wird für drei Monate geſperrt. Sie 

wird von Ste>born bis Eichhölzli mit Eiſenbetonbelag verſehen. Der Ver- 

fehr wird über Mammern geleitet. =- 21. Sißung des Großen Rats: Schluß- 

beratung des Rechenſchaftsberichtes 1934 und des Obergerichts. Beratung über 

ein neues Straßengeſeß. Dr Bühler als Referent gibt eine Überſiht über die 

bisherige Straßengeſeßgebung und beantragt Eintreten. Die 88 1--35 werden 

behandelt. -- 20. Das Bauernſekretariat wird von Pfyn na<h Weinfelden ver- 

legt. Dr Krebs übernimmt auch die Redaktion des „Oſtſ<hweizeriſ<en Landwirtes". 

Witterung im März: 1.--3. hell, 4.--7. bewölkt und Regen, 8., 9. hell, 10. 

bis 13. trübe, 14., 15. hell, 16. Schnee, 17.--22. hell, 23. regneriſch, 24., 25. hell, 

26., 27. Regen, 28., 29. ſchön und warm, 30. regneriſ<, 31. ſchön. 

April 

1. In Kreuzlingen erſcheint die erſte Nummer des unabhängigen Tagblattes 

„Thurgauer E<ho". Redaktor: E. Hugentobler. Es geht aber Ende Juli wieder
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ein. 13. In Berg findet die Grundſteinlegung der katholiſchen Kir<he ſtatt. -- 

14. In Ermatingen veranſtalten verſ<hiedene ſc<hweizeriſMe Lehrerinnenvereine 

einen Vortragszyklus über „Erziehung zum Frieden“. =- 17. Am Oſtertag 

herrſcht zeitweilig Shneetreiben, dann folgt ſtarker Nachtfroſt, der großen Shaden 

verurſacht. In der Naht vom 16./17. fiel in den höhern Lagen ſoviel Sc<hnee, 

daß in den Wäldern dur<) Shneedru> großer Schaden entſtand. Auf dem See- 

rüden lag ſtellenweiſe 70 cm S<hnee. -- In Romanshorn tritt Pfarrer Maag 

zurü. -- 20. Bei der Fundamentierung für das neue Sekundarſchulhaus wird 

ein vollſtändig erhaltener Mammuthzahn gefunden. 

Witterung im April: 1.--3. bede>t und warm, 4.--8. regneriſch, 9., 10. hell, 

kalt, 10., 11. beded&t, 12., 13. Shnee und Regen, 14.--16. bede>t, 17.--19. 

Scnee und kalt und Nadtfroſt, 20. hell, 21.--24. Regen, Nachtfroſt, 25., 26. 

ſchön, 27.--30. Regen oder trübe. 

Mai 

2. In Frauenfeld ſtirbt Obergerichtspräſident Dr F. Hagenbüchle im Alter 

von 66 Jahren. Er wirkte zuerſt als Anwalt in Romanshorn, trat 1914 in das 

Obergericht und wurde 1920 deſſen Präſident. Er war ein hervorragender Richter, 

ein Menſ< mit vorzüglichen Eigenſc<aften. -- 10. In Frauenfeld tagen die 

ſ<Hweizeriſcen Zivilſtandsbeamten. Vortrag von Staatsſc<hreiber Dr Fiſch über 

das Amtsgeheimnis und die Verantwortlichkeit der Zivilſtandsbeamten. Thur- 

gauiſche Vokksabſtimmung: Kantonaler Beitrag an die Bauernhilfskaſſe Ja 10 170, 

Nein 13 709; Geſeß über berufliche Ausbildung, Ja 9017, Nein 13 635; das 

Warenhandelsgeſeß, Ja 8569, Nein 14 736. Alle dieſe Vorlagen ſind ver- 

worfen. -- 11. Sißung des Großen Rates: Behandlung des Straßengeſetzes. =- 

13. Der elektriſm<e Betrieb der Bahn Sulgen-Biſchofszell - Goßau wird mit 

einer Feier und unter großer Beteiligung von Volk und Behörden eröffnet. =- 

21. In SirnaH findet die Einſetzung des erſten Pfarrers der neugegründeten 

Gemeinde Müncwilen und die Grundſteinlegung der neuen Kir<e ſtatt. -- 

Auf dem Unterſee und Rhein wird das neue Motorſchiff „Munot“ in den Betrieb 

eingeſtellt. -- 23. In Weinfelden ſpricht Dr Hot, Bern, an der Jahresverſammlung 

des Thurgauiſchen Handels- und Jnduſtrievereins über die ſHweizeriſc<e Handels- 

politik. =- 28. Sißung des Großen Rats. Wahlen. Präſident des Großen Rats: 

Nationalrat O. Wartmann; Vizepräſident: Gerichtspräſident von Streng; 

Präſident des Regierungsrats: A. Shmid; Vizepräſident: Dr J. Müller; Präſi- 

dent des Obergerihts: H. Sneller, drittes Mitglied des Obergerichts: 

Dr Plattner, Steuerkommiſſär, Weinfelden. = Sc<tkatt wählt zum Geiſtlihen 

Vikar Ernſt Thönen in Baſek. =- 29. In Frauenfeld ſtirbt im Alter von 45 Jahren 

Dr Jakob A&ermann, Kantonstierarzt. 

Witterung im Mai: 1.--3. bede>t und kühl, 4.--7. hell, 8., 9. Regen, 10. ſ<ön, 

11.--13. Regen oder bewölkt, 14.--19. ſ<hön, 20.---23. bewölkt und kalt, 24. bis 

28. ſhön, 29.--31. Regen, kühl.
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Juni 

1. In Frauenfeld findet das Pfingſtrennen ſtatt. Troßz der Kälte und einiger 

Regenſchauer findet ſic) zahlreiches Publikum ein. = 6. Im Thurgau tritt an 

einigen Orten die ſpinale Kinderlähmung auf. Sie nimmt epidemiſchen Charakter 

an. =- 6.--10. Es tritt ein ſtarker Kälterüſc<hlag ein. Es fällt Shnee bis auf 

1600 m, und im Flachland regnet es beſtändig. =- Die thurgauiſche Kunſtgeſell- 

ſc<haft hält ihre Jahresverſammlung auf Sc<hloß Eugensberg ab und wird von 

Herrn Saurer empfangen, der im Garten die Gäſte bewirten läßt. = 15. Im 

Alter von 57 Jahren ſtirbt Gerichtspräſident Eduard Fehr in Mannenbach. Der 

Verſtorbene leiſtete im Gerichtsweſen und in der Verwaltung der Gemeinde und 

dem Kanton vortreffliche Dienſte. =- 16. Das ehemalige Kloſtergut Tänikon 

wird an Dr O. Zuber verkauft, nachdem die Familie von Planta es ſeit 1850 

beſeſſen hat. = 18. Zum Kantonalen Steuerkommiſſär wird Dr P. Lemmen- 

meyer, Sekretär des Finanzdepartements, gewählt. -- 27. Das neue Motorſchiff 

„Arenenberg“ beginnt ſeine Fahrten auf dem Unterſee. -- 28. Die neuerſtellte 

betvnierte Straße Pfyn-Ste>born wird dem Betrieb übergeben. -- Der Verein 

der Schweizerpreſſe tagt in Frauenfeld und beſucht Eugensberg, wo er von der 

Familie Saurer gaſtlich empfangen wird. 

Witterung im Junit 1.--3. bede>t mit zeitweiſem Regen, 4.--11. beſtändig 

Regen, 12. bewölkt, 13.--14. ſcHhön, 15. bewölkt, 16.--21. ſchön, 22.--25. bewölkt, 

26.--27. regneriſ<h, 28. ſchön, 29.--30. bewölkt mit Regenfällen. 

Juli 

2. Bis jeßt ſind im Kanton 56 Fälle von Kinderlähmung aufgetreten. An 

manchen Orten wurden die Schulen geſchloſſen und Verſammlungen abgeſagt. 

=- 5. Der Proteſtſtreik der Automobviliſten gegen die Beimiſchung von Sprit 

zum Benzin wird ſtreng durhgeführt. Zur Freude der Bevölkerung iſt kein 

Motorfahrzeug zu ſehen. =- 11. Als Sekretär des Finanzdepartements wird 

gewählt Dr Arnold Shlumpf von Krummenau. -- 13. Der Unterſee tritt über 

die Ufer. -- 18. In Frauenfeld ſtirbt im Alter von 84 Jahren Joſef Rieſer, der 

40 Jahre lang Verwalter der Zwangsarbeitsanſtalt Kalhrain geweſen war. Er 

verſah das ſ<hwierige Amt mit großer Umſicht und Geduld. Als praktiſcher Land- 

wirt gehörte er 50 Jahre lang dem Vorſtand des Kantonalen Landwirtſchaftlichen 

Vereins an und 37 Jahre in gleicher Eigenſ<haft dem ſc<weizeriſc<en landwirt= 

ſc<haftlihen Verein. -- 19. Romanshorn wählt zum Geiſtlichen Hans Raduner 

in Flawil. =- 20. In Frauenfeld ſtirbt im 69. Altersjahr Profeſſor Jakob Keller. 

Er kam 1914 als Lehrer für Handelsfächer an die Thurgauiſche Kantonsſchule 

und wirkte als vorzüglicher Lehrer bis 1933. Seit vielen Jahren beſorgte er die 

umfangreiche Arbeit eines Quäſtors der thurgauiſchen Gemeinnützigen Geſell- 

ſ<aft. -- 31. Im Juli hat es an 23 Tagen geregnet; die Höhe der Niederſchläge 

beträgt 196 mm. Oberſtdiviſionär Labhart, Bürger von Ste&born, wird zum Chef 

des Generalſtabs ernannt. 

Witterung: Am 5.--7., 10.--13., am 24 und 26 war es ſc<hön, an den andern 

Tagen regnete es.
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Auguſt 

1. Der Unterſee dringt zum zweitenmal über die Ufer. -- 9. In Dießenhofen 

verſammelt ſich der thurgauiſche hiſtoriſc<e Verein. Vortrag von cand. iur. Soll- 

berger über Markt und Zoll in Dießenhofen vor 1410. Beſuch des Muſeums in 

ShHaffhauſen. Rektor Dr E. Leiſi wird zum Präſidenten gewählt, Dr E. Herdi 

zum Vizepräſidenten. =- 24. In Bürglen wird die alte Holzbrücke abgebrochen. 

-- 25. In Arbon tagt der Berein für Geſchichte des Bodenſees und Umgebung. 

Prof. Dr E. Schmid von St. Gallen wird zum Präſidenten gewählt. Vertreter für 

den Thurgau wird Dr. E. Leiſi, Rektor, in Frauenfeld. Vorträge: Dr E. Leiſi, Ge- 

ſhichte der Burg Mammertshofen; Pfarrer Wuhrmann, Felben, Geſchihte 

der Familie Sauter von Arbon; Regierungsrat Kobelt, St. Gallen, über 

die Rheinregulierung. =- 28. In Frauenfeld ſtirbt im Alter von 58 Jahren Pfarrer 

Max Högger; er war 13 Jahre lang Pfarrer in Sulgen, dann 3 Jahre in Othmar- 

ſingen und ſeit 1934 in Frauenfeld. Er war ein vortrefflicher Seelſorger. =- 

29. Sißzung des Großen Rats: Fortſezung und Schluß der Beratung des Straßen- 

geſeßes. Geſchäftsbericht und Rechnung der Kantonalbank 1936 werden ge= 

nehmigt. In die Borſteherſchaft der Kantonalbank wird gewählt Dr A. Müller, 

Amriswil, und als Präſident der Petitionskommiſſion Dr Mettler, Kreuzlingen. 

Ein Kredit von 20 000 Fr. an die Bauernhilfskaſſe wird genehmigt. Dann beginnt 

diec Beratung des Notariatsgeſeßes. =- 30). In Ste>born ertrinkt beim Baden 

Forſtmeiſter Paul Etter. =- 31. In Weinfelden verſammelt ſich die thurgauiſche 

Lehrerſynode. Regierungsrat Dr Müller begrüßt zum erſtemmal die Lehrerſchaft. 

Vortrag von Prof. Dr Häberlin, Baſel, über Grundſäßliches zur äſthetiſchen 

Erziehung. 

Witterung im Auguſt: 1.--5. Regen oder bede>t, 6. ſchön, 7., 8. Regen, 

9. ſ<hön, 10.--13. bede&t und Regen, 14.--19. ſchön, 20. bewölkt, 21. ſchön, 

23. ſtarker Regen, 23.-31. ſchön. 

September 

14. Das Thurgauer Regiment rü>t zum Wiederholungskurs in Frauenfeld 

ein und geht nachher ins Manövergebiet im Toggenburg. =- 22. Paul Kradolfer 

von Frauenfeld wird zum Direktor des eidgenöſſiſchen Amtes für Berkehr ernannt. 

-- 26. Nac den Manövern im Toggenburg, die bei ſchönem Wetter Jtattfanden, 

und nad) dem Defilee vor Bundesrat Minger in Henau wird das Thurgauer 

Regiment in Frauenfeld entlaſſen. =- Der Sc<weizerfranken wird um 30 % 

abgewertet. =- 27. In Bürglen wird ein Volkstag für die Wehranleihe abgehalten. 

Als Redner treten auf GeneralſtabsHef Labhart und alt Bundesrat Häberlin. 

-- 28. Verſammlung der thurgauiſcen Naturforſ<enden Geſellſ<aft in Horn. 

Vortrag von Dr Elſter, Vorſteher des Inſtituts für Seeforſchung in Langenargen, 

über biologiſ<e Folgen der Gewäſſerverunreinigung mit beſonderer Berüc- 

ſichtigung des Bodenſees. 

Obſtpreiſe : Tafelobſt 30--50 Rp. das Kilo, Birnen 30--70 Rp. Moſtobſt: 

Birnen 7--8 Fr. und Äpfel 10--13 Fr. die 100 Kilo.
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Witterung im September: 1.--3. ſchön, 4.--11. bewölkt und Regen, 12. ſchön, 

13., 14. Regen, 15., 16. bedekt, 17. Regen, 18.--23. ſchön, 24.--28. Regen oder 

bededt, 29. ſchön, 30. bede&t und kalt. 

Oktober 

1. Im Anfang des Monats iſt es bei nördlichem Wind ſchon recht kalt, und es 

ſchneit bis 800 m hinunter. --- 16. Sizung des Großen Rats: Die Staatsre<hnung 

1935 wird genehmigt. In die Anklagekammer wird gewählt Dr Böli, Kreuz- 

lingen, und als Suppleant Dr Max Haffter, Frauenfeld. Der Bericht des Re- 

gierungsrats über die Arbeitsloſenfürſorge und die Kriſenhilfe wird genehmigt. 

Fortſezung der Beratung des Notariatsgeſeßes. =- 22. Auf die Wehranleihe wer- 

den von 190 366 Zeichnern 332 055 100 Fr. gezeichnet. Im Thurgau beteiligten 

ſich 6252 Zeichner mit 8 746 900 Fr. Die ganze Summe wird angenommen. -- 

26. In Wien ſtirbt an den Folgen einer Operation Hippolyt Saurer, 58 Jahre 

alt, Delegierter des Verwaltungsrats der A.-G. Adolf Saurer. Er trat 1905 in 

das Geſchäft ein und war ſeit vielen Jahren der eigentliche Leiter der Firma. 

Er war ein hervorragender Konſtrukteur und Organiſator. Seiner Wirkſamkeit 

ſind beſonders die Todtergeſellſ<aften Suresnes bei Paris und die Saurerwerke 

in Wien zu verdanken. 

Witterung im Oktober: 1.--2. bewölkt und Regen, kalt, 2.--5. ſchön, Nacht- 

froſt, 6.--11. trübe mit Regen, kalt, 12., 13. ſHön, 14. Regen, 15. ſc<hön, 16.--19. 

bededt, 20. Regen, 21.-26. ſchön, 27.--29. Regen, 30., 31. ſchön. 

November 

1. Die Reformationsſteuer für Rechthalten (Freiburg) ergibt: Sc<weiz 

108 988 Fr., Thurgau 7423 Fr. -- 2. Jahresverſammlung der ſchweizeriſchen 

Gemeinnüßigen Geſellſ<aft in Weinfelden. Vortrag von P. Hohl-Pfleghard, 

Zürich, über die Auswanderungsfrage. Neu in den Vorſtand werden gewählt: 

Oberrichter Dr Friß Häberlin, Redaktor Dr. E. Altwegg und Direktor Müller, 

Weinfelden. =- Budgetvorſ<hlag des Regierungsrats: Einnahmen 17 125 585 Fr., 

Ausgaben 17 174 175 Fr., Defizit 41 590 Fr. =- 15. Märſtetten wählt zum 

Pfarrer Walter Michel, einen Sohn des bisherigen Geiſtlihen. = 17. Zum 

Biſchof von Baſel und Lugano wird gewählt Pfarrer Franz von Streng in Baſel, 

Sohn von Nationalrat A. von Streng in Emmishofen. = 17. Siung des Großen 

Rats: Genehmigung des Rechenſchaftsberichtes des Regierungsrates für 1935. 

-- 23. Evangeliſc<e Synode in Weinfelden: In den Kir<henrat werden gewählt 

Pfarrer Martig in Romanshorn und Bankverwalter Wohnlic<h in Arbon. =- 

Genehmigung des Rechenſc<haftsberichtes, der Rehnungen und der Fondationen. 

Voranſc<hlag 1937. Der Kirc<henrat reklamiert 111 000 Fr. vom Staat für unrichtig 

ausbezahlte Beiträge aus dem Spezialfonds. Diskuſſion und Beſchluß über die 

Erweiterung des Präparandenunterrichts um ein Jahr und Gleichſtellung der 

Primar- und Sekundarſchüler. =- 28. Sizung des Großen Rats: Beratung des 

Voranſchlags 1937. 

-
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Witterung im November: 1.--7. abwechſelnd ſ<hön und regneriſc<h, 8. Regen, 

9.--18. bededt, 19. Ihön, 20. Regen, 21.--30. bede&t, Höhen hell. 

Dezember 

7. Sizung des Großen Rates: Schlußberatung des Budgets 1937. Ein- 

nahmen 17 125 585 Fr. Ausgaben 17 172 175 Fr. Defizit 46 590 Fr. Die Motionen 

von Dr Holliger über die Kriſenbekämpfung und Subvention von Notſtands- 

arbeiten und von Dr Roth über Feſtſezung einer Altersgrenze für jtaatliche 

Funktionäre werden angenommen, diejenige von Kantonsrat Reutlinger über 

Kontrolle der Heuſtöäe abgelehnt. -- 20. Vor 25 Jahren wurde die Mittelthurgau- 

bahn dem Betrieb übergeben. -- 21. Die Sammlung für das Winterhilfswerk 

ergibt im Thurgau 57 000 Fr. =- In Bußnang wird die umgebaute proteſtantiſche 

Kir<he eingeweiht. =- Sekundarlehrer Eugen Knup in Romanshorn wird zum 

Lehrer für Handfertigkeitsunterri<t, Phyſik und Arithmetik am Lehrer- 

ſeminar in Kreuzlingen ernannt und Dr E. Bahmann zum Konvikt- und Redh- 

nungsführer. --- An die neue Stelle eines Oberarztes für innere Medizin am 

Kantonsſpital in Münſterlingen wird Dr Otto Shildknec<ht von Stettfurt gewählt. 

-- 30. In Arbon ſtirbt, 80 Jahre alt, Zivilſtandsbeamter Johann Wiedenkeller, 

der regelmäßig an den Verſammlungen des hiſtoriſchen Vereins teilnahm. Er 

war auc) viele Jahrzehnte ein pflichtgetreues Mitglied verſchiedener BVerwaltungen 

und Aktuar der Bürgerverwaltung und Archivar. 

Witterung im Dezember: 1.--5. trübe und regneriſc<h, 6. hell, 7. Sc<hneefall, 

8.---10. neblig, 11. hell, 12.--14. neblig, 15. hell, 16.--17. trübe und regneriſch, 

18. hell, 19.-25. bededt, troFen, Höhen hell, 26. hell, 27.--28. bede>t, 29.--30. 

hell, 31. beded&t, troden. 

Im Jahr 1936 litt die Landwirtſchaft beſonders unter der ſchlechten Witte- 

rung; der andauernde Regen im Juni und Juli und der Mangel an Wärme 

beeinflußte ſtark die Entwi>lung der Kulturen. Der Heu- und Emdertrag war 

no<h ziemlich gut, hingegen waren die Erträgniſſe im Getreide- und Kartoffelbau 

unbefriedigend. Die Frühlingsfröſte ſ<hadeten den Bäumen ſehr, und nur ſpäte 

Lagen lieferten einen befriedigenden Ertrag. Die Obſtpreiſe waren ho<h. Auch 

die Weinernte war an Quantität und an Qualität gering. Auf dem Nutviehmarkt 

waren die Verhältniſſe beſſer; das Geſhäft war im ganzen Jahr rege. Der Grund- 

preis der Milh blieb das ganze Jahr unverändert, und durd) vermehrten Export 

und größern Inlandkonſum konnte der Käſe gut abgeſeßt werden. 

In der thurgauiſhen Jnduſtrie dauerte bis September 1936 die Kriſe un- 

vermindert weiter; nur wenige Betriebe wieſen einen produktiven Geſchäfts- 

gang auf. Eine Beſſerung trat erſt mit der Abwertung des Schweizerfrankens 

ein, indem dadurd) die Exportmöglichkeiten beſſer wurden. Die Bautätigkeit war 

flau. Der Zinsfuß ſank raſch auf 3% %, bei kurzfriſtiger Anlage ſogar auf 3 %. 

Dr G. Büeler.



Thurgauiſc<he Literatur 1936 

Affeltrangen, Kirche, von E. Oberhänsli, |. Jahrbuch. 

Ahlhans I., Die Alamannenmiſſion und die Gründung des Bistums Kon- 

ſtanz, in: Schriften des Bereins für Geſchichte des Bodenſees, Heft 62. 

Ammann Hektor, Mittelalterliche Zolltarife aus der Shweiz (betrifft Unter- 

ſee und Rhein). Zeitſ<hrift für Shweizer Geſchichte, Jahrgang 16, 1936, Heft 2. 

Amriswiler Chronik für 1935, von H. Greminger-Straub. Amriswiler 

Anzeiger 1936, Nr. 30. 

Ausderau Heinrich, Geſchichte der alten Thurbrü>e Bürglen - Iſtighofen, 

1936, Selbſtverlag. 

-- Ein Brückenbau vor hundert Jahren. Thg. Ztg. 1936, Nr. 179, 181, 182. 

-- Der Thurübergang bei Bürglen. Thg. Ztg., Nr. 233. 

Bachmann Friß, Die thurgauiſche Brandverſicherungsanſtalt für Gebäude 

1806 bis 1930. Frauenfeld 1936. 

Beiträge, Thurgauiſche, zur vaterländiſc<en Geſchichte, hg. vom Hiſtoriſchen 

Verein des Kt5 Thurgau, Heft 73: Wuhrmann Willy, Verzeichnis der evange- 

liſMen Pfarrer des Kts. Thurgau von 1863--1936. Sollberger Hans, Die ver- 

faſſungsrehtlihe Entwi>lung der Stadt Dießenhofen. Leiſi Ernſt, Albert 

Leutenegger. 

Bodenſeebud 1936. Über den Thurgau: Frühgeſchichtliche Forſchung am 

Bodenſee. Wielandt Friß, Leinwandgewerbe am Bodenſee. Hugentobler 

Jakob, Die Bibliothek der Königin Hortenſe auf Arenenberg. 

Boßhard Rudolf, Zur Geſchichte des thurgauiſchen Kantonsſpitals Münſter- 

lingen und des Medizinalweſens im Kt. Thurgau bis 1895. Diſſ. med. Zürich 1936. 

Bridler Th., Aus der Baugeſchichte des Grubſ<hulhauſes, in Biſchofszeller 

Nachrichten, Nr. 125. 

Br. (Brüllmann Friß), Thurganiſc<e Münzmandate, in Thg. Ztg., Nr. 91. 

Brühlmann Hans, Zum Gedächtnis, von Ba. N. 

Brugger Hans, Die Lage der landwirtſchaftlichen Dienſtboten im Kt. Thur- 

gau. Diſſ. nat. oec. Zürich 1936. 

Brunner Friedrich, Urſprung und Geſchichte der Familie Brunner von 

Dießenhofen, in: Anzeiger am Rhein, Nr. 69--77. 

Brunſ<hweiler Wilhelm, Nachruf. Biſchofszeller Zeitung, Nr. 92. 

Büeler Guſtav, Die gemalten Fenſter im Rathaus in Frauenfeld, in Thg. 

Ztg., Nr. 15. 

Debrunner Albert, Aus den Lebenserinnerungen von Seminardirektor 

Shuſter, in Thg. Ztg., Nr. 61--63. 

D. W. A. (Diethelm W., Altnau), Vor ſiebzig Jahren, in Thg. Ztg., Nr. 29 

bis 31.
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Durac<h Moriz, Wir Alemannen. Berlin 1936. 

Ed>ener Lotte, Bodenſee, Landſhaft und Kunſt in 100 Lichtbildern. Kreuz- 

lingen 1936. 

Elwert Oskar, Das Klima des Bodenſeegebietes, in Erdgeſchichtliche und 

landeskundliche Abhandlungen aus Shwaben und Franken, Heft 17. 

Familienwappen, Alte thurgauiſche, von J. Rikenmann, ſ. Jahrbuch. 

Geiſt und Ungeiſt der lezten 75 Jahre im Spiegel von Biſchofszells Geſchichte 

und Lokalpreſſe, zum 75jährigen Beſtehen der Biſc<hoſszeller Zeitung 1860--1935, 

Beiträge von Pfiſterer Ernſt, Reiber Ernſt, Salzmann Adolf, Knoepfli Albert. 

Heimatblätter, Hinterthurgauer, Beilage zum Bolksblatt vom Hörnli, 

redigiert von W. Tuchſchmid. 

Heimatvereinigung am Unterſee in Ermatingen, in Thg. Ztg., Nr. 96. 

Hey> Ed., Bächteli, in Thg. Ztg., Nr. 15. 

Hoepli Ulrico, von H. Häberlin, |. Jahrbuch. 

Höppli Alfons, Die Hochblüte der thurgauiſc<hen Dichtung im Mittelalter: 

Der Minneſang, in Thg. Volksztg., Nr. 216. 

Hohl Karl, Aus der Geſchicte des evangeliſMen Gottesdienſtes in Hauptwil. 

Biſchofszeller Ztg., Nr. 72. 

Hortenſe, von J. Hugentobler, |. Jahrbuch. 

H. Th., Erinnerungen an Dr Albert Leutenegger, Thurg. Volksztg., Nr. 21. 

H. Th., Um Pater Gabriel Wüger von Ste>born, im Boten vom Unterſee, 

Nr. 20 (Hubmann Theodor). 

Hudelmoos, Im, von J. Geißbühler, |. Jahrbuch. 

Hürlimann Friz, Inventariſation und Siegelung nac< den kantonalen 

Steuerrec<hten der Schweiz. Diſſ. iur. Zürich 1936. 

Hunziker Walter, Der Obſtbau in der Nordoſtſc<weiz. Diſſ. phil. Zürich 1936. 

Hugentobler J., Neues in Arenenberg. Thg. Ztg., Nr. 227. 

-- Alexander Buchon bei Laßberg. Thg. Ztg. Nr. 245. 

Jahrbud, Thurgauer, 1936. Redaktion und Verlag Huber & Co., Frauen- 

feld. Nachrufe auf Dr Adolf Ko<, Regierungsrat; Heinric) Vogt-Gut, Arbon; 

Hans Muggli, Weßikon; Auguſt Scönholzer-Preſhlin, Frauenfeld; Emil 

Wüger, Hüttwilen; a. Pfarrer Wellauer, Amriswil; Seminardirektor Schuſter, 

Kreuzlingen. = Aufſätze: Jsler Ferdinand, Altes und Neues aus Ste>kborn. -- 

Hugentobler J., Königin Hortenſe als Muſe des Geſanges. -- Rienmann J., 

Alte thurgauiſche Familienwappen. =- Häberlin Heinz, Ulrico Hoepli. =- Geiß- 

bühler J., Im Hudelmoos. =- Hunziker A., Von der bäuerlichhen Moſterei 

zur induſtriellen Obſtverwertung. =- Oberhänsli Emil, Die neue Kirche in 

Affeltrangen. =- Von den Thurgauer Bereinen in der Schweiz. -- Chronik. 

JIsler Egon, Der alte Thurgau als Untertanenland. Thg. Ztg. Nr. 51. 

-- Grenzſ<uß im alten Thurgau. Thg. Ztg. Nr. 251. 

Keller-Tarnuzzer Karl, Die Herkunft des Schweizervolkes. Sonderdru> 

aus der Thg. Ztg. 

-- Der Unterſee in alter Zeit. Thg. Ztg. Nr. 33. 

--- Die bronzezeitlihe Siedlung von Bernrain. Thg. Ztg. Nr. 69.
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Keller-Tarnuzzer Karl, Eine ſteinzeitlihe Höhlenſiedlung im Bezirk 

Dießenhofen. Thg. Ztg. Nr. 103. 

Ein neuer Moorpfahlbau im Thurgau. Thg. Ztg. Nr. 128. 

=- Ein neues alamanniſ<zes Gräberfeld im Thurgau. Thg. Ztg. Nr. 263. 

Ein römiſches Grab bei Triboltingen. Thg. Ztg. Nr. 286. 

--- Der Alamannenfriedhof bei Aadorf. Thg. Ztg. Nr. 293. 

Knöpfli Albert, 60 Jahre Biſchofszeller Bahn (Lange Geſchichte einer 

kurzen Stre>e). Biſchofszell 1936. 

=- Kornhaus-Grubſchulhaus, 1854--1936. Biſchofszeller Ztg. Nr. 127. 

Kobler-Stauder Viktor, An der Bahre eines Erfinders. Thg. Ztg. Nr. 9. 

Ko<h Adolf, Regierungsrat. Nachruf [. Jahrbuc. 

Krankenkaſſe, 40 Jahre, Amriswil. Amriswiler Anzeiger Nr. 35. 

Labhardt Andre, Contributions a la critique et a Vexplication des Gloses 

de Reichenau. These Neuchätel 1936. 

Leutenegger Albert als Geſchichtsforſher, v. E. L. Thg. Ztg. Nr. 15. 

Michel, Pfr., Aus der Geſchichte des Egna<. Shweiz. Bodenſeeztg. Nr. 2--9. 

Muggli Hans, Nachruf [. Jahrbuch. 

Müller H., Nußberger U., Geſhichte des Männer<ores Biſchofszell 1861 bis 

1936. Biſchofszeller Ztg. Nr. 139. 

Ms., Thurgauiſ<e Landwirtſchaft im 18. Jahrhundert. Thg. Ztg. Nr. 233. 

Muſſo-Bocca Angela, Arenenberg e la regina Ortensia. Zürich 1936. 

Nägeli Ernſt, Die Waſſerburg Hagenwil. Neue Zürcher Ztg. Nr. 915, Thurg. 

Bolksztg. Nr. 148. 

=- Villa Epponis. Thg. Ztg. Nr. 239. 

Nägeli Otto, Das Gymnaſium in Frauenfeld vor 50 Jahren. Thg. Ztg. 

Nr. 308. 

Oderbolz3z Hermann, Poſtgeſchichtlicher Spaziergang zu Biſchofszell und 

näheren Umgebung. Sonderdru Biſchofszell 1936. 

Ortsnamen im Seetal, v. W. D. A. Thg. Ztg. Nr. 221. 

Pilgram W., Leutmerken. Thg. Ztg. Nr. 75. 

-- Felben. Thg. Ztg. Nr. 39. 

Ri>kenmann J., Die früheſten Beſißer von Wellenberg. Thg. Ztg. Nr. 259, 

261. 

-- Der Name und die älteſten Urkunden von Amriswil. Thg. Ztg. Nr. 191. 

Rüd E., Das Schloß Hagenwil. Thg. Volksztg. Nr. 72. 

Schönholzer-Preſ<Hlin Auguſt, Nachruf [. Jahrbuch. 

Sc<hoop I., Die Ammänner von Romanshorn. Sc<weiz. Bodenſeeztg. 

Nr. 124, 125. 
Sqcuſter Eduard, Nachruf ſ. Jahrbud. 

Seeger W., (W. S. W.) 25 Jahre Mittel-Thurgaubahn. Thg. Ztg. Nr. 298. 

Ste>born, v. F. Jsler, [. Jahrbuch. 

Sulzberger-Rüegger, Ein Bli> zurü>, Geſhichte der Kir<gemeinde 

Zihlſ<la<ht. Biſchofszeller Ztg. Nr. 130 u. 133. 

Thür Joſef, Ulri< v. Singenberg. Thg. Vlksztg. Nr. 173. 

l
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Thurgautiſches Urkundenbu<h, Band V, Heft 4, bearbeitet von 

Dr. E. Leiſi. 

Tuchſchmid Karl, Jda von Toggenburg eine heidniſc<e Gottheit. Thg. Ztg. 

Nr. 21. 

--- Die Warthemer Badſtube. Thg. Ztg. Nr. 167. 

=- Von den Fiſchinger Rebleuten. Thg. Ztg. Nr. 239. 

-- Wie man vor 300 Jahren die Maul- und Klauenſeuche bekämpfte. Hinter- 

thurg. Heimatblätter Nr. 4. 

--- Die Tannegger Offnung. Hinterthurg. Heimatblätter Nr. 5--7. 

-- Wallenwil. Hinterthurg. Heimatblätter Nr. 5--7. 

=- Sdulgutsordnung für evangeliſch Dußnang und Bichelſee. Hinterthurg. 

Heimatblätter Nr. 7, 8. 

-- Abzugsgeld der Sirnacherinnen. Hinterthurg. Heimatblätter Nr. 8. 

-- Spruchbrief für die Gemeinden Oberhofen und Müncwilen 1659, 

Hinterthurg. Heimatblätter Nr. 9. 

=- Badſtube zu Balterswil, Hinterthurg. Heimatblätter Nr. 10. 

-- Bürgertrunf und Armenpflege, Hinterthurg. Heimatblätter Nr. 11. 

=- Was die Anbärchler dem Kloſter Fiſchingen zu leiſten hatten, Hinterthurg. 

Heimatblätter Nr. 12. 

-- St. Margarethen in vergangenen Jahrhunderten, Hinterthurg. Heimat- 

blätter Nrn. 14, 15. 

Vogt=Gut HeinriH, Nachruf, |. Jahrbuch. 

Waſſerverheerungen im Thurgau vor 60 Jahren, Thg. Volksztg. Nr. 222. 

Weiß Leo, Die Beziehungen der Fugger zur Schweiz, Der Herr von Wein- 

felden, N. 3.3. Nr. 271. 

=- Die Anfänge der thurgauiſchen Induſtrie, N.Z. Z. Nr. 1465, 1547, 1590. 

Wellauer, a. Pfarrer, Nachruf, |. Jahrbuch. 

Welti-Herzog Emilie, v. B.R. Thg.Ztg. Nr. 1. 

Wüger Emil, Nac<ruf, |. Jahrbuch. 

Wuhrmann Willy, Beat Hercules Sprüngli, Thg. Ztg. Nr. 86. 

--- Salomon Landolt auf Sc<hloß Wellenberg, Thg. Ztg. Nr. 81. 

Zollikofer, 350 Jahre Zollikofer auf Schloß Altenklingen, N.Z.3. Nr. 1551. 

Egon Jsler.



Jahresverſammlung in Arenenberg 
5. Oktober 1937 

Zur Erinnerung an den Tod der Königin Hortenſe, der ſich am 5. Oktober 

zum hundertſten Mal jährte, wurde die Jahresverſammlung in Arenenberg abge- 

halten. Dieſer landſchaftlich reizendſte Punkt am Unterſee, mit ſeinen hiſtoriſchen 

Erinnerungen, bewies wieder einmal ſeine Anziehungskraft. Die einen Beſucher 

wohnten am Morgen einer vom Pfarrer von Ermatingen gehaltenen Gedächt- 

nismeſſe bei, während die andern ſi< das Napoleonmuſeum beſahen. 

Um halb 10 Uhr wurde im Saal der landwirtſc<haftlichen Schule die Jahres- 

verſammlung durd) Herrn Rektor Leiſi eröffnet. Ein kurzer Abriß machte die 

Teilnehmer mit der Geſchichte des Verſammlungsortes vertraut. Der Bericht 

über die Tätigkeit des Bereins zeigte uns, daß im vergangenen Jahre allerhand 

geleiſtet wurde. Das Heſt 73 brachte die Fortſezung des Verzeichniſſes der 

evangeliſchen Geiſtlichen von 1863 bis 1936, verfaßt von Pfarrer W. Wuhrmann, 

ferner die verfaſſungsrechtliche Entwiklung von Dießenhofen von Dr Sollberger. 

Der fünfte Band des thurgauiſc<hen Urkundenbuches konnte im Berichtsjahr 

abgeſchloſſen werden. Ein Orts- und Perſonenregiſter, ſowie ein Siegelregiſter 

für alle fünf Bände erſ<ließt uns die Materie, wofür den Herren Rektor Leiſi 

und Dr Herdi der Dank ausgeſprochen ſei, wie auch der thurgauiſcen Regierung 

für immerwährende freundliche Hilfe. Die Burgenfahrt, die ſich als ſehr will- 

kommener Anlaß auch dies Jahr erwies, führte die Gäſte bei ſ|hönſtem Wetter 

in den Oberthurgau. Hagenwil, Mammertshofen und Sc<hloß Arbon wurden 

beſichtigt. Die kurzen Vorträge wurden durd die Herren Dr Scheiwiler, Rektor 

Dr. Leiſi und Pfarrer W. Wuhrmann gehalten. Im Berichtsjahr ſind dem Verein 

dur< den Tod entriſſen worden: 

Herr Otto Böhi, Bezirksrichter, Bürglen. 

Herr Konrad Keller, alt Pfarrer, Weinfelden. 

Herr J. Kurz, Pfarrer, Waiſenanſtalt Fiſchingen. 

Herr Dekan Lötſcher, Baſel, früher in Frauenfeld. 

Herr Hippolyt Saurer, Arbon. 

Herr Fr. Schaltegger, alt Staatsarchivar, Littenheid. 

Herr R. Sherb, Bürgerrat, Biſchofszell. 

Herr R. Stücheli, Baumeiſter, Ei<bühl-Baſadingen 

Herr Dr. Suter, biſchöfliher Kommiſſär, Biſc<ofszell. 

Fräulein Hedwig Wehrli, Frauenfeld. 

Herr Wiedenkeller, Zivilſtandsbeamter, Arbon. 

Die Verſammlung ehrte die Verſtorbenen auf gewohnte Weiſe. Herrn S<alt- 

eggers Berdienſte um die hiſtoriſ<e Forſc<hung haben an anderer Stelle noch 

ihre Würdigung gefunden. Da die Saßungen des Vereins ſchon ſehr alt ſind, wäre
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eine Dur<ſi<ht am Plaße, um ſie den heutigen Verhältniſſen anzupaſſen. Die 

Verſammlung genehmigte einſtimmig dieſen Antrag. Der Vorſtand wird auf die 

nächſte Verſammlung Vorſc<läge unterbreiten. Die Jahresrec<nung, die infolge 

eines Berſehens nicht vorgelegt werden konnte, zu prüfen wurde dem Borſtand 

überbunden. 

Herr J. Hugentoblerhielt darauf ſeinen von wahrer Begeiſterung getragenen 

Vortrag „Bilder aus dem Leben der Königin Hortenſe“. Es war ein Genuß, 

dem beſten Kenner der Napoleoniden, die als Flüchtlinge auf Thurgauer Boden 

gefommen ſind, zu lauſchen. Die verſchiedenen Lebensabſchnitte der Königin 

Hortenſe erſtanden lebendig vor den Zuhörern. Herrn Hugentobler gelang es, 

aus Altbekanntem und aus neuen Materialien, vor allem aus den Erinnerungen 

der Hofdame Valerie Maſuyer ein Charakterbild der Königin zu entwideln, 

das ebenſoweit von Bewunderung wie Vorwürfen entfernt war und Licht und 

S<hatten wohl gerecht zu verteilen wußte. Anſchließend an den Vortrag wurde 

eine Bilderfolge gezeigt von Stätten der Erinnerung an die Königin Hortenſe, 

vor allem auswärtige Orte, wie Malmaiſon, Paris, Augsburg uſw. Die BVer- 

ſammlung dankte mit langem Beifall für Vortrag und Lichtbilder. 

Hierauf begab ſich die Geſellſchaft ins „Sciff“, Mannenbach, zum Mittageſſen. 

Beim ſ<warzen Kaffee wies Pfarrer Wuhrmann auf ein weiteres Jubiläum 

hin: auf die Vollendung des S<hac<hzabelbuchs des Konrad von Ammenhauſen, 

das 1237 fertig wurde. Auf dieſe langatmige und eher langweilige Beſchreibung 

mittelalterlichen Lebens wußte der Vortragende ſehr wißige Lichter zu werfen 

und in vorbildlicher Kürze Berfaſſer und Werk den Zuhörern nahezubringen. 

Der Na<mittag hat womöglich die Darbietungen des Vormittags noc< über- 

boten. Eine kurze Bootfahrt brachte uns auf die Reichenau hinüber, wo wir durd) 

die Herren Oberregierungsbaurat E. Reißer und Münſterpfarrer Hörner empfangen 

wurden. Herr Reißer entwickelte kurz auf der Hochwart die gevlogiſc<-geographi- 

ſc<en Gegebenheiten der Inſel und das Geſchi> des Kloſters im Zuſammenhang mit 

der allgemeinen Geſchi<hte. Darauf wurden die Zuhörer in Mittelzell in die Er- 

gebniſſe der Grabungen eingeführt. Dieſe waren ſehr erfolgreich und laſſen nun 

die bauliche Entwiklung klar erkennen. Vom urſprünglichen Rechte>bau über 

die Apſis und das öſtliche Querſchiff führte der Ausbau zum heutigen Stand des 

Münſters mit zwei Querſchiffen. Zudem wurde der Zuſammenhang zwiſchen 

Bau und Kultus und Abtei und Reich erläutert. Dieſe von Wärme und Freude 

dur<zogenen Worte Herrn Reißers hinterließen einen vorzüglihen Eindruc. 

Herr Münſterpfarrer Hörner ergänzte in dieſen und jenen Punkten no< den 

Vortrag. 

Es ſei hier allen Referenten, die zum ſchönen Gelingen dieſer hervorragenden 

Jahresverſammlung beigetragen haben, vor allem auc< den Herren Reißer und 

Pfarrer Hörner für ihre freundnachbarliche Zuvorkommenheit, der herzliche Dank 

des Vereins ausgeſpro<hen. Ebenſo ſei der thurgauiſhen Regierung dafür ge- 

dankt, daß ſie für unſere Zuſammenkunft in freundlicher Weiſe das Shloß und 

die landwirtſhHaftlihe S<hule in Arenenberg zur Verfügung geſtellt hat. 

Egon Jsler.



Auszug aus der Jahresrehnung 1936 

1. Vermögen Fr. 

Legat Julius Widmer . 

2. Vereinskaſſe 

a. Einnahmen 

1. Überſchuß letzter Rehnng .s iii - 53. 

2. Beiträge . . SESSSESESEN .. 3215 

3. Berkauf von Drukſachen. . i n 59. 

4. Ze . iieiie 231 

Geſamteinnahmen 

b. Ausgaben 

1. Beiträge . . NSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSESEGEN 70 

9. Drudkoſten (Reſt Heft 72 und Heft 73) . . . . . . . 2654. 

3. Leſezirkl] . ..cce iii i 108. 

4. Burgenfahrt . ---ee i - 167 

5. Jahresverſammluing. . --ce ii i i - 1DM 

6. Reiſeentſhädiguingn .. .- - 4. 

7. Kranz Dr Leutenegger . . -ee ie i 36. 

8. Verſchiedenes. . .-ce ii i i 79. 

Geſamtausgaben 

c. Shlußrehnung 

Einnahmenüberſchuß 1935 . . .- i 53. 

Einnahmenüberſchuß 196 . . . . .- - - BIG. 

Vorſ<lag 

3. Urkundenbuch 

a. Einnahmen 

1. Überſchuß lezter Rehnuing . --- iii ii - DGM 

2. Ordentliher Staatsbeitrag. . . --- - - - - - 2610 

3. Verkauf von Druäſa<en. . - ---ee m - - - 160. 

4. Zs eie ie eeee eeee 35. 

Geſamteinnahmen 
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15 

69 

5000 . -- 

3359.60 
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-45 

60 

20 

80 

53 

3242.93 

50 

97 

263 .47 

3569.32
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b. Ausgaben Fr, Fr. 

Druckoſten. . . ci - 1853.30 
Regiſter zu Bd. V . . . . . iii 600.-- 

Mitarbeit F. Shaltegger. . ... « - - 100.-- 

Redaktim . ..r 630.-- 

Urkundenverſad ... 2.20 

Geſamtausgaben 3185.50 

Einnahmenüberſchuß 384.32 

Abgeſchloſſen Frauenfeld den 15. Januar 1937. 

Der Quäſtor: Dr E. Herdi.



Verzeichnis der Mitglieder 
des Thurgauiſc<hen Hiſtoriſmen Vereins 

1937 

(Das Datum hinter dem Namen bezeichnet die Zeit des Eintrittes) 

Vorſtand 

Präſident: Dr Leiſi Ernſt, Rektor, Frauenfeld. September 1907. 
Vizepräſident: Dr Herdi Ernſt, Profeſſor, Frauenfeld. 19. Juni 1918. 
Aktuar und Quäſtor: Dr J5ler Egon, Kantonsbibliothekar, Frauenfeld. Juli 1933. 
Dr Sceiwiler Albert, Profeſſor, Dingenhart. 30. September 1919. 
Wuhrmann Willy, Pfarrer, Felben. Oktober 1919. 
Dr. Weinmann Ernſt, Seminarlehrer, Kreuzlingen. April 1928. 
Tuchſ<hmid Karl, Sekundarlehrer, Eſc<likon. April 1930. 

Ehrenmitglied 

Dr Büeler Guſtav, Frauenfeld. 22. Auguſt 1882. 

Mitglieder 

Aebli Heinrich, Sekundarlehrer, Amriswil. Januar 1925. 
Akeret Karl, Arc<hitekt, Weinfelden. Oktober 1924. 
Allenſpach J., Kreuzlingen. Oktober 1927. 
Dr. Altwegg Edwin, Redaktor, Frauenfeld. September 1931. 
Dr. Altwegg Paul, Ständerat, Frauenfeld. 2. Juli 1918. 
Ausderan Heinrich, Lehrer, Bürglen. Oktober 1936. 
Bachy Auguſt, Inſpektor, Kefikon. 2. Juli 1918. 
Bachmann, Oberſtlt., Aadorf. September 1924. 
Bachmann Jakob, Sekundarlehrer, Biſchofszell. September 1924. 
Bachmann-Felder Heinrich, Landw., Ri&enbach b.Winterthur. Juni 1928. 
Dr Bächtold J., Seminarlehrer, Kreuzlingen. Oktober 1917. 
Baggenſtoß F., Bahnhofreſtaurateur, Romanshorn. September 1924. 
Bärloc<er Karl, Pfarrer, Heiden. 4. Oktober 1915. 
Baumann-Sdcönholzer Emil, Brunnen. September 1911. 
Baumann A., Lehrer, Hatswil. Dezember 1928. 
Beerle Robert, a. Poſthalter, Bienenheim, Biſchofszell. Oktober 1924. 
Beerli Adolf, alt Gerichtspräſident, Kreuzlingen. Juni 1890. 
Dr. Beuttner P., Gewerbeſekretär, Weinfelden. Auguſt 1930. 
Biel C., Lehrer, Arbon. Auguſt 1936. 
Dr. Binswanger Ludwig, Arzt, Kreuzlingen. Oktober 1911. 
Dr. Binswanger Otto, Kreuzlingen. Oktober 1924. 
Biſchoff A., Baumeijter, Maßingen. Juli 1918. 
Bißegger Joſef, Zahntehniker, Bremgartnerſtraße 74, Zürich. Oktober 1935. 
Bißegger Werner, Pfarrer, Kreuzlingen. Oktober 1924. 
Dr. Bö>li Otto, Fürſpre<, Kreuzlingen. Juli 1918. 
Frl. Bögli Alice, Sekundarlehrerin, Frauenfeld. Mai 1935. 
Böhi Adolf, Gemeindeammann, Sc<hönholzerswilen. Oktober 1924. 
Böhi Albert, alt Ständerat, Bürglen. 1891.
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Böhi Alfred, Lehrer, Balterswil. Dezember 1923. 
Frau Böhi-Brunner Lina, zur Mühle, Bürglen. Dezember 1937. 
Dr Böhi Paul, Arzt, Frauenfeld. September 1924. 
Bolli Heinrich, Dekan, Frauenfeld. September 1919. 
Bolt Ferdinand, Redaktor, Ermatingen. Oktober 1937. 
Bommer, Pfarrer, Müllheim. Januar 1931. 
Bommer Paul, Sekundarlehrer, Ermatingeu. Oktober 1937. 
Frl. Brägger Reng&e, Frauenfeld. Mai 1936. 
Brändli Hans, Pfarrer, Baſadingen. Dezember 1929. 
Brann R., Direktor, Küsnacht (Zürich). Oktober 1926. 
Brenner Paul, Sekundarlehrer, Ermatingen. Oktober 1937. 
Bridler Theodor, Lehrer, Biſchofszell. Mai 1918. 
Dr Bruggmann E., Sekundarlehrer, Frauenfeld. September 1924. 
Brüllmann Friß, Lehrer, Weinfelden. Januar 1921. 
Brunner A., Apotheker, Dießenhofen. Auguſt 1904. 
Dr. Brunner Erwin, Apotheker, Dießenhofen. Juli 1936. 
Brunnſchweiler Ernſt, Kaufhaus, Hauptwil. September 1923. 
Brüſchweiler Joh., Notar, Schoderswil. Oktober 1899. 
Büchi F., Lugano, Via Coremmo 6. September 1924. 
Dr Büchi R., Arbon. September 1924. 
Büchi W., Sekundarlehrer, Neukir<-Egnach. September 1924. 
Bunjes-Blumer C., Kaufmann, Biſchofszell. September 1924. 
Burkhart Heinrich, Kreuzlingen. Oktober 1927. 
Dr Cunz-Camenzind J., Bürglen. September 1924. 
Diethelm W., Sekundarlehrer, Altnau. Oktober 1917. 
Dünnenberger Konrad, Kaufmann, Weinfelden. Auguſt 1882. 
Eberli Otto, Landwirtſ<aftslehrer, Arenenberg. Oktober 1937. 
Dr Eder C., Weinfelden. November 1930. 
Egloff O., Zivilſtandsbeamter, Tägerwilen. Oktober 1937. 
Egloff-Kyhm Otto, Landwirt, Tägerwilen, April 1937. 
Eiſenring F., Bichelſee. Oktober 1926. 
Elfener A., Direktor, Arbon. September 1924. 
Engeler Otto, Bankdirektor, Kreuzlingen. Dezember 1923. 
Engeler Erwin, Lehrer, Shmidshof. Juli 1928. 
Dr Engeli Paul, Gemeindeammann, Weinfelden. Januar 1931. 
Dr Enz E., Arzt, Weinfelden. September 1924. 
Frau Dr. Fehr Aline, Frauenfeld. Juni 1906. 
Dr Fehr Viktor, Oberſt, Ittingen. Juni 1879. 
Fey Jean, Lehrer, Münchwilen. Dezember 1923. 
Fey Walter, Lehrer, Zuben. Dezember 1923. 
Forſter Martin, Lehrer, Baſadingen. Auguſt 1936. 
Forſter-Meier C., Feldhof, Weinfelden. Januar 1930. 
Dr Frei Karl, Vizepräſident am Landesmuſeum, Zürich. September 1916. 
Dr Freudiger, Fabrikant, Weinfelden. September 1924. 
Fröhlich C., zur Poſt, Steborn. Auguſt 1936. 
Dr. FrößliHh Emanuel, Rehtsanwalt, Amriswil. Oktober 1937. 
Fuchs J., Landwirt, Hub-Sirna<. September 1924. 
Füllemann Auguſt, Bahnhofvorſtand, Goßau (St. Gallen). Dezember 1932. 
Dr. Geiger Paul, Chriſcchonaſtr. 57, Baſel. Januar 1922. 
Gemeinderat Salenſtein. April 1937. 
Gemeinderat Tägerwilen. April 1937. 
Gidion Leo, Weinfelden. September 1924. 
Gimmel-Naef E., Arbon. Oktober 1908. 
Gimpert Heinrich, Fabrikbeſizer, Märſtetten. Auguſt 1907. 
Gonzenbach W., Prof., Frauenfeld. Januar 1926.
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Gottſ<Half Karl, Etuifabrikant, Kreuzlingen. Oktober 1919. 
Graf Ernſt, Dekan, Ermatingen. Auguſt 1907. 
Grauer Th., Direktor, Horn. September 1924. 
Gremminger Hermann, Lehrer, Amriswil. September 1924. 
Dr Grenerz Theodor, Profeſſor, Frauenfeld. 17. Auguſt 1908. 
Dr Gſell Jean, Bezirkstierarzt, Romanshorn. September 1924, 
Dr Gſfell Paul, Staatsanwalt, Frauenfeld. September 1930. 
Gubler Walter, Lehrer, Ste&>born. Oktober 1937. 
Dr Häberlin Heinz, alt Bundesrat, Frauenfeld. Auguſt 1936. 
Dr. Häberlin Heinz, Bankdirektor, Weinfelden. Januar 1936. 
Haffter Hermann, Apotheker, Weinfelden. April 1918. 
Hagen A., Lehrer, Schönenberg. Dezember 1923. 
Hagen Z. E., Domherr, Frauenfeld. 1891. 
Hälg Otto, Lehrer, Romanshorn. Dezember 1923. 
Halter A., Oberſtlt., Frauenfeld-Ergaten. Auguſt 1907. 
Dr Halter Karl, Gemeindeammann, Frauenfeld. Juli 1919. 
Hanhart E., Statthalter, Stec>born. Juni 1918. 
Häni Viktor, Landwirt, Bichelſee. Dezember 1923. 
Harder Robert, a. Stadtrat, Shaffhauſen. Mai 1933. 
Hartmann Siegfried, Kapellenſtr. 28, Bern. September 1924. 
Herzog, Lehrer, Tuttwil. Oktober 1926. 
Dr. Heß-Spinner Hans, Winterthur. Januar 1931. 
Dr. Hey>F Cd., Prof., Lankenberg, Ermatingen. September 1937. 
Hofmann E., Papeterie, Weinfelden. 1927. 
Hofmann W., Sekundarlehrer, Romanshorn. Oktober 1924. 
Dr. Holliger Hans, Romanshorn. September 1924. 
Hoß Jean, Pfarrer, Berlingen. Oktober 1937. 
Dr Huber Hans, Sekundarlehrer, Arbon. September 1934. 
Dr Huber Rudolf, Redaktor, Frauenfeld. Juni 1932. 
Huber & Co. AktiengeſellſHhaft, Buchdru>erei, Frauenfeld. September 1924. 
Hubmann Th., Lehrer, Mammern. Oktober 1917. 
Hugelshofer Konrad, Sekundarlehrer, Ste&born. September 1924. 
Hugentobler Jakob, Berwalter, Arenenberg. Auguſt 1917. 
Hui G., Lehrer, Berlingen. Dezember 1923. 
Imbhof Auguſt, Lehrer, Romanshorn. September 1924. 
Dr JIJsler Otto, Kantonsarzt, Frauenfeld. September 1924. 
Jucker Jakob, Pfarrer, Dießenhofen. Auguſt 1936. 
Kaſper Karl, Lehrer, Ermatingen. Dezember 1923. 
Keller Auguſt, Weinfelden. Januar 1931. 
Keller Ernſt, Lehrer, Aadorf. September 1928. 
Keller E., Lehrer, Tobel. Oktober 1937. 
Keller Friß, alt Pfarrer, SteFXborn. 1913. 
Keller Friß, Ermatingen. Januar 1937. 
RKeller Heinri<, Sekundarlehrer, Arbon. Oktober 1919. 
Keller Hermann, Lehrer, Mettendorf. Oktober 1924. 
Keller Jakob W., Konviktführer, Frauenfeld. Auguſt 1926. 
Keller-Tarnuzzer Karl, Frauenfeld. Juli 1920. 
Keller Niklaus, Sekundarlehrer, Alterswilen. Januar 1925. 
Dr. Keller Robert, Fürſprec<h, Frauenfeld. Juli 1918. 
Kern Hans, alt Stadtrat, Seeſtraße 135, Thalwil. Januar 1930. 
Dr. Kern L. M., Bibliothekar, Militärſtraße 34, Bern. Januar 1931. 
Keſſelring Hans, Bachtobel. Oktober 1930. 
Keßler A., Sculinſpektor, Müllheim. April 1900. 
Kinkelin C., Fürſpre<h, Romanshorn. September 1924. 
Kling Franz Joſef, Pfarrer, Aadorf. Mai 1907.
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br. Knittel Alfred, Pfarrer, Zürich-Fluntern. Mai 1928. 
Dr Kreis Alfr., a. Regierungsrat, Frauenfeld. Auguſt 1882. 
Kreis Ernſt, Pfarrer, Stettfurt. Juli 1931. 
Kreis Seb., a. Poſthalter, Ermatingen. Oktober 1906. 
Kreſſebuch Eugen, Lehrer, Altnau. Dezember 1923. 
Dr. Krieſi Hans, Profeſſor, Frauenfeld. Auguſt 1918. 
Krieſi H., a. Gemeindeammann, Biſchofszell. September 1924. 
Kübler Otto, Buchdru>er, Trogen. September 1934. 
Laib Ernſt, Fabrikant, Amriswil. September 1924. 
Laib Jakob, Fabrikant, Amriswil. September 1924. 
Lang Adolf, Pfarrer, Möhlin (Aargau). Januar 1930. 
Lareſe Dino, Amriswil. Mai 1937. 
P. Lautenſ<Hlager Andreas, Einſiedeln. Oktober 1894. 
Dr. Leiner Bruno, Malhaus, Konſtanz. April 1931. 
Lemmenmeyer H., Lehrer, Arbon. Auguſt 1936. 
Leutenegger A., Sekundarlehrer, Dießenhofen. September 1924. 
Leutenegger A., Akkordant, Iſtighofen. September 1924. 
Dr Leutenegger F., Bad Raga3, Januar 1937. 
Frau Dr. Leutenegger-Shweizer JIda, Frauenfeld. November 1936. 
Leutenegger Otto, Sekundarlehrer, Kreuzlingen. Dezember 1921. 
Lieber-Cavalli Jacques, Privatier, Kurzdorf. Juli 1918. 
Liſt Paul, Buchbinder, Sonnengaſſe, Richterswil. Jumi 1913. 
Frau Prof. Löffler-Herzog Anna, Zürichbergſtraße 44, Zürich. Juli 1932. 
Lymann, Gemeindeammann, Kreuzlingen. Oktober 1927. 
Maag E., a. Pfarrer, Weiningen. September 1924. 
Maud) J., Lehrer, Oberaa<h. Dezember 1923. 
Frau Meier-Welti Lilly, Frauenfeld. September 1935. 
Merz Edgar, Pfarrer, Wängi. September 1924. 
Meßmer Gottlieb, Stadtkaſſier, Frauenfeld. Juni 1929. 
Dr. Mettler, Kreuzlingen. Dezember 1923. 
Dr. Meuli, Arzt, Altnau. September 1924. 
Dr. Meyer Bruno, Staatsar<Hivar, Frauenfeld. Juni 1937. 
Meyner W., Pfarrer, Altnau. September 1924. 
Meyerhans Emil, Mühle, Weinfelden. September 1924. 
Michel Fr. X., Altnau. November 1932. 
Michel Walter, Pfarrer, Märſtetten. Januar 1937. 
Milz Auguſt, Kaufmann, Frauenfeld. September 1907. 
Möhl E., Sekundarlehrer, Arbon. September 1924. 
Montag-Huber Adolf, Fabrikant, Jslikon. Mai 1937. 
P. Moſer Felix, Statthalter, Freudenfels-Cſ<henz. September 1923. 
Müller Gebhart, Pfarrer, Walterswil (Solothurn). Auguſt 1918. 
Müller-Renner G., Kreuzlingen. Dezember 1923. 
Müller Heinri<h, Pfarrer, Bürglen. Juni 1918. 
Dr Müller Jakob, Regierungsrat, Frauenfeld. Oktober 1926. 
Müller Johann, Pfarrer, Dießenhofen. September 1924. 
Müller Otto, Pfarrer, Müllheim. Oktober 1919. 
Müller-Sauter O., Gemeindeammann, Ermatingen. September 1937. 
Irl. Munz Eliſabeth, Frauenfeld. Oktober 1911. 
Dr Nagel C., Gerichtspräſident, Biſchofszell. Oktober 1913. 
Dr. Naegeli Ernſt, Mattwil. Februar 1937. 
Nater Alfr., Major, Kurzdorf. Oktober 1906. 
Nather Heinri<, Lehrer, Mühleba<. Dezember 1923. 
Oberhänsli E., Lehrer, Egg-Sirna<h. Dezember 1923. 
Ortskommiſſion Amriswil. April 1937. 
Ortskommiſſion Ermatingen. April 1937.
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Oswald A., Gemeindeammann, Aadorf. Oktober 1926. 
Pfijterer Rudolf, Pfarrer, Biſ<ofszell. Oktober 1923. 
Plüß Hans, Kaufſmann, Frauenſfeld. Jamuar 1936. 
Dr. Reiber E., Redaktor, Romanshorn. Januar 1931. 
Ringold C., zur Mühle, Matßingen. Auguſt 1907. 
Frl. Rüber Elſi, 3. „Hirſ[<hen“, Ste>born. Oktober 1937. 
Rüed Emil, Kreispoſtdirektor, For<ſtraße 72, ZüricH. Januar 1928. 
Rüegger E., Lehrer, Salmsac<h. Dezember 1923. 
Rüegger Nob., Lehrer, Zihlſ<la<ht. Dezember 1923. 
Rüegger Walter, Lehrer, Kreuzlingen. Juni 1936. 
Dr. Rüpplin Karl, Freiherr von, alt Landesgerichts-Direktor, Konſtanz. Okt. 1884. 
Rutishauſer-Stähli A., Scherzingen. November 1932. 
Rutishauſer Emil, Sohn, Hauptſtraße 102, Kreuzlingen. Januar 1934. 
Ryſer, Verwalter, Tänikon. September 1924. 
Sallmann-Beerli, Altnau. Oktober 1924. 
Sarkis K., Sekundarlehrer, Dießenhofen. Oktober 1915. 
Frau Saurer-Hegner Sina, Arbon. Dezember 19836. 
Sauter A., Poſthalter, Hombrectikon. Januar 1927. 
Sauter O., Sekundarlehrer, Kradolf. Dezember 1923. 
S<haad-Ure< H., Akaziengut, Weinfelden. September 19836. 
Schär Konrad, Oberſtlt., Arbon. Oktober 1919. 
Shaltegger F., Sekundarlehrer, Eſc<enz. September 1924. 
Schellenberg A., Architekt, Kreuzlingen. Dezember 1923. 
Dr Schellenberg H., Sted&born. September 1924. 
Frau Scherb B., Marktgaſſe, Biſc<hofszell. September 1924. 
Scheuh J., Kaufmann, Sirnac<. September 1924. 
Scilling, Lehrer, Wellhauſen. Mai 1935. 
Dr. Schindler Robert, Buchhändler, Frauenfeld. 1937. 
Dr Shilt Manfred, Apotheker, Frauenfeld. Juni 1935. 
Schlatter Joſ., Dekan, Kreuzlingen. 1893. 
Sc<hmid Anton, Regierungsrat, Frauenfeld. Juli 1918. 
Dr Shmid Ernſt, Profeſſor, St. Gallen, Laimatſtraße 7. Auguſt 1936. 
Schmid Gottfried, alt Verwalter, Dießenhofen. Oktober 1904. 
Dr ShHmid Helmut, Arzt, Frauenfeld. September 1924. 
Scneider-Rutishauſer J., Güttingen. Januar 1931. 
Sc<hneller Hermann, Obergerichtspräſident, Frauenfeld. September 1910. 
Schnyder Hans, Poſthalter, Biſc<ofszell. September 1924. 
Dr Shoh Franz, Seminarlehrer, Küsnacht (Zürich). September 1923. 
Schreiber P., Pfarrer, Arbon. September 1935. 
Dr Schönenberger Karl, Redaktor, Einſiedeln. Januar 1930. 
Dr Scultheß Otto, Profeſſor, Muldenſtraße 27, Bern 1888. 
S<hwager Johann, Lehrer, Wallenwil. Juli 1928. 
Dr. Shwarz Hans, Profeſſor, Gößſtraße 5, Winterthur. November 1913. 
Dr Shwerz Franz, Seeblidſtraße 11, Zürich 2. Oktober 1929. 
Shwyn, Gebrüder, Littenheid. September 1924. 
Seeger Walter, 3. „Krone“, Weinfelden. April 1937. 
Sieber Theodor, Pfarrer, Weinfelden. Januar 1931. 
Spillmann K., Eichmeiſter, Ste>born. September 1924. 
Stadtbibliothek Biſc<ofszell. Oktober 1929. 
Städtiſche Bibliothek im Kloſter Stein a. Rhein. 1913. 
Städtiſc<he Weſſenbergbibliothek, Konſtanz. Januar 1926. 
Dr. Stähelin Wilh., Regierungsrat, Frauenfeld. September 1924. 
Dr. Stellmacher Wilhelm, Arzt, Weinfelden. März 1936. 
Dr v. Streng Alph., alt Nationalrat, Fiſchingen. Auguſt 1882. 
Dr v. Streng, Alph., Bezirksgerichtspräſident, Sirnach. September 1924.
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